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Bei den grau unterlegten Stellen weichen die Allgemeinen Zürich Bedingungen für die Kraftfahrzeughaftpflicht-Versicherung (AKHB 
2022) von den Musterbedingungen des Verbandes der Versicherungsunternehmen Österreichs ab. 

Wichtiger Hinweis: Einzelne Regelungen der nachfolgenden AKHB verweisen ausdrücklich auf Bestimmungen des Versi-
cherungsvertragsgesetzes (VersVG) oder andere gesetzliche Bestimmungen. Gesetzesstellen des VersVG oder anderer 
Gesetze, auf die im Rahmen der AKHB verwiesen wird, sowie andere wichtige Bestimmungen des VersVG sind in der 
Beilage zu den AKHB in vollem Wortlaut wiedergegeben. 
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Artikel 1 
Was ist Gegenstand der Versicherung? (Versichertes Risiko) 

Die Versicherung umfasst die Befriedigung begründeter und die 
Abwehr unbegründeter Ersatzansprüche, die auf Grund gesetzli-
cher Haftpflichtbestimmungen gegen den Versicherungsnehmer 
oder mitversicherte Personen erhoben werden, wenn durch die 
Verwendung des versicherten Fahrzeuges Personen verletzt oder 
getötet werden, Sachen beschädigt oder zerstört werden oder ab-
handenkommen oder ein Vermögensschaden verursacht wird, der 
weder Personen- noch Sachschaden ist (bloßer Vermögensscha-
den). 

Artikel 2 
Wer sind mitversicherte Personen, wie können diese ihre 
Ansprüche geltend machen und unter welchen Vorausset-
zungen ist der Versicherer ihnen gegenüber bei einem Fehl-
verhalten des Versicherungsnehmers leistungsfrei?  

1.  Mitversicherte Personen sind der Eigentümer, der Halter und 
Personen, die mit Willen der Halter bei der Verwendung des 
Fahrzeuges tätig sind oder mit dem Fahrzeug befördert wer-
den oder den Lenker einweisen.  

2.  Hinsichtlich dieser Personen ist die Versicherung für fremde 
Rechnung geschlossen, sofern sie nicht selbst Versicherungs-
nehmer sind. Die mitversicherten Personen können ihre An-
sprüche selbständig geltend machen.  

3. Ist der Versicherer gegenüber dem Versicherungsnehmer von 
der Verpflichtung zur Leistung frei, so gilt dies gegenüber ei-
ner mitversicherten Person nur, wenn die Umstände, die die 
Leistungsfreiheit des Versicherers begründen, in der Person 
dieses Versicherten eingetreten sind. 

Artikel 3 
Was gilt als Versicherungsfall? 

Versicherungsfall ist bei Personen- und Sachschäden ein Schaden-
ereignis, bei bloßen Vermögensschäden (Art 1) ein Verstoß (Hand-
lung oder Unterlassung), die dem versicherten Risiko (Art 1) ent-
springen und aus denen Ersatzansprüche gegen den Versiche-
rungsnehmer oder eine mitversicherte Person entstehen oder ent-
stehen könnten. Mehrere zeitlich und örtlich zusammenhängende 
Schäden aus derselben Ursache gelten als ein Versicherungsfall. 

Artikel 4 
Wo gilt die Versicherung? (Örtlicher Geltungsbereich) 

1. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf Europa im geogra-
phischen Sinn, jedenfalls auf das Gebiet jener Staaten, die 
das Übereinkommen zwischen den nationalen Versicherungs-
büros der Mitgliedsstaaten des europäischen Wirtschafts-
raums und anderen assoziierten Staaten vom 30. Mai 2002, 
ABl. Nr. L 192 vom 31. Juli 2003, S. 23 unterzeichnet haben 
(siehe Beilage). Zusätzlich erstreckt sich der Versicherungs-
schutz auch auf folgende Staaten: Marokko, Türkei (gesamt) 
und Tunesien. 

2. Bei Transport des Fahrzeuges zu Wasser wird der Versiche-
rungsschutz nicht unterbrochen, wenn die Verladeorte inner-
halb des örtlichen Geltungsbereiches liegen. 

 Sofern der Bestimmungsort außerhalb des örtlichen Gel-
tungsbereiches liegt, endet der Versicherungsschutz mit Be-
endigung des Beladevorganges. 

Artikel 5 
Wie ist der Versicherungsschutz für das Ausland geregelt? 

1. Im Gebiet jener Staaten, für die eine Internationale Versiche-
rungskarte („Grüne Karte“) ausgestellt oder auf deren Vor-
lage durch das Übereinkommen zwischen den Nationalen 
Versicherungsbüros der Mitgliedsstaaten des Europäischen 
Wirtschaftsraums und anderen assoziierten Staaten vom 30. 
Mai 2002, verzichtet worden ist, erstreckt sich die Versiche-
rung jedenfalls auf den in dem betreffenden Staat für Fahr-
zeuge mit ausländischem Kennzeichen vorgeschriebenen, 
mindestens jedoch den im Versicherungsvertrag vereinbarten 
Umfang. 

2.  Der Versicherungsschutz erlischt mit dem Ende des Versiche-
rungsvertrages auch dann, wenn in der Internationalen Versi-
cherungskarte eine darüber hinausgehende Dauer ausgewie-
sen ist. 

3.  Wenn der Versicherer nach dem Recht des besuchten Staates 
unter Berücksichtigung der zwischen Versicherern und Ver-
bänden von Versicherern bestehenden Verträgen zur Leistung 
verpflichtet ist, nach dem Versicherungsvertrag aber gegen-
über dem Versicherungsnehmer oder mitversicherten Perso-
nen nicht haftet, von der Verpflichtung zur Leistung frei ist 
oder der Versicherungsschutz wegen Beendigung des Versi-
cherungsvertrages erloschen ist, so ist der Versicherer berech-
tigt, Ersatz für seine sich aus dieser Verpflichtung ergebenden 
Aufwendung zu fordern. 

Artikel 6 
Bis zu welcher Höhe leistet der Versicherer? (Versicherungs-
summen)  

1.  Der Versicherer haftet im Rahmen dieser Versicherungsbedin-
gungen in jedem Versicherungsfall für Personen-, Sach- und 
Vermögensschäden bis zu den vorgeschriebenen bzw. (bei 
freiwilliger Höherversicherung) bis zu den vereinbarten Versi-
cherungssummen. Kosten, Zinsen und sonstige wie immer 
Namen habende Nebenleistungen werden auf diese ange-
rechnet. 

2.  Übersteigen die Ersatzansprüche die Versicherungssummen, 
hat der Versicherer die Kosten eines nicht auf seine Veranlas-
sung geführten Rechtsstreites nur im Verhältnis der Versiche-
rungssummen zur Gesamthöhe der Ansprüche zu tragen. 

3.   Sind Rentenzahlungen zu leisten und übersteigt der Kapital-
wert der Rente die Versicherungssumme oder den nach Ab-
zug allfälliger sonstiger Leistungen aus demselben Versiche-
rungsfall noch verbleibenden Restbetrag der Versicherungs-
summe, so wird die Rente nur im Verhältnis der Versiche-
rungssumme oder ihres Restbetrages zum Kapitalwert der 
Rente geleistet. Der Ermittlung des Kapitalwertes der Rente 
ist die Allgemeine Sterbetafel für Österreich und ein Zinsfuß 
von 3%, zugrunde zu legen. 
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Artikel 7 
Was gilt als Versicherungsperiode. Begriff der Prämien-
hauptfälligkeit, wann ist die Prämie zu bezahlen, wie ist der 
Prämienverzug geregelt, wann beginnt der Versicherungs-
schutz im Allgemeinen und was versteht man unter einer 
vorläufigen Deckung? 

1.  Versicherungsperiode 

 Als Versicherungsperiode gilt, wenn der Versicherungsvertrag 
nicht für kürzere Zeit abgeschlossen ist, der Zeitraum eines 
Jahres; dies auch dann, wenn die Jahresprämie vertragsge-
mäß in Teilbeträgen zu entrichten ist.   

2.  Prämienhauptfälligkeit 

 ist jener Tag und Monat, welcher im Versicherungsvertrag als 
Ablaufdatum der Versicherung vereinbart wurde (z.B.: verein-
bartes Ablaufdatum 01.06.2020 – Prämienhauptfälligkeit ist 
der 01.06. jedes Jahres). 

3. Prämie und Zahlungsverzug 

3.1 Die erste oder die einmalige Prämie einschließlich Gebühren 
und Versicherungssteuer ist vom Versicherungsnehmer gegen 
Übermittlung der Polizze innerhalb von 14 Tagen nach  

 -  Abschluss des Versicherungsvertrages (Zugang der Polizze 
oder einer gesonderten Antragsannahmeerklärung) und  

 - Aufforderung zur Prämienzahlung, welche auf die Rechts-
folgen des § 38 Abs. 1 und Abs. 2 VersVG (Rücktrittsrecht 
und Leistungsfreiheit des Versicherers bei Erstprämienver-
zug sowie die dafür geltenden gesetzlichen Voraussetzun-
gen) verweist 

 zu bezahlen (Einlösung der Polizze). 

3.2   Die Folgeprämien einschließlich Gebühren und Versiche-
rungssteuer sind zum vereinbarten, in der Polizze angeführ-
ten Hauptfälligkeitstermin, bei vereinbarter Teilzahlung zu 
den jeweils vereinbarten Fälligkeitsterminen zu entrichten. 

3.3   Zahlungsverzug kann zur Leistungsfreiheit des Versicherers 
und weiteren Rechtsfolgen führen. Die Voraussetzungen und 
Begrenzungen der Leistungsfreiheit sowie sonstiger Rechts-
folgen sind gesetzlich geregelt (siehe §§ 38, 39 und 39a 
VersVG). 

 3.4 Solange der Versicherer in Ansehung des geschädigten Dritten 
gemäß § 24 Abs. 2 KHVG zur Leistung verpflichtet bleibt, hat 
er Anspruch auf die anteilige Prämie bis zum Ablauf der dort 
angeführten Frist. 

4.  Beginn des Versicherungsschutzes 

 Der Versicherungsschutz beginnt mit dem vereinbarten Versi-
cherungsbeginn, wenn der Versicherungsnehmer die erste 
oder einmalige Prämie einschließlich Versicherungssteuer  

 - innerhalb der 14-Tage-Frist des Punktes 3.1 oder  

 - nach Ablauf der in Punkt 3.1 angeführten 14-Tage-Frist 
ohne schuldhaften Verzug innerhalb von drei Monaten ab 
dem Fälligkeitstag (diese Begrenzung von drei Monaten 
kommt nicht zum Tragen, wenn der Versicherer die Prämie 
innerhalb dieses Zeitraums gerichtlich geltend gemacht hat)  

 bezahlt.  

 Bei schuldhaftem Verzug mit der Bezahlung der Prämie samt 
Versicherungssteuer besteht Versicherungsschutz ab dem 
Zeitpunkt der Prämienzahlung, sofern diese innerhalb von 
drei Monaten ab dem Fälligkeitstag erfolgt (diese Begren-
zung von drei Monaten kommt nicht zum Tragen, wenn der 
Versicherer die Prämie innerhalb dieses Zeitraums gerichtlich 
geltend gemacht hat).  

 Bei Zahlungsverzug mit einem Teil der Prämie sind zusätzlich 
die Bestimmungen des § 39a VersVG (prozentuelle und be-
tragliche Grenzen des Prämienverzugs für die Leistungsfrei-
heit) maßgebend.  

5.  Vorläufige Deckung 

 Soll der Versicherungsschutz schon vor Einlösung der Polizze 
beginnen (vorläufige Deckung), ist die ausdrückliche Zusage 
der vorläufigen Deckung durch den Versicherer erforderlich. 
Die Ausstellung der Versicherungsbestätigung gemäß § 61 
Abs. 1 KFG bewirkt die Übernahme einer vorläufigen De-
ckung. 

 Ist eine vorläufige Deckung vereinbart, so tritt diese, wenn sie 
nicht gemäß den in Punkt 5.1. oder 5.2. enthaltenen Rege-
lungen bereits zu einem früheren Zeitpunkt endet, jedenfalls 
und spätestens mit Ablauf einer vereinbarten Befristung der-
selben außer Kraft. 

5.1.  Kommt der beantragte Versicherungsvertrag zustande, endet 
die Vorläufige Deckung: 

5.1.1.mit jenem Zeitpunkt, in welchem eine Kündigung der Vor-
läufigen Deckung wirksam wird (der Versicherer hat im Falle 
der Kündigung der Vorläufigen Deckung die geschriebene 
Form sowie eine Frist von mindestens 14 Tagen zwischen Zu-
gang und Wirksamkeit der Kündigung zu wahren); ist eine 
solche Kündigung nicht erfolgt: 

5.1.2.mit vereinbartem Versicherungsbeginn, wenn die erste oder 
einmalige Prämie fristgerecht (Punkt 3.1) oder danach ohne 
schuldhaften Verzug bezahlt wird. Liegen auch die in Pkt. 
5.1.2 angeführten Umstände nicht vor: 

5.1.3.mit Ablauf der Frist von 14 Tagen ab Abschluss des Versiche-
rungsvertrages und Aufforderung zur Prämienzahlung ein-
schließlich Rechtsfolgenbelehrung (Punkt 3.1). 

5.2. Kommt der beantragte Versicherungsvertrag nicht zustande, 
endet die Vorläufige Deckung: 

5.2.1.mit jenem Zeitpunkt, in welchem eine Kündigung der Vor-
läufigen Deckung wirksam wird (der Versicherer hat im Falle 
der Kündigung der Vorläufigen Deckung die geschriebene 
Form sowie eine Frist von 14 Tagen zwischen Zugang und 
Wirksamkeit der Kündigung zu wahren): ist eine solche Kün-
digung nicht erfolgt: 

5.2.2.mit Zugang einer ausdrücklichen Ablehnung des Vertragsab-
schlusses durch eine der („Vertrags“-)Parteien in geschriebe-
ner Form; ist auch eine solche Ablehnung nicht erfolgt: je-
denfalls und spätestens 

5.2.3.bei Abgabe einer Erklärung, während einer bestimmten Frist 
an den Versicherungsantrag gebunden zu sein: mit Ablauf 
dieser Bindungsfrist. Wurde eine solche Erklärung nicht ab-
gegeben, so endet die vorläufige Deckung jedenfalls und 
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spätestens sechs Wochen nach Zugang des Antrags an den 
Erklärungsempfänger. 

5.3.  Dem Versicherer gebührt im Fall einer vorläufigen Deckung 
die auf die Zeit des Versicherungsschutzes entfallende antei-
lige Prämie. 

Artikel 8 
Was ist nicht versichert? (Risikoausschlüsse) 

Der Versicherungsschutz umfasst nicht: 

1.  Ersatzansprüche des Eigentümers, des Halters und - bei Ver-
mietung des Fahrzeuges ohne Beistellung eines Lenkers - des 
Mieters und der Personen, denen der Mieter das Fahrzeug 
überlässt, gegen mitversicherte Personen wegen Sach- oder 
bloßer Vermögensschäden; 

2.  Ersatzansprüche wegen Beschädigung, Zerstörung oder Ab-
handenkommens des versicherten Fahrzeuges und von mit 
dem versicherten Fahrzeug beförderten Sachen, mit Aus-
nahme jener, die mit Willen des Halters beförderte Personen 
üblicherweise an sich tragen oder, sofern die Fahrt überwie-
gend der Personenbeförderung dient, als Gegenstände des 
persönlichen Bedarfes mit sich führen; dies gilt nicht für das 
nichtgewerbsmäßige Abschleppen betriebsunfähiger Fahr-
zeuge im Rahmen üblicher Hilfeleistung; 

3.  Ersatzansprüche aus der Verwendung des versicherten Fahr-
zeugs, wenn diese Verwendung im Unfallzeitpunkt nicht sei-
ner Funktion als Beförderungsmittel entspricht, unabhängig 
von den Merkmalen des Fahrzeugs und unabhängig von dem 
Gelände, auf dem das Fahrzeug verwendet wird, und der Tat-
sache, ob es sich in Bewegung befindet oder nicht; 

4.   Ersatzansprüche aus der Verwendung eines Fahrzeugs bei ei-
ner kraftfahrsportlichen Veranstaltung und ihren Trainings-
fahrten auf einer für den übrigen Verkehr gesperrten Straße, 
für die Dauer einer solchen Veranstaltung (§ 1 Abs. 2 lit. c 
KFG 1967) oder in den Fällen des § 6 Abs. 4 Z 2 VOEG; 

5.   Ersatzansprüche, die besonderen Bestimmungen über die 
Haftung für Nuklearschäden unterliegen. 

 
Artikel 9 
Was ist vor bzw. nach Eintritt des Versicherungsfalles zu be-
achten? (Obliegenheiten) 

1.  Obliegenheiten, welche die dem Versicherungsvertrag 
zugrundeliegende Äquivalenz zwischen Risiko und Prä-
mie aufrechterhalten sollen 

 Für den Fall der Verletzung einer der nachstehenden Oblie-
genheiten im Zeitpunkt des Versicherungsfalles wird Leis-
tungsfreiheit des Versicherers nach Maßgabe des § 6 Abs. 1 
und Abs. 1a VersVG (welche die Voraussetzungen und Be-
grenzungen der Leistungsfreiheit näher bestimmen; siehe Ab-
druck in der Beilage) vereinbart: 

1.1 Vereinbarungen über die Verwendung des Fahrzeuges sind 
einzuhalten; 

1.2 mit dem Fahrzeug darf nicht eine größere als die vereinbarte 
Höchstanzahl von Personen befördert werden; 

1.3 im Falle der Zuweisung eines Wechselkennzeichens darf nur 
jenes Fahrzeug verwendet werden, an dem die Kennzeichen-
tafeln jeweils angebracht sind. 

 Bei Verletzung der Obliegenheit gemäß Pkt. 1.2. umfasst die 
Leistungsfreiheit höchstens den Teil der Entschädigung, der 
dem Verhältnis der Anzahl der zu Unrecht beförderten Perso-
nen zur Anzahl der insgesamt beförderten Personen ent-
spricht. 

2.   Obliegenheiten zum Zweck der Verminderung der Ge-
fahr oder der Verhütung einer Erhöhung der Gefahr 

 Für den Fall der Verletzung einer der nachstehenden Oblie-
genheiten im Zeitpunkt des Versicherungsfalles wird Leis-
tungsfreiheit des Versicherers nach Maßgabe des § 6 Abs. 1 
und Abs. 2 VersVG (welche die Voraussetzungen und Be-
grenzungen der Leistungsfreiheit näher bestimmen; siehe Ab-
druck in der Beilage) vereinbart: 

2.1 der Lenker muss zum Lenken des Fahrzeuges kraftfahrrecht-
lich berechtigt sein; 

2.2 der Lenker darf sich nicht in einem durch Alkohol oder Sucht-
gift beeinträchtigten Zustand im Sinn der Straßenverkehrsvor-
schriften befinden; 

2.3 mit dem Fahrzeug darf nicht eine größere Anzahl von Perso-
nen befördert werden, als nach den kraftfahrrechtlichen Vor-
schriften zulässig ist. 

Die Leistungspflicht bleibt jedenfalls in den Fällen der Pkt. 2.1 und 
2.2 gegenüber dem Versicherungsnehmer und anderen mitversi-
cherten Personen als dem Lenker bestehen, sofern für diese die 
Obliegenheitsverletzung ohne Verschulden nicht erkennbar war. 

Eine Verletzung der Obliegenheit gemäß Pkt. 2.2 liegt nur vor, 
wenn im Spruch oder in der Begründung einer rechtskräftigen ver-
waltungsbehördlichen oder gerichtlichen Entscheidung festgestellt 
wird, dass das Fahrzeug in einem durch Alkohol oder Suchtgift be-
einträchtigten Zustand gelenkt wurde. 

Bei Verletzung der Obliegenheit gemäß Pkt. 2.3 umfasst die Leis-
tungsfreiheit höchstens den Teil der Entschädigung, der dem Ver-
hältnis der Anzahl der zu Unrecht beförderten Personen zur An-
zahl der insgesamt beförderten Personen entspricht. 

3.  Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles 

 Für den Fall der Verletzung einer der nachstehenden Oblie-
genheiten, die dem Versicherer gegenüber nach Eintritt des 
Versicherungsfalles zu erfüllen sind, wird Leistungsfreiheit des 
Versicherers nach Maßgabe des § 6 Abs. 3 VersVG (welcher 
die Voraussetzungen und Begrenzungen der Leistungsfreiheit 
näher bestimmt; siehe Abdruck in der Beilage) vereinbart: 

3.1 im Fall der Verletzung von Personen ist diese Hilfe zu leisten 
oder, falls die Verpflichteten dazu nicht fähig sind, unverzüg-
lich für fremde Hilfe zu sorgen; 

3.2 bei Personenschäden ist die nächste Polizeidienststelle sofort 
zu verständigen; dies gilt auch für Sachschäden, wenn ein 
umgehender Datenaustausch (Nachweis von Name und An-
schrift des Lenkers) mit jener Person, in deren Vermögen der 
Schaden entstanden ist, nicht erfolgt ist.  

3.3  dem Versicherer ist längstens innerhalb einer Woche ab 
Kenntnis  
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3.3.1 der Versicherungsfall unter möglichst genauer Angabe des 
Sachverhaltes,  

3.3.2 die Anspruchserhebung durch den geschädigten Dritten, 

3.3.3 die Einleitung eines damit im Zusammenhang stehenden 
verwaltungsbehördlichen oder gerichtlichen Verfahrens  
in geschriebener Form anzuzeigen. 

 Die Punkte 3.3.1 und 3.3.2 gelten nicht, soweit der Versiche-
rungsnehmer dem Geschädigten den Schaden selbst ersetzt. 

3.4 es ist nach Möglichkeit zur Feststellung des Sachverhaltes bei-
zutragen; 

3.5 außer im Fall des Punktes 3.8 dürfen ohne Einwilligung des 
Versicherers die Entschädigungsansprüche des geschädigten 
Dritten nicht anerkannt werden;  

3.6  außer im Falle des Punktes. 3.8 darf ohne Einwilligung des 
Versicherers ein bedingter Zahlungsbefehl nicht in Rechtskraft 
erwachsen lassen werden. 

3.7 dem Versicherer ist, außer im Fall der Freiheit von der Ver-
pflichtung zur Leistung, die Führung des Rechtsstreits über 
den Ersatzanspruch zu überlassen, dem vom Versicherer be-
stellten Rechtsanwalt ist Prozessvollmacht zu erteilen und 
jede von diesem verlangte sachdienliche Aufklärung zu ge-
ben. 

3.8 Hat der Versicherungsnehmer innerhalb von vier Wochen 
nach Eintritt des Versicherungsfalles eine Leistung zur Abde-
ckung des Schadens erbracht, so tritt die Leistungsfreiheit des 
Versicherers wegen Verletzung einer Obliegenheit gemäß 
Pkt. 3.3 nicht ein, wenn die Erfüllung der Obliegenheit inner-
halb von sechs Monaten nach Eintritt des Versicherungsfalles 
nachgeholt wird. Die Obliegenheit der Anzeige eines gericht-
lichen Verfahrens gemäß Pkt. 3.3.3 wird hierdurch nicht be-
rührt. 

Artikel 10 
Was gilt bei mangelnder Verkehrssicherheit des Fahrzeuges? 

Umstände, derentwegen das Fahrzeug dem KFG oder den auf 
Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen nicht ent-
spricht und derentwegen eine weitere Verwendung des Fahrzeu-
ges die Verkehrssicherheit gefährdet, sind als Erhöhung der Gefahr 
im Sinne der §§ 23 Abs 1 oder 27 Abs 1 VersVG anzusehen. 

Artikel 11 
Inwieweit ist die Leistungsfreiheit des Versicherers bei Ver-
letzung einer Obliegenheit oder einer Erhöhung der Gefahr 
beschränkt? 
1.  Die Leistungsfreiheit des Versicherers wegen Verletzung einer 

Obliegenheit oder einer Erhöhung der Gefahr beträgt je 
EUR 11.000,--, für jeden Versicherungsfall insgesamt aber 
maximal EUR 22.000,--. 

2. Die Beschränkung der Leistungsfreiheit gemäß Pkt. 1. entfällt,  

2.1 wenn die Obliegenheit, in der Absicht verletzt wurde, sich 
oder einem Dritten rechtswidrig einen Vermögensvorteil zu 
verschaffen; 

2.2 bei Verletzung einer der in Artikel 9 Pkt. 3.5 oder Pkt. 3.7 ge-
nannten Obliegenheiten. 

Im Falle des Punktes 2.1 ist der Versicherer über die in Pkt. 1. fest-
gelegte Beschränkung hinaus bis zum Umfang des verschafften 

Vermögensvorteiles, im Falle des Punktes 2.2 bis zum Ausmaß des 
dem Versicherer dadurch entstandenen Vermögensnachteiles leis-
tungsfrei. 

Artikel 12 
Wann und unter welchen Voraussetzungen ändert sich die 
Prämie? (Prämienanpassung)  

1.  Die Prämie wird nach dem von der Bundesanstalt Statistik Aus-
tria verlautbarten Kraftfahrzeughaftpflicht-Versicherungsleis-
tungspreisindex (KVLPI) 2010 (bei dessen Entfall nach dem an 
seine Stelle tretenden Nachfolgeindex) jährlich zur Hauptfällig-
keit wertangepasst.  

 Für die Berechnung wird der endgültige Indexwert des vier 
Monate vor Hauptfälligkeit des Vertrages liegenden Monats 
(Berechnungsmonat) herangezogen, (siehe Artikel 7.2) 

 Die Prämie vermindert oder erhöht sich prozentuell in jenem 
Verhältnis, in dem sich der endgültige Index zwischen dem Be-
rechnungsmonat und dem ein Jahr vor dem Berechnungsmo-
nat liegenden Kalendermonat verändert hat. 

 Für die Festlegung des Ausgangsindexwertes zu Vertragsbe-
ginn wird der endgültige Indexwert des vier Monate vor Ver-
tragsbeginn liegenden Monats herangezogen. 

 Der Ausgangsindexwert ist in der Polizze angeführt. 
 

2.  Prämienerhöhungen aufgrund des Punktes 1. können frühes-
tens nach einem Jahr ab Versicherungsbeginn und in der 
Folge nicht in kürzeren als einjährigen Abständen vorgenom-
men werden; sie werden frühestens ab dem Zeitpunkt des 
Zugangs der Verständigung der VersicherungsnehmerInnen 
durch den Versicherer in geschriebener Form wirksam.  

3. Wird die Prämie aufgrund der Bestimmungen des Punktes 1. 
erhöht, kann der Versicherungsnehmer den Versicherungs-
vertrag binnen eines Monates kündigen. Diese Frist beginnt 
zu laufen, sobald der Versicherer dem Versicherungsnehmer 
die erhöhte Prämie, den Grund der Erhöhung und das Kündi-
gungsrecht in geschriebener Form mitgeteilt hat. Der Versi-
cherer hat in seiner Mitteilung den Grund der Erhöhung klar 
und verständlich zu erläutern. Die Kündigung wird mit Ablauf 
eines Monates wirksam, frühestens jedoch mit dem Wirksam-
werden der Prämienerhöhung.  

  

Artikel 13 
Wann und unter welchen Voraussetzungen können Ände-
rungen allgemein vom Versicherer verwendeter Tarife mit 
Wirksamkeit auf bereits bestehende Verträge angewendet 
werden? 

1.  Der Versicherer ist berechtigt und – soweit es Änderungen 
anlangt, die das Risiko des Versicherers wesentlich vermin-
dern – verpflichtet, bei einer wesentlichen Veränderung des 
Risikos durch 

-  Änderung bestehender oder Inkrafttreten neuer Rechtsnor-
men sowie nachhaltiger Änderung der Rechtsprechung, so-
fern sie auf die vom Versicherer getragene Gefahr Einfluss 
haben; 

-  Änderungen der durch Gesetz, Verordnung, sonstigen be-
hördlichen Akt festgesetzten Ersatzleistungen; 
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 seinen allgemein verwendeten Tarif, mit Wirksamkeit auf be-
stehende Verträge anzupassen. 

 

2. Prämienerhöhungen aufgrund der Bestimmung des Pkt. 1.  
können frühestens nach einem Jahr ab Versicherungsbeginn 
und in der Folge nicht in kürzeren als einjährigen Abständen 
vorgenommen werden; sie werden frühestens ab dem Zeit-
punkt des Zugangs einer entsprechenden Verständigung der 
VersicherungsnehmerInnen durch den Versicherer in geschrie-
bener Form wirksam. 

3.  Wird der Tarif aufgrund der Bestimmung des Pkt. 1. erhöht, 
kann der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag bin-
nen eines Monates, nachdem der Versicherer ihm die erhöhte 
Prämie und den Grund der Erhöhung mitgeteilt hat, kündi-
gen. Die Kündigung wird mit Ablauf eines Monates wirksam, 
frühestens jedoch mit dem Wirksamwerden der Prämienerhö-
hung.  

      Auf sein Kündigungsrecht ist der Versicherungsnehmer bei 
der Verständigung über die Prämienerhöhung ausdrücklich 
hinzuweisen.  

Artikel 14 
Wann und unter welchen Voraussetzungen können Ände-
rungen allgemein vom Versicherer verwendeter Bedingun-
gen mit Wirksamkeit auf bereits bestehende Verträge ange-
wendet werden? 

Abweichend von den unverbindlichen Musterbedingungen des 
Verbandes der Versicherungsunternehmen Österreichs (VVO) ent-
fällt eine dem dortigen Artikel 14 entsprechende Regelung in den 
vorliegenden Zurich Bedingungen für die Kraftfahrzeug-Haft-
pflichtversicherung. 

Artikel 15 
Welche Auswirkungen hat der Schadenverlauf auf die Prä-
mie?  (Bonus-Malus-System) 

Bei Personen- und Kombinationskraftwagen im Sinne des § 2 Ziff. 
5 und 6 KFG wird die Prämie, unter Zugrundelegung der in Pkt. 6. 
ersichtlichen Tabelle, nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 
nach dem Schadenverlauf bemessen. 

1. Grundstufe 

 Wird auf einen Versicherungsvertrag der Schadenverlauf ei-
nes früheren Versicherungsverhältnisses nicht gemäß Pkt. 4. 
angerechnet, wird die erste Prämie nach der Prämienstufe 9 
der in Pkt. 6. ersichtlichen Tabelle berechnet. 

2.  Schadenfreiheit 

2.1.  Nach schadenfreiem Verlauf jedes Zeitraumes vom 1. Okto-
ber bis zum 30. September (Beobachtungszeitraum) wird die 
Prämie zum jeweils nächsten Hauptfälligkeitszeitpunkt ab 
dem dem Beobachtungszeitraum folgenden 1. Jänner nach 
der nächstniedrigeren Prämienstufe bemessen. 

2.2. Ein Beobachtungszeitraum gilt als schadenfrei verlaufen, 
wenn kein nach Pkt.3.2. zu berücksichtigender Versiche-
rungsfall eingetreten ist und das Versicherungsverhältnis min-
destens neun Monate bestanden hat. Wenn jedoch die wäh-
rend des Beobachtungszeitraumes fällige Prämie im Sinn des 
Pkt. 1. nach der Prämienstufe 9 bemessen war, muss das Ver-
sicherungsverhältnis mindestens sechs Monate bestanden ha-
ben. 

3.  Berücksichtigung von Versicherungsfällen 

 

3.1. Für jeden gemäß Pkt. 3.2. für den Schadenverlauf zu berück-
sichtigenden Versicherungsfall innerhalb eines Beobachtungs-
zeitraumes wird die Prämie zum nächsten Hauptfälligkeits-
zeitpunkt (siehe Artikel 7.2) ab dem dem Beobachtungszeit-
raum folgenden 1. Jänner um drei Prämienstufen höher als 
zuvor bemessen. 

3.2.  Ein Versicherungsfall wird für den Schadenverlauf berücksich-
tigt, wenn der Versicherer hierfür eine Entschädigungsleis-
tung zu seinen Lasten erbracht oder hierfür eine Rückstellung 
gebildet hat. Innerbetriebliche Kosten des Versicherers wer-
den hierbei nicht berücksichtigt. Ebenfalls nicht berücksichtigt 
werden Entschädigungsleistungen und Rückstellungen, die 
vom Versicherungsnehmer innerhalb von sechs Wochen, 
nachdem er von der Entschädigungsleistung und ihrer Höhe 
oder dem Umstand, dass für eine Entschädigungsleistung 
eine Rückstellung gebildet wurde, Kenntnis erlangt hat, dem 
Versicherer erstattet wurden. 

3.3.  Ein Versicherungsfall wird für den Schadenverlauf des Versi-
cherungsverhältnisses nicht berücksichtigt, wenn Leistungen 
ausschließlich aufgrund des Teilungsabkommens von Versi-
cherern untereinander    oder zwischen Versicherern und So-
zialversicherungsträgern erbracht wurden. 

3.4. Die Höhe einer vom Versicherer erbrachten Entschädigungs-
leistung oder der Umstand, dass für eine Entschädigungsleis-
tung eine Rückstellung gebildet worden ist, wird dem Versi-
cherungsnehmer vom Versicherer mitgeteilt und auf die 
Möglichkeit der Erstattung hingewiesen. Hat der Versiche-
rungsnehmer die Entschädigungsleistung erstattet oder dem 
Versicherer einen der Rückstellung entsprechenden Betrag 
bezahlt und führt derselbe Versicherungsfall zu weiteren Ent-
schädigungsleistungen oder Rückstellungen, so steht dem 
Versicherungsnehmer frei, auch diese weiteren Leistungen 
oder Rückstellungen zu erstatten oder den bisher erstatteten 
Betrag mit der Wirkung zurückzufordern, dass der Versiche-
rungsfall für den Schadenverlauf des Versicherungsverhältnis-
ses berücksichtigt wird. 

4.  Übergang der Einstufung 

4.1. Geht das Eigentum an einem Fahrzeug oder die Anwartschaft 
darauf auf eine andere Person über, wird der bisherige Scha-
denverlauf des Versicherungsverhältnisses nur dann berück-
sichtigt, wenn im Zuge des Übergangs oder innerhalb eines 
Jahres nach dem Übergang 

 -   nahe Angehörige des Versicherungsnehmers das Eigentum 
am Fahrzeug oder die Anwartschaft darauf erwerben, oder 

 -  Leasingnehmer oder Mieter, denen das Fahrzeug während 
mindestens eines Jahres überlassen war, das Eigentum an 
ihm erwerben, oder 

 -  Dienstnehmer, denen das Fahrzeug während mindestens 
eines Jahres regelmäßig benützt haben, von deren Dienst-
geber das Eigentum an ihm oder die Anwartschaft darauf 
erwerben. 

  Bei einem solchen Übergang wird der bisherige Schadenver-
lauf jedoch nicht berücksichtigt, wenn frühere 
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Versicherungsnehmer im Sinne des Punktes 4.3. ein Ersatz-
fahrzeug erwerben. 

4.2.   Als nahe Angehörige gelten der Ehegatte, die Verwandten in 
gerader auf- und absteigender Linie und die im gemeinsamen 
Haushalt lebenden Geschwister. Hierbei sind den Kindern 
und Eltern Wahl- oder Pflegekinder und -eltern und der eheli-
chen Gemeinschaft eine eheähnliche gleichzuhalten.  

4.3.   Erwirbt der Versicherungsnehmer an Stelle eines veräußerten 
Fahrzeuges oder eines Fahrzeuges, für das das versicherte In-
teresse weggefallen ist, ein anderes Fahrzeug, für das der Ta-
rif die Bemessung der Prämie nachdem Schadenverlauf vor-
sieht, wird auf ein für dieses Fahrzeug begründetes Versiche-
rungsverhältnis der Schadenverlauf des früheren Versiche-
rungsverhältnisses angerechnet. Ein Fahrzeug gilt an Stelle ei-
nes anderen erworben, wenn der Erwerb längstens sechs 
Monate vor oder innerhalb eines Jahres nach der Veräuße-
rung oder dem Wegfall des versicherten Interesses erfolgt.  

4.4  Endet das Versicherungsverhältnis und wird für dasselbe 
Fahrzeug vom selben Versicherungsnehmer innerhalb eines 
Jahres nach Beendigung des Versicherungsverhältnisses ein 
neuer Versicherungsvertrag geschlossen, wird der Schaden-
verlauf des früheren Versicherungsverhältnisses auf das neue 
Versicherungsverhältnis angerechnet.  

5.     Berichtigung der Einstufung 

5.1.   Wurde ein Versicherungsfall gemäß Pkt. 3. berücksichtigt und 
ergibt sich, dass keine Entschädigungsleistung zu erbringen 
ist, wird die Einstufung berichtigt und dem Versicherungs-
nehmer, der aufgrund des Schadenfalles eine höhere Prämie 
bezahlt hat, der Unterschiedsbetrag zurückerstattet. 

5.2.   Wurde ein Beobachtungszeitraum als schadenfrei verlaufen 
behandelt und ergibt sich, dass eine Entschädigungsleistung 
zu erbringen ist, wird, vorbehaltlich des Pkt.3.2., letzter Satz, 
die Einstufung berichtigt. Der Versicherungsnehmer hat dem 
Versicherer den Unterschiedsbetrag zur Mehrprämie zu ent-
richten. 

6.  Prämienstufe     Prozent der Tarif- 
   prämie 
 0 50 
 1 50 
 2 60 
 3 60 
 4 70 
 5 70 
 6 80 
 7 80 
 8 100 
 9 100 
 10 120 
 11 120 
 12 140 
 13 140 
 14 170 
 15 170 
 16 200 
 17 200 

7.  Der Versicherer hat dem Versicherungsnehmer auf dessen An-
trag jederzeit innerhalb von zwei Wochen eine Bescheinigung 
über die innerhalb der letzten fünf Jahre der Vertragslaufzeit 

gedeckten Ansprüche von Geschädigten oder die Schadenfrei-
heit in diesem Zeitraum auszustellen. 

Artikel 16 
Wozu ist der Versicherer bevollmächtigt? Wann können Ver-
sicherungsansprüche abgetreten oder verpfändet werden? 

1. Der Versicherer ist, außer im Fall der Freiheit von der Ver-
pflichtung zur Leistung, bevollmächtigt, die ihm zur Befriedi-
gung oder zur Abwehr der Entschädigungsansprüche des ge-
schädigten Dritten zweckmäßig erscheinenden Erklärungen 
im Namen der Versicherungsnehmer und der mitversicherten 
Personen im Rahmen der Versicherungssumme und der über-
nommenen Gefahr abzugeben. 

2.  Versicherungsansprüche dürfen vor ihrer endgültigen Fest-
stellung ohne ausdrückliche Zustimmung des Versicherers 
weder abgetreten noch verpfändet werden. 

Artikel 17  
Unter welchen Voraussetzungen kann der Versicherungsver-
trag gekündigt werden? Was gilt bei Wegfall des versicher-
ten Risikos? Was gilt bei Veräußerung des versicherten Fahr-
zeuges?  

1.  Für die Kündigung zum Ablauf des Vertrages gilt § 14 KHVG, 
für die Kündigung nach Eintritt des Versicherungsfalles § 158 
VersVG. 

2.  Bei Wegfall des versicherten Interesses gilt § 68 VersVG, bei 
Veräußerung des versicherten Fahrzeuges § 158 h VersVG.  

 Dem Versicherer gebührt jeweils die Prämie für die bis zur 
Auflösung des Vertrages verstrichene Vertragslaufzeit. 

Artikel 18  
Wann ruht der Vertrag? 

Der Versicherungsnehmer kann für die Zeit von 45 Tagen Ruhen 
des Versicherungsvertrages verlangen, wenn er das Fahrzeug ge-
mäß § 43 KFG abgemeldet oder gemäß § 52 KFG den Zulassungs-
schein und die Kennzeichentafeln hinterlegt hat. 

Artikel 19 
Wo können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag ge-
richtlich geltend gemacht werden? (Gerichtsstand) 

Der Versicherungsnehmer und die mitversicherten Personen kön-
nen Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag auch bei den Ge-
richten geltend machen, in deren Sprengel sie ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt oder ihren Sitz im Inland haben. 

Artikel 20 
Was hat bei Vorliegen einer Interessenskollision zu gesche-
hen?  

Sofern der geschädigte Dritte und der Versicherungsnehmer beim 
selben Versicherer haftpflichtversichert sind, finden die Bestim-
mungen der Artikel 9 Pkt. 3.7 und Artikel 16 Pkt. 1 keine Anwen-
dung. 

Der Versicherungsnehmer oder die mitversicherte Person kann sich 
in diesem Fall in einem vom geschädigten Dritten angestrengten 
Rechtsstreit auf Kosten des Versicherers (§ 150 Abs. 1 VersVG) von 
einem Rechtsanwalt seiner Wahl vertreten lassen, der im Sprengel 
des für das Verfahren zuständigen Gerichtes seinen Sitz hat. 



 

AKHB - 8 - 

Artikel 21 
Welche Sonderbestimmungen für einzelne Arten von Fahr-
zeugen und Kennzeichen gibt es? 

1.  Motorfahrräder 

 Erfüllt ein als Motorfahrrad versichertes Kraftfahrzeug im 
Zeitpunkt des Schadenereignisses die gesetzlichen Vorausset-
zungen als Motorfahrrad nicht oder nicht mehr, so gilt dies 
als Verwendung zu einem anderen als dem im Versicherungs-
vertrag vereinbarten Zweck im Sinn des Artikel 9 Pkt.1.1. 

2.  Anhänger 

2.1. Die Versicherung von Anhängern umfasst unbeschadet der 
Bestimmungen des Punktes 2.2. nur die Versicherungsfälle, 
die nicht mit dem Ziehen des Anhängers durch ein Kraftfahr-
zeug zusammenhängen. Mitversicherte Personen sind der Ei-
gentümer und diejenigen, die mit Willen des Eigentümers 
den Anhänger verwendet. 

2.2. Die Versicherung von Anhängern umfasst auch Versiche-
rungsfälle, die mit dem Ziehen des Anhängers durch das Zug-
fahrzeug zusammenhängen und zwar 

2.2.1. hinsichtlich der Ersatzansprüche von Insassen eines Omni-
busanhängers; 

2.2.2. hinsichtlich der Schäden durch das mit dem Anhänger zur 
Beförderung gefährlicher Güter beförderte gefährliche Gut, 
insoweit die Versicherungssumme für den Anhänger die 
Versicherungssumme für das Zugfahrzeug übersteigt; 

 In diesen Fällen sind die durch den Versicherungsvertrag 
über das Zugfahrzeug versicherten Personen mitversichert. 

2.2.3. bei Anhängern mit ausländischen Kennzeichen, die das 
Kennzeichen des inländischen Zugfahrzeuges führen (§ 83 
KFG), sind alle Versicherungsfälle in die Versicherung des 
Zugfahrzeuges eingeschlossen. 

3.  Probefahrtkennzeichen 

 Bezieht sich der Versicherungsvertrag auf Probefahrtkennzei-
chen, so besteht Versicherungsschutz für das Fahrzeug, an 
dem jeweils die Kennzeichentafeln mit dem Probefahrtkenn-
zeichen angebracht sind. Auf Probefahrten ist Artikel 9 
Pkt.1.1. sinngemäß, hingegen nicht Artikel 10 anzuwenden. 

Artikel 22 
In welcher Form sind Erklärungen abzugeben? Vorgangs-
weise bei Anschriftwechsel 

Für sämtliche Anzeigen, Erklärungen und Informationen des Versi-
cherungsnehmers an den Versicherer ist die geschriebene Form er-
forderlich, sofern die Schriftform nicht ausdrücklich und mit ge-
sonderter Erklärung vereinbart wurde.  

Der geschriebenen Form wird durch Zugang eines Textes in Schrift-
zeichen entsprochen, aus dem die Person des Erklärenden hervor-
geht. Eine eigenhändige Unterschrift des Erklärenden ist in der ge-
schriebenen Form nicht erforderlich. Anzeigen, Erklärungen und 
Informationen in geschriebener Form können z.B. per Telefax, E-
Mail oder auf dem Postweg übermittelt werden.  

Schriftform bedeutet, dass dem Erklärungsempfänger das Original 
der Erklärung mit eigenhändiger Originalunterschrift des Erklären-
den zugehen muss; auch eine „qualifizierte elektronische Signa-
tur“1 erfüllt das Schriftformerfordernis. 

Änderungen der Anschrift des Versicherungsnehmers sind dem 
Versicherer bekannt zu geben. Solange der Versicherungsnehmer 
die Änderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht bekannt gibt 
und der Versicherer keine Kenntnis von der neuen Anschrift des 
Versicherungsnehmers hat, gelten Erklärungen des Versicherers an 
die ihm vom Versicherungsnehmer (oder von dessen zur Angabe 
der Anschrift Bevollmächtigten) zuletzt bekannt gegebene An-
schrift als dem Versicherungsnehmer in jenem Zeitpunkt zugegan-
gen, in welchem sie ohne Änderung der Anschrift bei regelmäßi-
ger Beförderung dem Versicherungsnehmer zugegangen wären.  
 
Artikel 23 
Welches Recht ist anzuwenden? 

Es gilt österreichisches Recht. 

Artikel 24 
Versicherungsschutz für das Lenken von im Ausland gemie-
teten Kraftfahrzeugen 

1.  Die Versicherung bezieht sich nach Maßgabe der Artikel 1 bis 
23 (soweit diese nicht durch nachstehende Bestimmungen 
abgeändert/abbedungen werden) auf die gesetzliche Haft-
pflicht der Versicherungsnehmer (und der gemäß Pkt. 3. mit-
versicherten Personen) aus der Verwendung von fremden, 
vom Versicherungsnehmer im Ausland bei einem zur gewerb-
lichen Fahrzeugvermietung befugten Unternehmen gemiete-
ten versicherungspflichtigen Personen- und Kombinations-
kraftfahrzeugen, Wohnmobilen (jeweils bis zu einem höchs-
ten zulässigen Gesamtgewicht von 3500 kg) und Krafträdern. 
"Fremde" Kraftfahrzeuge sind solche, die zu keinem Zeit-
punkt im Eigentum des Versicherungsnehmers oder einer ge-
mäß Pkt. 3. mitversicherten Person stehen/standen und die 
auch nicht von einer dieser angeführten Personen unter Ei-
gentumsvorbehalt erworben wird/wurde. 

 Versicherungsschutz besteht nur insoweit, als nicht aus einer 
anderen für das Fahrzeug abgeschlossenen Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung Versicherungsschutz beansprucht 
werden kann oder der geschädigte Dritte, auch wenn ein sol-
cher Versicherungsschutz nicht besteht, aus einer im besuch-
ten Land bestehenden Pflichtversicherung entschädigt wer-
den muss. Der Versicherungsschutz gemäß Pkt. 1. besteht 
nur für die vertraglich vereinbarte Mietdauer, höchstens aber 
für 2 Monate ab Mietbeginn. 

2.  Die Versicherungsleistung erfolgt im Rahmen der im Versiche-
rungsvertrag ausgewiesenen Pauschalversicherungssumme 
für Personen- und Sachschäden zusammen. Versicherungs-
schutz für bloße Vermögensschäden (Art. 1) besteht nicht. 

3.   Abweichend von Art. 2 gelten nur jene Personen als mitversi-
cherte Personen, die das vom Versicherungsnehmer im Aus-
land gemietete Kraftfahrzeug mit Willen des Halters dieses 
Fahrzeugs lenken (berechtigter Lenker).

 
1 Der Begriff „qualifizierte elektronische Signatur“ bestimmt sich 
gemäß Art. 3 Z 12 der Verordnung (EU) des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 23.7.2014 über elektronische 

Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktio-
nen im Binnenmarkt (ABl L 257 vom 28.8.2014; siehe Abdruck in 
der Beilage) 
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Mitgeteilt der Finanzmarktaufsicht - FMA – am 31. Jänner 2022 (Art. 8 Pkt. 3. und Pkt. 4. am 28. November 2023) 
 
 
 
 
 
 
Staaten, die das Übereinkommen zwischen den nationalen Versicherungsbüros der Mitgliedsstaaten des Abkommens des europäi-
schen Wirtschaftsraums und anderen assoziierten Staaten vom 30. Mai 2002, Abl. Nr. L 192 vom 31. Juni 2003, S 23 unterzeichnet 
haben:  
 
(Stand 19. Dezember 2014)
 
 
Andorra  
Belgien  
Bulgarien  
Dänemark 
Deutschland 
Estland  
Finnland 

Frankreich 
Griechenland 
Großbritannien 
Irland  
Island 
Italien 
Kroatien 

Lettland 
Liechtenstein 
Litauen 
Luxemburg 
Malta  
Niederlande 
Norwegen 

Österreich 
Polen 
Portugal 
Rumänien 
Schweden 
Schweiz 
Serbien  

Slowakei 
Slowenien 
Spanien 
Tschechien 
Ungarn 
Zypern

  
 
 
Zum örtlichen Geltungsbereich gem. Art.4 AKHB gehören ferner: 
 
Albanien 
Bosnien-Herzegowina 
Marokko 

Mazedonien 
Moldawien 
Monaco 

Montenegro 
Russland (europ.Teil) 
San Marino 

Türkei (gesamt) 
Tunesien 
Ukraine 

Vatikanstaat 
Weißrussland

 
 



Anhang  

Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz   
(VersVG) 

VersVG  - 1 - 

 

§5a  

(1)  Die Vereinbarung der elektronischen Kommunikation be-
darf der ausdrücklichen Zustimmung des Versicherungsneh-
mers, die gesondert erklärt werden muss. Sie kann von je-
der der Vertragsparteien jederzeit widerrufen werden. Auf 
dieses Recht ist der Versicherungsnehmer vor Einholung sei-
ner Zustimmung hinzuweisen. 

(2)  Bei Vereinbarung der elektronischen Kommunikation kön-
nen sich die Vertragsparteien die Schriftform nur für Erklä-
rungen, die Bestand oder Inhalt des Versicherungsverhält-
nisses betreffen, ausbedingen, sofern dies aus Gründen der 
Rechtssicherheit sachlich gerechtfertigt und für den Versi-
cherungsnehmer nicht gröblich benachteiligend ist. Eine 
solche Vereinbarung der Schriftform bedarf der ausdrückli-
chen Zustimmung des Versicherungsnehmers, die geson-
dert erklärt werden muss. Die Vereinbarung der Schriftform 
für Rücktrittserklärungen nach § 5c ist unzulässig. 

(3)  Bei Vereinbarung der elektronischen Kommunikation kann 
der Versicherer Versicherungsbedingungen, Versicherungs-
scheine nach Maßgabe des § 3 Abs. 1, Erklärungen und an-
dere Informationen, der Versicherungsnehmer Erklärungen 
und andere Informationen elektronisch übermitteln. Die 
elektronische Übermittlung durch den Versicherer kann auf 
einem anderen dauerhaften Datenträger als Papier oder 
über eine Website (Abs. 9) erfolgen, wenn die übrigen Vo-
raussetzungen des § 128a Abs. 2 Z 1 und Z 2 VAG 2016 er-
füllt sind. 

(4)  Auch bei Vereinbarung der elektronischen Kommunikation 
haben die Vertragsparteien das Recht, ihre Erklärungen und 
Informationen auf Papier zu übermitteln. Macht der Versi-
cherer davon oder vom Recht des Widerrufs dieser Verein-
barung Gebrauch, so muss er den Versicherungsnehmer 
rechtzeitig elektronisch davon verständigen und ihn dabei 
auf die Rechtsfolgen des § 10 hinweisen. 

(5)  Hat der Versicherungsnehmer Versicherungsbedingungen, 
Versicherungsscheine, Erklärungen oder andere Informatio-
nen nur elektronisch erhalten, so ist ihm auf Verlangen un-
entgeltlich eine Papierfassung zu überlassen. Auf dieses 
Recht ist der Versicherungsnehmer vor Einholung seiner Zu-
stimmung zur elektronischen Kommunikation hinzuweisen. 

 (Anm.: Abs. 6 aufgehoben durch Art. 2 Z 4, BGBl. I Nr. 
16/2018) 

(7)  Bei elektronischer Übermittlung von vertragsrelevanten In-
halten ist der Versicherungsnehmer klar und deutlich darauf 
hinzuweisen, dass die Sendung einen Versicherungsschein 
oder eine bestimmte andere vertragsrelevante Information 
betrifft. 
(Anm.: Abs. 8 aufgehoben durch Art. 2 Z 5, BGBl. I Nr. 
16/2018) 

 

(9)  Bei Übermittlung von vertragsrelevanten Inhalten über eine 
Website muss der Versicherer Versicherungsbedingungen 
während der gesamten Vertragslaufzeit, Erklärungen und 
andere Informationen während der Zeit, in der sie bedeu-
tend sind, unverändert auf der bekanntgegebenen Stelle 
dieser Website dauerhaft zur Abfrage bereitstellen und es 
dem Versicherungsnehmer auch ermöglichen, die Versiche-
rungsbedingungen dauerhaft zu speichern und laufend 
wiederzugeben. 

(10)  Sind die Erfordernisse der Abs. 3 und 9 erfüllt und bei der 
Übermittlung auch beachtet worden, so wird vermutet, 
dass die Sendung dem Empfänger elektronisch zugegangen 
ist. 

(11)  Die Abs. 1 bis 10 gelten auch für die elektronische Kommu-
nikation zwischen dem Versicherer und einem Versicherten 
oder einem sonstigen Dritten. 

§5b  

(1)  Gibt der Versicherungsnehmer seine Vertragserklärung dem 

Versicherer oder seinem Beauftragten persönlich ab, so hat 

dieser ihm unverzüglich eine Kopie dieser Vertragserklärung 

auszuhändigen. 

 (Anm.: Abs. 2 bis 6 aufgehoben durch Art. 1 Z 2, BGBl. I 
Nr. 51/2018) 

§5c 

(1)  Der Versicherungsnehmer kann vom Versicherungsvertrag 
innerhalb von 14 Tagen, bei Lebensversicherungen inner-
halb von 30 Tagen, ohne Angabe von Gründen zurücktre-
ten. 

(2)  Die Frist für die Ausübung des Rücktrittsrechts beginnt mit 
dem Tag, an dem der Versicherungsvertrag zustande ge-
kommen ist und der Versicherungsnehmer darüber infor-
miert worden ist, jedoch nicht bevor der Versicherungsneh-
mer folgende Informationen erhalten hat: 

1. den Versicherungsschein (§ 3), 

2. die Versicherungsbedingungen, 

3. die Bestimmungen über die Festsetzung der Prämie, soweit 
diese nicht im Antrag bestimmt ist, und über vorgesehene 
Änderungen der Prämie sowie 

4. eine Belehrung über das Rücktrittsrecht (Abs. 3). 

(3)  Die nach Abs. 2 Z 4 zu erteilende Rücktrittsbelehrung muss 
enthalten: 

1. Informationen über die Rücktrittsfrist und deren Beginn, 

2. die Anschrift des Adressaten der Rücktrittserklärung, 
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3. einen Hinweis auf die Regelungen der Abs. 4 bis 6. 

Die Rücktrittsbelehrung genügt jedenfalls diesen Anfor-
derungen, wenn das Muster gemäß Anlage A verwendet 
wird. 

(4)  Der Rücktritt ist in geschriebener Form gegenüber dem Ver-
sicherer zu erklären. § 45 Abs. 1 Z 2 bleibt unberührt. Die 
Rücktrittsfrist ist gewahrt, wenn die Rücktrittserklärung in-
nerhalb der Frist abgesendet wird. 

(5)  Das Rücktrittsrecht erlischt spätestens einen Monat nach 
Zugang des Versicherungsscheins einschließlich einer Beleh-
rung über das Rücktrittsrecht, es sei denn, diese Belehrung 
wäre derart fehlerhaft, dass sie Ihnen die Möglichkeit 
nimmt, Ihr Rücktrittsrecht im Wesentlichen unter denselben 
Bedingungen wie bei zutreffender Belehrung auszuüben. 

(6)  Hat der Versicherer vorläufige Deckung gewährt, so ge-
bührt ihm die der Dauer der Deckung entsprechende Prä-
mie. 

(7)  Die vorstehenden Absätze gelten nicht für Versicherungs-
verträge über Großrisiken gemäß § 5 Z 34 VAG 2016. 

§6 
(1)  Ist im Vertrag bestimmt, dass bei Verletzung einer Oblie-

genheit, die vor dem Eintritt des Versicherungsfalles dem 
Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, der Versicherer von 
der Verpflichtung zur Leistung frei sein soll, so tritt die ver-
einbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die Verletzung als eine 
unverschuldete anzusehen ist. Der Versicherer kann den 
Vertrag innerhalb eines Monates, nachdem er von der Ver-
letzung Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist kündigen, es sei denn, dass die Verletzung als 
eine unverschuldete anzusehen ist. Kündigt der Versicherer 
innerhalb eines Monates nicht, so kann er sich auf die ver-
einbarte Leistungsfreiheit nicht berufen. 

(1a)  Bei der Verletzung einer Obliegenheit, die die dem Versi-
cherungsvertrag zugrundeliegende Äquivalenz zwischen Ri-
siko und Prämie aufrechterhalten soll, tritt die vereinbarte 
Leistungsfreiheit außerdem nur in dem Verhältnis ein, in 
dem die vereinbarte hinter der für das höhere Risiko tarif-
mäßig vorgesehenen Prämie zurückbleibt. Bei der Verlet-
zung von Obliegenheiten zu sonstigen bloßen Meldungen 
und Anzeigen, die keinen Einfluss auf die Beurteilung des 
Risikos durch den Versicherer haben, tritt Leistungsfreiheit 
nur ein, wenn die Obliegenheit vorsätzlich verletzt worden 
ist. 

(2)  Ist eine Obliegenheit verletzt, die vom Versicherungsnehmer 
zum Zweck der Verminderung der Gefahr oder der Verhü-
tung einer Erhöhung der Gefahr dem Versicherer gegen-
über - unabhängig von der Anwendbarkeit des Abs. 1a - zu 
erfüllen ist, so kann sich der Versicherer auf die vereinbarte 
Leistungsfreiheit nicht berufen, wenn die Verletzung keinen 
Einfluß auf den Eintritt des Versicherungsfalls oder soweit 
sie keinen Einfluß auf den Umfang der dem Versicherer ob-
liegenden Leistung gehabt hat. 

(3)  Ist die Leistungsfreiheit für den Fall vereinbart, daß eine Ob-
liegenheit verletzt wird, die nach dem Eintritt des Versiche-
rungsfalles dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, so 
tritt die vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die Verlet-
zung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit be-
ruht. Wird die Obliegenheit nicht mit dem Vorsatz verletzt, 
die Leistungspflicht des Versicherers zu beeinflussen oder 

die Feststellung solcher Umstände zu beeinträchtigen, die 
erkennbar für die Leistungspflicht des Versicherers bedeut-
sam sind, so bleibt der Versicherer zur Leistung verpflichtet, 
soweit die Verletzung weder auf die Feststellung des Versi-
cherungsfalls noch auf die Feststellung oder den Umfang 
der dem Versicherer obliegenden Leistung Einfluß gehabt 
hat. 

(4)  Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verlet-
zung einer Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt sein soll, 
ist unwirksam. 

(5)  Der Versicherer kann aus der fahrlässigen Verletzung einer 
vereinbarten Obliegenheit Rechte nur ableiten, wenn dem 
Versicherungsnehmer vorher die Versicherungsbedingun-
gen oder eine andere Urkunde zugegangen sind, in der die 
Obliegenheit mitgeteilt wird. 

§8 (Gilt nicht für die Kfz-Haftpflichtversicherung; für diese 
siehe § 14 KHVG) 

(1)  Eine Vereinbarung, nach welcher ein Versicherungsverhält-
nis als stillschweigend verlängert gilt, wenn es nicht vor 
dem Ablauf der Vertragszeit gekündigt wird, ist insoweit 
nichtig, als sich die jedesmalige Verlängerung auf mehr als 
ein Jahr erstreckt.  

(2)  Ist ein Versicherungsverhältnis auf unbestimmte Zeit einge-
gangen (dauernde Versicherung), so kann es von beiden 
Teilen nur für den Schluss der laufenden Versicherungsperi-
ode gekündigt werden. Die Kündigungsfrist muss für beide 
Teile gleich sein und darf nicht weniger als einen Monat, 
nicht mehr als drei Monate betragen. Auf das Kündigungs-
recht können die Parteien einverständlich bis zur Dauer von 
zwei Jahren verzichten.  

(3)  Ist der Versicherungsnehmer Verbraucher (§ 1 Abs. 1 Z 2 
KSchG), so kann er ein Versicherungsverhältnis, das er für 
eine Dauer von mehr als drei Jahren eingegangen ist, zum 
Ende des dritten Jahres oder jedes darauffolgenden Jahres 
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 
Eine allfällige Verpflichtung des Versicherungsnehmers zum 
Ersatz von Vorteilen, besonders Prämiennachlässen, die ihm 
wegen einer vorgesehenen längeren Laufzeit des Vertrags 
gewährt worden sind, bleibt unberührt. 

§12 

(1)  Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in 
drei Jahren. Steht der Anspruch einem Dritten zu, so be-
ginnt die Verjährung zu laufen, sobald diesem sein Recht 
auf die Leistung des Versicherers bekanntgeworden ist; ist 
dem Dritten dieses Recht nicht bekanntgeworden, so ver-
jähren seine Ansprüche erst nach zehn Jahren. 

(2)  Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers beim Versiche-
rer angemeldet worden, so ist die Verjährung bis zum Ein-
langen einer in geschriebener Form übermittelten Entschei-
dung des Versicherers gehemmt, die zumindest mit der An-
führung einer der Ablehnung derzeit zugrunde gelegten 
Tatsache und gesetzlichen oder vertraglichen Bestimmung 
begründet ist. Nach zehn Jahren tritt jedoch die Verjährung 
jedenfalls ein. 

(3)  Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, 
wenn der Anspruch auf die Leistung nicht innerhalb eines 
Jahres gerichtlich geltend gemacht wird. Die Frist beginnt 
erst, nachdem der Versicherer dem Versicherungsnehmer 
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gegenüber den erhobenen Anspruch in einer dem Abs. 2 
entsprechenden Weise sowie unter Angabe der mit dem 
Ablauf der Frist verbundenen Rechtsfolge abgelehnt hat; sie 
ist für die Dauer von Vergleichsverhandlungen über den er-
hobenen Anspruch und für die Zeit, in der der Versiche-
rungsnehmer ohne sein Verschulden an der rechtzeitigen 
gerichtlichen Geltendmachung des Anspruchs gehindert ist, 
gehemmt. 

§15a  

(1)  Auf eine Vereinbarung, die von den Vorschriften der § 1a, 
§ 1b, § 1c, § 1d, § 3, § 5 Abs. 1 bis 3, § 5a, § 5b, § 5c, § 6 
Abs. 1 bis 3 und Abs. 5, § 8 Abs. 2 und 3, § 11, § 11a, 
§ 11b, § 11c, § 11d, § 12 und § 14 zum Nachteil des Versi-
cherungsnehmers abweicht, kann sich der Versicherer nicht 
berufen. 

(2)  Wenn die Vertragsparteien nicht die elektronische Kommu-
nikation (§ 5a) vereinbart haben, können sie die Schriftform 
ausbedingen, sofern dies aus Gründen der Rechtssicherheit 
sachlich gerechtfertigt und für den Versicherungsnehmer 
nicht gröblich benachteiligend ist. Eine solche Vereinbarung 
der Schriftform bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des 
Versicherungsnehmers, die gesondert erklärt werden muss. 
Die Vereinbarung der Schriftform für Rücktrittserklärungen 
nach § 5c ist unzulässig. 

§16  

(1)  Der Versicherungsnehmer hat beim Abschluss des Vertrages 
alle ihm bekannten Umstände, die für die Übernahme der 
Gefahr erheblich sind, dem Versicherer anzuzeigen. Erheb-
lich sind jene Gefahrumstände, die geeignet sind, auf den 
Entschluss des Versicherers, den Vertrag überhaupt oder zu 
den vereinbarten Bestimmungen abzuschließen, einen Ein-
fluss auszuüben. Ein Umstand, nach welchem der Versiche-
rer ausdrücklich und in geschriebener Form gefragt hat, gilt 
im Zweifel als erheblich. 

(2)  Ist dieser Vorschrift zuwider die Anzeige eines erheblichen 
Umstandes unterblieben, so kann der Versicherer vom Ver-
trag zurücktreten. Das gleiche gilt, wenn die Anzeige eines 
erheblichen Umstandes deshalb unterblieben ist, weil sich 
der Versicherungsnehmer der Kenntnis des Umstandes arg-
listig entzogen hat. 

(3)  Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherer den 
nicht angezeigten Umstand kannte. Er ist auch ausgeschlos-
sen, wenn die Anzeige ohne Verschulden des Versiche-
rungsnehmers unterblieben ist; hat jedoch der Versiche-
rungsnehmer einen Umstand nicht angezeigt, nach dem 
der Versicherer nicht ausdrücklich und genau umschrieben 
gefragt hat, so kann dieser vom Vertrag nur dann zurück-
treten, wenn die Anzeige vorsätzlich oder grob fahrlässig 
unterblieben ist. 

§17 

(1)  Der Versicherer kann vom Vertrag auch dann zurücktreten, 
wenn über einen erheblich Umstand eine unrichtige An-
zeige gemacht worden ist. 

(2)  Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn die Unrichtigkeit 
dem Versicherer bekannt war oder die Anzeige ohne Ver-
schulden des Versicherungsnehmers unrichtig gemacht 
worden ist. 

§18  

Hatte der Versicherungsnehmer die Gefahrenumstände an Hand 
von vom Versicherer in geschriebener Form gestellter Fragen an-
zuzeigen, so kann der Versicherer wegen unterbliebener Anzeige 
eines Umstandes, nach dem nicht ausdrücklich und genau um-
schrieben gefragt worden ist, nur im Falle arglistiger Verschwei-
gung zurücktreten. 

§20  

(1)  Der Rücktritt ist nur innerhalb eines Monates zulässig. Die 
Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in welchem der Versicherer 
von der Verletzung der Anzeigepflicht Kenntnis erlangt. 

(2)  Der Rücktritt ist gegenüber dem Versicherungsnehmer zu 
erklären. Im Falle des Rücktrittes sind, soweit dieses Bundes-
gesetz nicht in Ansehung der Prämie etwas anderes be-
stimmt, beide Teile verpflichtet, einander die empfangenen 
Leistungen zurückzugewähren; eine Geldsumme ist von 
dem Zeitpunkt des Empfanges an zu verzinsen. 

§21  

Tritt der Versicherer zurück, nachdem der Versicherungsfall ein-
getreten ist, so bleibt seine Verpflichtung zur Leistung gleichwohl 
bestehen, wenn der Umstand, in Ansehung dessen die Anzeige-
pflicht verletzt ist, keinen Einfluss auf den Eintritt des Versiche-
rungsfalls oder soweit er keinen Einfluss auf den Umfang der 
Leistung des Versicherers gehabt hat. 

§22  

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täu-
schung über Gefahrumstände anzufechten, bleibt unberührt. 

§23  

(1)  Nach Abschluss des Vertrages darf der Versicherungsneh-
mer ohne Einwilligung des Versicherers weder eine Erhö-
hung der Gefahr vornehmen noch ihre Vornahme durch ei-
nen Dritten gestatten. 

(2)  Erlangt der Versicherungsnehmer davon Kenntnis, dass 
durch eine von ihm ohne Einwilligung des Versicherers vor-
genommene oder gestattete Änderung die Gefahr erhöht 
ist, so hat er dem Versicherer unverzüglich Anzeige zu ma-
chen. 

§24  

(1)  Verletzt der Versicherungsnehmer die Vorschrift des § 23 
Abs. 1, so kann der Versicherer das Versicherungsverhältnis 
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Beruht die 
Verletzung nicht auf einem Verschulden des Versicherungs-
nehmers, so muß dieser die Kündigung erst mit dem Ablauf 
eines Monates gegen sich gelten lassen. 

(2)  Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines 
Monates von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem 
der Versicherer von der Erhöhung der Gefahr Kenntnis er-
langt, oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor 
der Erhöhung bestanden hat. 

§25  

(1)  Der Versicherer ist im Fall einer Verletzung der Vorschrift 
des § 23 Abs. 1 von der Verpflichtung zur Leistung frei, 
wenn der Versicherungsfall nach der Erhöhung der Gefahr 
eintritt. 
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(2)  Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen, wenn 
die Verletzung nicht auf einem Verschulden des Versiche-
rungsnehmers beruht. Der Versicherer ist jedoch auch in 
diesem Fall von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn 
die im § 23 Abs. 2 vorgesehene Anzeige nicht unverzüglich 
gemacht wird und der Versicherungsfall später als einen 
Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in welchem die Anzeige 
dem Versicherer hätte zugehen müssen, es sei denn, dass 
ihm in diesem Zeitpunkt die Erhöhung der Gefahr bekannt 
war. 

(3)  Die Verpflichtung des Versicherers zur Leistung bleibt auch 
dann bestehen, wenn zur Zeit des Eintritts des Versiche-
rungsfalls die Frist für die Kündigung des Versicherers abge-
laufen und eine Kündigung nicht erfolgt ist oder wenn die 
Erhöhung der Gefahr keinen Einfluss auf den Eintritt des 
Versicherungsfalls oder soweit sie keinen Einfluss auf den 
Umfang der Leistung des Versicherers gehabt hat. 

§26   

Die Vorschriften der §§ 23 bis 25 sind nicht anzuwenden, wenn 
der Versicherungsnehmer zu der Erhöhung der Gefahr durch das 
Interesse des Versicherers oder durch ein Ereignis, für das der 
Versicherer haftet, oder durch ein Gebot der Menschlichkeit ver-
anlasst wird. 

§27  

(1)  Tritt nach dem Abschluss des Vertrages unabhängig vom 
Willen des Versicherungsnehmers eine Erhöhung der Ge-
fahr ein, so ist der Versicherer berechtigt, das Versiche-
rungsverhältnis unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 
einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, 
wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt 
an ausgeübt wird, in dem der Versicherer von der Erhöhung 
der Gefahr Kenntnis erlangt hat, oder wenn der Zustand 
wiederhergestellt ist, der vor der Erhöhung bestanden hat. 

(2)  Der Versicherungsnehmer hat, sobald er von der Erhöhung 
der Gefahr Kenntnis erlangt, dem Versicherer unverzüglich 
Anzeige zu machen. 

(3)  Ist die Erhöhung der Gefahr durch allgemein bekannte Um-
stände verursacht, die nicht nur auf die Risken bestimmter 
Versicherungsnehmer einwirken, etwa durch eine Ände-
rung von Rechtsvorschriften, so erlischt das Kündigungs-
recht des Versicherers nach Abs. 1 erst nach einem Jahr und 
ist Abs. 2 nicht anzuwenden. 

§28  

(1)  Wird die im § 27 Abs. 2 vorgesehene Anzeige nicht unver-
züglich gemacht, so ist der Versicherer von der Verpflich-
tung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsfall später als 
einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in welchem die 
Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen. 

(2)  Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen, wenn 
ihm die Erhöhung der Gefahr in dem Zeitpunkt bekannt 
war, in welchem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen. 
Das gleiche gilt, wenn zur Zeit des Eintritts des Versiche-
rungsfalls die Frist für die Kündigung des Versicherers abge-
laufen und eine Kündigung nicht erfolgt ist oder wenn die 
Erhöhung der Gefahr keinen Einfluss auf den Eintritt des 
Versicherungsfalls oder soweit sie keinen Einfluss auf den 
Umfang der Leistung des Versicherers gehabt hat. 

§ 29  

Eine unerhebliche Erhöhung der Gefahr kommt nicht in Betracht. 
Eine Erhöhung der Gefahr kommt auch dann nicht in Betracht, 
wenn nach den Umständen als vereinbart anzusehen ist, daß das 
Versicherungsverhältnis durch die Erhöhung der Gefahr nicht be-
rührt werden soll. 

§ 30  

Die Vorschriften der §§ 23 bis 29 sind auch auf eine in der Zeit 
zwischen Stellung und Annahme des Versicherungsantrages ein-
getretene Erhöhung der Gefahr anzuwenden, die dem Versiche-
rer bei der Annahme des Antrages nicht bekannt war. 

§31  

(1)  Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versicherer 
nach den Vorschriften dieses Kapitels zum Rücktritt oder zur 
Kündigung berechtigt ist, nur für einen Teil der Gegen-
stände oder Personen vor, auf die sich die Versicherung be-
zieht, so steht dem Versicherer das Recht des Rücktrittes 
oder der Kündigung für den übrigen Teil nur zu, wenn an-
zunehmen ist, dass für diesen allein der Versicherer den 
Vertrag unter den gleichen Bestimmungen nicht geschlos-
sen hätte. 

(2)  Macht der Versicherer von dem Recht des Rücktrittes oder 
der Kündigung für einen Teil der Gegenstände oder Perso-
nen Gebrauch, so ist der Versicherungsnehmer berechtigt, 
das Versicherungsverhältnis für den übrigen Teil zu kündi-
gen; die Kündigung kann jedoch nicht für einen späteren 
Zeitpunkt als den Schluss der Versicherungsperiode erklärt 
werden, in welcher der Rücktritt des Versicherers oder seine 
Kündigung wirksam wird. 

(3)  Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versicherer 
wegen einer Verletzung der Vorschriften über die Erhöhung 
der Gefahr von der Verpflichtung zur Leistung frei ist, für ei-
nen Teil der Gegenstände oder Personen vor, auf die sich 
die Versicherung bezieht, so ist die Vorschrift des Abs. 1 auf 
die Befreiung entsprechend anzuwenden. 

§33  

(1)  Der Versicherungsnehmer hat den Eintritt des Versiche-
rungsfalles, nachdem er von ihm Kenntnis erlangt hat, un-
verzüglich dem Versicherer anzuzeigen. 

(2)  Auf eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer von 
der Verpflichtung zur Leistung frei sein soll, wenn der Pflicht 
zur Anzeige des Versicherungsfalles nicht genügt wird, 
kann sich der Versicherer nicht berufen, sofern er in anderer 
Weise von dem Eintritt des Versicherungsfalles rechtzeitig 
Kenntnis erlangt hat. 

§38 

 (1) Ist die erste oder einmalige Prämie innerhalb von 14 Tagen 
nach dem Abschluß des Versicherungsvertrags und nach 
der Aufforderung zur Prämienzahlung § 38. (1) Ist die erste 
oder einmalige Prämie innerhalb von 14 Tagen nach dem 
Abschluß des Versicherungsvertrags und nach der Auffor-
derung zur Prämienzahlung nicht gezahlt, so ist der Versi-
cherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, berechtigt, 
vom Vertrag zurückzutreten. Es gilt als Rücktritt, wenn der 
Anspruch auf die Prämie nicht innerhalb dreier Monate vom 
Fälligkeitstag an gerichtlich geltend gemacht wird. 
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(2) Ist die erste oder einmalige Prämie zur Zeit des Eintritts des 
Versicherungsfalls und nach Ablauf der Frist des Abs. 1 
noch nicht gezahlt, so ist der Versicherer von der Verpflich-
tung zur Leistung frei, es sei denn, daß der Versicherungs-
nehmer an der rechtzeitigen Zahlung der Prämie ohne sein 
Verschulden verhindert war. 

(3) Die Aufforderung zur Prämienzahlung hat die im Abs. 1 und 
2 vorgesehenen Rechtsfolgen nur, wenn der Versicherer 
den Versicherungsnehmer dabei auf diese hingewiesen hat. 

(4) Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten löst die Rechtsfol-
gen der Abs. 1 und 2 nicht aus. 

§ 39 

(1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, so kann der 
Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten 
schriftlich eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen 
bestimmen; zur Unterzeichnung genügt eine Nachbildung 
der eigenhändigen Unterschrift. Dabei sind die Rechtsfolgen 
anzugeben, die nach Abs. 2 und 3 mit dem Ablauf der Frist 
verbunden sind. Eine Fristbestimmung, ohne Beachtung 
dieser Vorschriften, ist unwirksam. 

(2) Tritt der Versicherungsfall nach dem Ablauf der Frist ein und 
ist der Versicherungsnehmer zur Zeit des Eintrittes mit der 
Zahlung der Folgeprämie im Verzug, so ist der Versicherer 
von der Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, daß der 
Versicherungsnehmer an der rechtzeitigen Zahlung ohne 
sein Verschulden verhindert war. 

(3) Der Versicherer kann nach dem Ablauf der Frist das Versiche-
rungsverhältnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kün-
digen, wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung im 
Verzug ist. Die Kündigung kann bereits mit der Bestimmung 
der Zahlungsfrist so verbunden werden, daß sie mit Fristab-
lauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer in die-
sem Zeitpunkt mit der Zahlung im Verzug ist; darauf ist der 
Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich auf-
merksam zu machen. Die Wirkungen der Kündigung fallen 
fort, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Mona-
tes nach der Kündigung oder, falls die Kündigung mit der 
Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines 
Monates nach dem Ablauf der Zahlungsfrist die Zahlung 
nachholt, sofern nicht der Versicherungsfall bereits einge-
treten ist. 

(4) Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten löst die Rechtsfol-
gen der Abs. 1 bis 3 nicht aus 

 39a 

Ist der Versicherungsnehmer bloß mit nicht mehr als 10 vH der 
Jahresprämie, höchstens aber mit 60 Euro im Verzug, so tritt eine 
im § 38 oder § 39 vorgesehene Leistungsfreiheit des Versicherers 
nicht ein. 

§40  

Wird der Versicherungsvertrag während der Versicherungsperi-
ode oder sonst vorzeitig aufgelöst, so gebührt dem Versicherer 
die Prämie nur für die bis dahin verstrichene Vertragslaufzeit, so-
weit nicht Sonderbestimmungen anderes vorsehen. Die Möglich-
keit für den Versicherer, sich für diesen Fall die Zahlung einer an-
gemessenen Konventionalstrafe (Geschäftsgebühr) auszubedin-
gen (§ 1336 ABGB), bleibt unberührt. 

 

§62  

(1)  Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, beim Eintritt des 
Versicherungsfalles nach Möglichkeit für die Abwendung 
und Minderung des Schadens zu sorgen und dabei die Wei-
sungen des Versicherers zu befolgen; er hat, wenn die Um-
stände es gestatten, solche Weisungen einzuholen. Sind 
mehrere Versicherer beteiligt und haben diese entgegenste-
hende Weisungen gegeben, so hat der Versicherungsneh-
mer nach eigenem pflichtgemäßen Ermessen zu handeln. 

(2)  Hat der Versicherungsnehmer diese Verpflichtungen ver-
letzt, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leis-
tung frei, es sei denn, dass die Verletzung weder auf Vor-
satz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. Bei grobfahrläs-
siger Verletzung bleibt der Versicherer zur Leistung insoweit 
verpflichtet, als der Umfang des Schadens auch bei gehöri-
ger Erfüllung der Verpflichtungen nicht geringer gewesen 
wäre. 

§67  

(1)  Steht dem Versicherungsnehmer ein Schadenersatzan-
spruch gegen einen Dritten zu, so geht der Anspruch auf 
den Versicherer über, soweit dieser dem Versicherungsneh-
mer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum 
Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht wer-
den. Gibt der Versicherungsnehmer seinen Anspruch gegen 
den Dritten oder ein zur Sicherung des Anspruches dienen-
des Recht auf, so wird der Versicherer von seiner Ersatz-
pflicht insoweit frei, als er aus dem Anspruch oder dem 
Recht hätte Ersatz erlangen können. 

(2)  Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers 
gegen einen mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden 
Familienangehörigen, so ist der Übergang ausgeschlossen; 
der Anspruch geht jedoch über, wenn der Angehörige den 
Schaden vorsätzlich verursacht hat. 

§68 

(1)  Besteht das versicherte Interesse beim Beginn der Versiche-
rung nicht oder gelangt, falls die Versicherung für ein künf-
tiges Unternehmen oder sonst für ein künftiges Interesse 
genommen ist, das Interesse nicht zur Entstehung, so ist der 
Versicherungsnehmer von der Verpflichtung zur Zahlung 
der Prämie frei; der Versicherer kann eine angemessene Ge-
schäftsgebühr verlangen. 

(2)  Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versi-
cherung weg, so gebührt dem Versicherer die Prämie, die er 
hätte erheben können, wenn die Versicherung nur bis zu 
dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, in welchem der 
Versicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt. 

(3)  Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versi-
cherung durch ein Kriegsereignis oder durch eine behördli-
che Maßnahme aus Anlass eines Krieges weg oder ist der 
Wegfall des Interesses die unvermeidliche Folge eines Krie-
ges, so gebührt dem Versicherer nur der Teil der Prämie, 
welcher der Dauer der Gefahrtragung entspricht. 

(4)  In den Fällen der Abs. 2 und 3 sind die dem Versicherungs-
nehmer zurückzuerstattenden Prämienteile erst nach Kriegs-
ende zu zahlen. 

 

 



VersVG- 6 - 

§69 

(1)  Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer ver-
äußert, so tritt an Stelle des Veräußerers der Erwerber in die 
während der Dauer seines Eigentums aus dem Versiche-
rungsverhältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten des 
Versicherungsnehmers ein. 

(2)  Für die Prämie, welche auf die zur Zeit des Eintrittes lau-
fende Versicherungsperiode entfällt, haften der Veräußerer 
und der Erwerber zur ungeteilten Hand. 

(3)  Der Versicherer hat die Veräußerung in Ansehung der durch 
das Versicherungsverhältnis gegen ihn begründeten Forde-
rungen erst dann gegen sich gelten zu lassen, wenn er von 
ihr Kenntnis erlangt; die Vorschriften der §§ 1394 bis 1396 
des Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches sind entspre-
chend anzuwenden. 

§70  

(1)  Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versiche-
rungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Mo-
nat zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn der 
Versicherer es nicht innerhalb eines Monates von dem Zeit-
punkt an ausübt, in welchem er von der Veräußerung 
Kenntnis erlangt hat. 

(2)  Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis zu 
kündigen; die Kündigung kann nur mit sofortiger Wirkung 
oder auf den Schluß der laufenden Versicherungsperiode 
erfolgen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht in-
nerhalb eines Monates nach dem Erwerb ausgeübt wird; 
hatte der Erwerber von der Versicherung keine Kenntnis, so 
bleibt das Kündigungsrecht bis zum Ablauf eines Monates 
von dem Zeitpunkt an bestehen, in welchem der Erwerber 
von der Versicherung Kenntnis erlangt hat. 

(3)  Wird das Versicherungsverhältnis auf Grund dieser Vor-
schriften gekündigt, so hat der Veräußerer dem Versicherer 
die Prämie zu zahlen; der Erwerber haftet in diesen Fällen 
für die Prämie nicht. 

§71 

(1)  Die Veräußerung ist dem Versicherer unverzüglich anzuzei-
gen. Wird die Anzeige weder vom Erwerber noch vom Ver-
äußerer unverzüglich erstattet, so ist der Versicherer von der 
Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsfall 
später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in wel-
chem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen. 

(2)  Die Verpflichtung des Versicherers zur Leistung bleibt beste-
hen, wenn ihm die Veräußerung in dem Zeitpunkt bekannt 
war, in welchem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen, 
oder wenn die Anzeige nicht vorsätzlich unterlassen wor-
den ist und die Veräußerung keinen Einfluss auf den Eintritt 
des Versicherungsfalls oder soweit sie keinen Einfluss auf 
den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ge-
habt hat. Das gleiche gilt, wenn zur Zeit des Eintrittes des 
Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des Versiche-
rers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt ist. 

§72  

Auf eine Bestimmung des Versicherungsvertrages, die von den 
Vorschriften der §§ 69 bis 71 zum Nachteil des Erwerbers ab-
weicht, kann sich der Versicherer nicht berufen. Jedoch kann für 
die Kündigung, zu der nach § 70 Abs. 2 der Erwerber berechtigt 

ist, und für die Anzeige der Veräußerung geschriebene Form aus-
bedungen werden; die Schriftform nur unter den Voraussetzun-
gen des § 5a Abs. 2 bei elektronischer Kommunikation bzw. des 
§ 15a Abs. 2 außerhalb der elektronischen Kommunikation. 

§73  

Bei einer Veräußerung im Weg der Zwangsvollstreckung der ver-
sicherten Sache sind die Vorschriften der §§ 69 bis 72 entspre-
chend anzuwenden. 

§74  

(1)  Die Versicherung kann von demjenigen, welcher den Ver-
trag mit dem Versicherer abschließt, im eigenen Namen für 
einen anderen, mit oder ohne Benennung der Person des 
Versicherten, genommen werden (Versicherung für fremde 
Rechnung). 

(2)  Wird die Versicherung für einen anderen genommen, so ist, 
auch wenn der andere benannt wird, im Zweifel anzuneh-
men, daß der Vertragschließende nicht als Vertreter, son-
dern im eigenen Namen für fremde Rechnung handelt. 

§75  

(1)  Bei der Versicherung für fremde Rechnung stehen die 
Rechte aus dem Versicherungsvertrag dem Versicherten zu. 
Die Übermittlung eines Versicherungsscheines kann jedoch 
nur der Versicherungsnehmer verlangen. 

(2)  Der Versicherte kann ohne Zustimmung des Versicherungs-
nehmers über seine Rechte nur dann verfügen und diese 
Rechte nur dann gerichtlich geltend machen, wenn er im 
Besitz eines Versicherungsscheines ist. (Absatz 2 gilt nicht 
für die Kfz-Haftpflichtversicherung; für diese siehe § 11 
Abs. 2 KHVG) 

§76  

(1)  Der Versicherungsnehmer kann über die dem Versicherten 
aus dem Versicherungsvertrag zustehenden Rechte im eige-
nen Namen verfügen. 

(2)  Ist ein Versicherungsschein ausgestellt, so ist der Versiche-
rungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherten nur dann 
zur Annahme der Zahlung und zur Übertragung der Rechte 
des Versicherten befugt, wenn er im Besitz des Scheines ist. 

(3)  Der Versicherer ist zur Zahlung an den Versicherungsneh-
mer nur verpflichtet, wenn dieser ihm gegenüber nach-
weist, dass der Versicherte seine Zustimmung zur Versiche-
rung erteilt hat. 

§77  

Der Versicherungsnehmer ist nicht verpflichtet, dem Versicherten 
oder, falls über das Vermögen des Versicherten ein Insolvenzver-
fahren eröffnet ist, dem Insolvenzverwalter beziehungsweise 
dem Treuhänder der Gläubiger den Versicherungsschein auszu-
liefern, bevor er wegen der ihm gegen den Versicherten in Bezug 
auf die versicherte Sache zustehenden Ansprüche befriedigt ist. 
Er kann sich für diese Ansprüche aus der Entschädigungsforde-
rung gegen den Versicherer und nach der Einziehung der Forde-
rung aus der Entschädigungssumme vor dem Versicherten und 
dessen Gläubigern befriedigen. 

§78  

Soweit nach den Vorschriften dieses Bundesgesetzes die Kennt-
nis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtlicher 
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Bedeutung ist, kommt bei der Versicherung für fremde Rech-
nung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten in 
Betracht. 

§79  

(1)  Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn 
der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen worden ist 
oder eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungs-
nehmers nicht tunlich war. 

(2)  Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag 
des Versicherten abgeschlossen und beim Abschluss das 
Fehlen des Auftrages dem Versicherer nicht angezeigt, so 
braucht dieser die Einwendung, dass der Vertrag ohne Wis-
sen des Versicherten abgeschlossen worden ist, nicht gegen 
sich gelten zu lassen. 

§80  

(1)  Ergibt sich aus den Umständen nicht, dass die Versicherung 
für einen anderen genommen werden soll, so gilt sie als für 
eigene Rechnung genommen. 

(2)  Ist die Versicherung für Rechnung „wen es angeht“ ge-
nommen oder ist sonst aus dem Vertrag zu entnehmen, 
dass unbestimmt gelassen werden soll, ob eigenes oder 
fremdes Interesse versichert ist, so sind die Vorschriften der 
§§ 75 bis 79 anzuwenden, wenn sich ergibt, dass fremdes 
Interesse versichert ist. 

§150  

(1)  Die Versicherung umfasst die gerichtlichen und außerge-
richtlichen Kosten, die durch die Verteidigung gegen den 
von einem Dritten geltend gemachten Anspruch entstehen, 
soweit die Aufwendung der Kosten den Umständen nach 
geboten ist. Dies gilt auch dann, wenn sich der Anspruch 
als unbegründet erweist. Die Versicherung umfasst auch die 
Kosten der Verteidigung in einem Strafverfahren, das we-
gen einer Tat eingeleitet wurde, welche die Verantwortlich-
keit des Versicherungsnehmers einem Dritten gegenüber 
zur Folge haben könnte, sofern diese Kosten auf Weisung 
des Versicherers aufgewendet wurden. Der Versicherer hat 
die Kosten auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzu-
schießen. 

(2)  Ist eine Versicherungssumme bestimmt, so hat der Versiche-
rer Kosten, die in einem auf seine Veranlassung geführten 
Rechtsstreit entstehen, und Kosten der Verteidigung nach 
Abs. 1 Satz 3 auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen 
mit der übrigen Entschädigung die Versicherungssumme 
übersteigen. Das gleiche gilt von Zinsen, die der Versiche-
rungsnehmer infolge einer vom Versicherer veranlassten 
Verzögerung der Befriedigung des Dritten diesem zu ent-
richten hat. 

(3)  Ist dem Versicherungsnehmer vorbehalten, die Vollstre-
ckung einer gerichtlichen Entscheidung durch Sicherheits-
leistung oder Hinterlegung abzuwenden, so hat auf sein 
Verlangen der Versicherer die Sicherheitsleistung oder Hin-
terlegung zu bewirken. Diese Verpflichtung besteht nicht 
über den Betrag der Versicherungssumme hinaus; haftet 
der Versicherer nach Abs. 2 für einen höheren Betrag, so 
tritt zur Versicherungssumme der Mehrbetrag hinzu. Der 
Versicherer ist von der Verpflichtung frei, wenn er den An-
spruch des Dritten dem Versicherungsnehmer gegenüber 
als begründet anerkennt. 

§158 

(1)  Hat nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles der Versi-
cherer seine Verpflichtung zur Leistung der Entschädigung 
dem Versicherungsnehmer gegenüber anerkannt oder die 
Leistung der fälligen Entschädigung verweigert, so ist jeder 
Teil berechtigt, das Versicherungsverhältnis zu kündigen. 
Das gleiche gilt, wenn der Versicherer dem Versicherungs-
nehmer die Weisung erteilt, es über den Anspruch des Drit-
ten zum Rechtsstreit kommen zu lassen. 

(2)  Die Kündigung ist nur innerhalb eines Monates seit der An-
erkennung der Entschädigungspflicht oder der Verweige-
rung der Entschädigung oder seit Eintritt der Rechtskraft 
des im Rechtsstreit mit dem Dritten ergangenen Urteiles zu-
lässig. Der Versicherer hat eine Kündigungsfrist von einem 
Monat einzuhalten. Der Versicherungsnehmer kann nicht 
für einen späteren Zeitpunkt als den Schluss der laufenden 
Versicherungsperiode kündigen. 

(3)  (Anm.: aufgehoben durch BGBl. Nr. 509/1994) 

§158h  

Die Vorschriften über die Veräußerung der versicherten Sache 
gelten sinngemäß. 

§184  

(1) Sollen nach dem Vertrag einzelne Voraussetzungen des An-
spruches aus der Versicherung oder das Maß der durch den 
Unfall herbeigeführten Einbuße an Erwerbsfähigkeit durch 
Sachverständige festgestellt werden, so ist die getroffene 
Feststellung nicht verbindlich, wenn sie offenbar von der 
wirklichen Sachlage erheblich abweicht. Die Feststellung er-
folgt in diesem Falle durch Urteil. Das gleiche gilt, wenn die 
Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können oder 
wollen oder sie verzögern. 

(2)  Sind nach dem Vertrag die Sachverständigen vom Gericht 
zu bestellen, so sind auf die Bestellung die Vorschriften des 
§ 64 Abs. 2 entsprechend anzuwenden. 

(3)  Eine Vereinbarung, die von der Vorschrift des Abs. 1 Satz 1 
abweicht, ist nichtig.
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Konsumentenschutzgesetz (KSchG) 

§6 Unzulässige Vertragsbestandteile 

(1)  Für den Verbraucher sind besonders solche Vertragsbestim-
mungen im Sinn des § 879 ABGB jedenfalls nicht verbind-
lich, nach denen 

1. sich der Unternehmer eine unangemessen lange oder 
nicht hinreichend bestimmte Frist ausbedingt, während 
deren er einen Vertragsantrag des Verbrauchers anneh-
men oder ablehnen kann oder während deren der Ver-
braucher an den Vertrag gebunden ist; 

2. ein bestimmtes Verhalten des Verbrauchers als Abgabe 
oder Nichtabgabe einer Erklärung gilt, es sei denn, der 
Verbraucher wird bei Beginn der hiefür vorgesehenen 
Frist auf die Bedeutung seines Verhaltens besonders 
hingewiesen und hat zur Abgabe einer ausdrücklichen 
Erklärung eine angemessene Frist; 

3. eine für den Verbraucher rechtlich bedeutsame Erklä-
rung des Unternehmers, die jenem nicht zugegangen 
ist, als ihm zugegangen gilt, sofern es sich nicht um die 
Wirksamkeit einer an die zuletzt bekanntgegebene An-
schrift des Verbrauchers gesendeten Erklärung für den 
Fall handelt, dass der Verbraucher dem Unternehmer 
eine Änderung seiner Anschrift nicht bekanntgegeben 
hat; 

4. eine vom Verbraucher dem Unternehmer oder einem 
Dritten abzugebende Anzeige oder Erklärung einer 

strengeren Form als der Schriftform oder besonderen 
Zugangserfordernissen zu genügen hat; 

5. dem Unternehmer auf sein Verlangen für seine Leistung 
ein höheres als das bei der Vertragsschließung be-
stimmte Entgelt zusteht, es sei denn, dass der Vertrag 
bei Vorliegen der vereinbarten Voraussetzungen für 
eine Entgeltänderung auch eine Entgeltsenkung vor-
sieht, dass die für die Entgeltänderung maßgebenden 
Umstände im Vertrag umschrieben und sachlich ge-
rechtfertigt sind sowie dass ihr Eintritt nicht vom Willen 
des Unternehmers abhängt. 

6. das Recht des Verbrauchers, seine Leistung nach § 
1052 ABGB bis zur Bewirkung oder Sicherstellung der 
Gegenleistung zu verweigern, für den Fall ausgeschlos-
sen oder eingeschränkt wird, dass der Unternehmer 
seine Leistung nicht vertragsgemäß erbringt oder ihre 
Erbringung durch seine schlechten Vermögensverhält-
nisse, die dem Verbraucher zur Zeit der Vertragsschlie-
ßung weder bekannt waren noch bekannt sein muss-
ten, gefährdet ist, indem etwa das Leistungsverweige-
rungsrecht davon abhängig gemacht wird, dass der Un-
ternehmer Mängel seiner Leistung anerkennt; 

7. ein dem Verbraucher nach dem Gesetz zustehendes Zu-
rückbehaltungsrecht ausgeschlossen oder einge-
schränkt wird; 

8. das Recht des Verbrauchers, seine Verbindlichkeiten 
durch Aufrechnung aufzuheben, für den Fall der Zah-
lungsunfähigkeit des Unternehmers oder für Gegenfor-
derungen ausgeschlossen oder eingeschränkt wird, die 
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im rechtlichen Zusammenhang mit der Verbindlichkeit 
des Verbrauchers stehen, die gerichtlich festgestellt 
oder die vom Unternehmer anerkannt worden sind; 

9. eine Pflicht des Unternehmers zum Ersatz eines Scha-
dens an der Person ausgeschlossen oder eingeschränkt 
wird oder eine Pflicht des Unternehmers zum Ersatz 
sonstiger Schäden für den Fall ausgeschlossen oder ein-
geschränkt wird, dass er oder eine Person, für die er 
einzustehen hat, den Schaden vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verschuldet hat; 

10. der Unternehmer oder eine seinem Einflussbereich un-
terliegende Stelle oder Person ermächtigt wird, mit bin-
dender Wirkung für den Verbraucher darüber zu ent-
scheiden, ob die ihm vom Unternehmer erbrachten 
Leistungen der Vereinbarung entsprechen; 

11. dem Verbraucher eine Beweislast auferlegt wird, die ihn 
von Gesetzes wegen nicht trifft; 

12. die Rechte des Verbrauchers auf eine Sache, die der Un-
ter-nehmer zur Bearbeitung übernommen hat, in unan-
gemessen kurzer Frist verfallen; 

13. die im Fall des Verzugs des Verbrauchers zu zahlenden 
Zinsen den für den Fall vertragsgemäßer Zahlung ver-
einbarten Zinssatz um mehr als fünf Prozentpunkte pro 
Jahr übersteigen; 

14. das Recht zur Geltendmachung eines ihm unterlaufe-
nen Irrtums oder des Fehlens oder Wegfalls der Ge-
schäftsgrundlage im vorhinein ausgeschlossen oder ein-
geschränkt wird, etwa auch durch eine Vereinbarung, 
wonach Zusagen des Unternehmers nicht die Hauptsa-
che oder eine wesentliche Beschaffenheit derselben (§ 
871 Abs. 1 ABGB) betreffen; 

15. er sich nach Eintritt des Verzugs zur Zahlung von Betrei-
bungs- oder Einbringungskosten verpflichtet, sofern 
diese Kosten in der Vereinbarung nicht gesondert und 
aufgeschlüsselt ausgewiesen sind oder soweit diese 
Kosten zur zweckentsprechenden Betreibung oder Ein-
bringung der Forderung nicht notwendig waren. 

(2)  Sofern der Unternehmer nicht beweist, dass sie im Einzel-
nen ausgehandelt worden sind, gilt das gleiche auch für 
Vertragsbestimmungen, nach denen 

1. der Unternehmer ohne sachliche Rechtfertigung vom 
Vertrag zurücktreten kann; 

2. dem Unternehmer das Recht eingeräumt wird, seine 
Pflichten oder den gesamten Vertrag mit schuldbefrei-
ender Wirkung einem Dritten zu überbinden, der im 
Vertrag nicht namentlich genannt ist; 

3. der Unternehmer eine von ihm zu erbringende Leistung 
einseitig ändern oder von ihr abweichen kann, es sei 
denn, die Änderung beziehungsweise Abweichung ist 
dem Verbraucher zumutbar, besonders weil sie gering-
fügig und sachlich gerechtfertigt ist; 

4. dem Unternehmer auf sein Verlangen für seine inner-
halb von zwei Monaten nach der Vertragsschließung zu 
erbringende Leistung ein höheres als das ursprünglich 
bestimmte Entgelt zusteht; 

5. eine Pflicht des Unternehmers zum Ersatz eines Scha-
dens an einer Sache, die er zur Bearbeitung übernom-
men hat, ausgeschlossen oder beschränkt wird; 

6. Ansprüche des Verbrauchers aus § 908 ABGB einge-
schränkt oder ausgeschlossen werden; 

7. ein Rechtsstreit zwischen dem Unternehmer und dem 
Verbraucher durch einen oder mehrere Schiedsrichter 
entschieden werden soll. 

(3)  Eine in Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder Vertrags-
formblättern enthaltene Vertragsbestimmung ist unwirk-
sam, wenn sie unklar oder unverständlich abgefasst ist. 

 

Versicherungsaufsichtsgesetz 2016 (VAG 2016)  

§128a. Einzelheiten der Auskunftserteilung 

(1)  Versicherungsunternehmen haben die nach diesem Haupt-
stück an Versicherungsnehmer zu erteilenden Auskünfte 
folgendermaßen zu übermitteln: 

1. auf Papier, 

2. in klarer, genauer und für den Versicherungsnehmer ver-
ständlicher Form, 

3. in deutscher Sprache, es sei denn, dass der Versicherungs-
nehmer sich mit der Verwendung einer anderen Sprache aus-
drücklich einverstanden erklärt hat und 

4. unentgeltlich. 

(2)  Versicherungsunternehmen können – sofern im Rahmen 
dieses Bundesgesetzes nicht anderes bestimmt wird und bei 
Auskünften nach Vertragsabschluss die Vorgaben des § 5a 
Abs. 1 VersVG eingehalten werden – die Auskünfte abwei-
chend von Abs. 1 Z 1 über eines der folgenden Medien er-
teilen: 

1. einen anderen dauerhaften Datenträger als Papier, wenn 

a) die Nutzung des dauerhaften Datenträgers im Rahmen 
des zwischen dem Versicherungsunternehmen und 
dem Versicherungsnehmer getätigten Geschäfts ange-
messen ist und 

b) der Versicherungsnehmer die Wahl zwischen einer Aus-
kunftserteilung auf Papier oder auf einem dauerhaften 
Datenträger hatte und sich für diesen anderen Datenträ-
ger entschieden hat. 

2. eine Website, wenn 

a) der Zugang für den Versicherungsnehmer personalisiert 
wird oder 

b) folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

aa) die Erteilung der Auskünfte über eine Website ist im Rah-
men des zwischen dem Versicherungsvertreiber und dem 
Versicherungsnehmer getätigten Geschäfts angemessen; 

bb) der Versicherungsnehmer hat der Erteilung dieser Aus-
künfte über eine Website zugestimmt; 

cc) dem Versicherungsnehmer wurden die Adresse der Website 
und die Stelle auf der Website, an der diese Auskünfte ab-
gerufen werden können, elektronisch mitgeteilt; 

dd) es ist gewährleistet, dass diese Auskünfte auf der Website 
so lang verfügbar bleiben, wie sie für den Versicherungs-
nehmer vernünftigerweise abrufbar sein müssen. 
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(3)  Die Auskunftserteilung mittels eines anderen dauerhaften 
Datenträgers als Papier oder über eine Website im Rahmen 
eines zwischen dem Versicherungsunternehmen und dem 
Versicherungsnehmer getätigten Geschäfts ist angemessen, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweislich regelmäßig 
Internetzugang hat. Die Mitteilung einer E-Mail-Adresse sei-
tens des Versicherungsnehmers für die Zwecke dieses Ge-
schäfts gilt als solcher Nachweis. 

(4)  Werden die Auskünfte auf einem anderen dauerhaften Da-
tenträger als Papier oder über eine Website erteilt, hat das 
Versicherungsunternehmen dem Versicherungsnehmer auf 
dessen Verlangen unentgeltlich eine Papierfassung zu über-
lassen. 

(5)  Bei einem Telefonverkauf haben die vor Vertragsabschluss 
zu erteilenden Auskünfte, einschließlich des Informations-
blatts zu Versicherungsprodukten gemäß den Vorschriften 
der Union über den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen 
an Verbraucher erteilt zu werden. Zusätzlich sind die Aus-
künfte unmittelbar nach Abschluss des Versicherungsver-
trags gemäß Abs. 1 oder 2 zu erteilen. Dies gilt auch dann, 
wenn sich der Versicherungsnehmer dafür entschieden hat, 
die vor Vertragsabschluss zu erteilenden Auskünfte gemäß 
Abs. 2 Z 1 auf einem anderen dauerhaften Datenträger als 
Papier zu erhalten. 

§130. Allgemeine Informationspflichten 

(1)  Vor Abschluss eines Direktversicherungsvertrags über ein im 
Inland belegenes Risiko sind dem Versicherungsnehmer fol-
gende Informationen zu erteilen: 

1. 

  

Name, Anschrift des Sitzes und Rechtsform des Versiche-
rungsunternehmens, gegebenenfalls auch der Zweignieder-
lassung, über die der Versicherungsvertrag abgeschlossen 
wird, sowie der Umstand, dass 

a) es sich bei dem Unternehmen um ein Versicherungsunter-
nehmen handelt und 

b) das Versicherungsunternehmen dem Versicherungsnehmer 
vor Vertragsabschluss Beratung anbietet; 

2. die Bezeichnung und Anschrift der für das Versicherungsun-
ternehmen zuständigen Aufsichtsbehörde; 

3. die Verfahren gemäß § 33 und § 127e, die es dem Versiche-
rungsnehmer und anderen Betroffenen, insbesondere Ver-
braucherschutzorganisationen, ermöglichen, Beschwerden 
über Versicherungsunternehmen einzureichen, einschließlich 
eines Hinweises, wo Beschwerden unbeschadet des Rechts 
des Versicherungsnehmer, den Rechtsweg zu beschreiten, 
gegebenenfalls einzubringen sind; 

4. die außergerichtlichen Beschwerde- und Abhilfeverfahren. 

Die Angaben gemäß Z 1 sind vor der Ermittlung der Wünsche 
und Bedürfnisse des Versicherungsnehmers gemäß § 131 
Abs. 1 zu erteilen, die Angaben gemäß Z 2 bis 4 vor Abgabe 
der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers. 

(1a)  Wird der Vertrag über einen dazu berechtigten Dritten ver-
trieben, gilt Abs. 1 Z 1 mit der Maßgabe, dass die Pflicht zur 
Angabe der Umstände gemäß lit. a und b entfällt und die 

Informationen vor Abgabe der Vertragserklärung des Versi-
cherungsnehmers erteilt werden können. 

(2)  Die Angaben gemäß Abs. 1 Z 1 müssen mit Ausnahme der 
Umstände gemäß lit. a und b jedenfalls auch aus dem Versi-
cherungsantrag sowie aus dem Versicherungsschein und al-
len anderen Deckung gewährenden Dokumenten ersichtlich 
sein. 

(3)  Während der Laufzeit des Versicherungsvertrages ist der 
Versicherungsnehmer über Änderungen der Angaben ge-
mäß Abs. 1 Z 1 sowie über Änderungen der Niederlassung, 
von der aus der Vertrag verwaltet wird, zu informieren. 

(4)  Die Pflichten gemäß Abs. 1 Z 1 zur Mitteilung der Um-
stände gemäß lit. a und b sowie die Pflichten gemäß Abs. 1 
Z 2 und Z 4 bestehen nicht beim Vertrieb von Versicherun-
gen für Großrisiken. Die Pflichten gemäß Abs. 1 Z 3 beste-
hen nicht beim Vertrieb von Versicherungen für Großrisi-
ken, sofern es sich beim Versicherungsnehmer um eine ju-
ristische Person handelt. 

(5)  Unternehmen mit Sitz im Vereinigten Königreich haben Ver-
sicherungsnehmer vor Vertragsabschluss und während der 
Laufzeit des Versicherungsvertrages auch über die Auswir-
kungen des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der 
Europäischen Union zu informieren und diese Informatio-
nen gegebenenfalls unverzüglich zu aktualisieren. 

§133. Produktinformation 

(1)  Vor Abgabe seiner Vertragserklärung zum Abschluss eines 
Direktversicherungsvertrags über ein im Inland belegenes Ri-
siko sind dem Versicherungsnehmer – unabhängig davon, 
ob eine Beratung erfolgt und ob das Versicherungsprodukt 
Teil eines Pakets gemäß § 134 ist – in verständlicher Form 
die objektiven Informationen über jedes dem Versiche-
rungsnehmer angebotene Versicherungsprodukt und die re-
levanten Informationen über jeden dem Versicherungsneh-
mer angebotenen Versicherungsvertrag zu erteilen, die er 
benötigt, um eine wohlinformierte Entscheidung treffen zu 
können. Dabei sind die Komplexität des Versicherungspro-
dukts und die für den Zielmarkt gemäß § 129 Abs. 2 fest-
gelegte Kundenkategorie zu berücksichtigen. 

(2)  Die Informationen gemäß Abs. 1 haben außer bei der Versi-
cherung von Großrisiken insbesondere folgende Angaben 
zu enthalten: 

1. die Art der Versicherung; 

2. eine Zusammenfassung der Versicherungsdeckung, ein-
schließlich der versicherten Hauptrisiken, der Versiche-
rungssumme und gegebenenfalls des geografischen 
Geltungsbereichs und einer Zusammenfassung der aus-
geschlossenen Risiken; 

3. die Prämienzahlungsweise und Prämienzahlungsdauer; 

4. die wichtigsten Tatbestände, nach denen Ansprüche 
ausgeschlossen sind; 

5. Pflichten und Obliegenheiten bei Vertragsabschluss und 
Vertragsbeginn; 

6. Pflichten und Obliegenheiten während der Laufzeit des 
Vertrags; 

7. Pflichten und Obliegenheiten bei Eintritt des Versiche-
rungsfalls und Erhebung eines Anspruchs; 
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8. die Laufzeit des Versicherungsvertrags, einschließlich 
Anfangs- und Enddatum; 

9. Einzelheiten der Vertragsbeendigung; 

10. die Umstände, unter denen der Versicherungsnehmer 
den Abschluss des Versicherungsvertrages widerrufen 
oder von diesem zurücktreten kann, und die Modalitä-
ten der Ausübung des Widerrufs- oder Rücktrittsrechts; 

11. das auf den Versicherungsvertrag anwendbare Recht, 
wenn die Parteien keine Wahlfreiheit haben, oder die 
Tatsache, dass die Parteien das anwendbare Recht wäh-
len können, und das vom Versicherungsunternehmen 
vorgeschlagene Recht; und 

12. die Art der Vertriebsvergütung, die die Angestellten des 
Versicherungsunternehmens im Zusammenhang mit 
dem Versicherungsvertrag erhalten. Erfolgen im Rah-
men des Versicherungsvertrags nach dessen Abschluss 
Zahlungen durch den Versicherungsnehmer, die keine 
laufenden Prämienzahlungen oder planmäßigen Zah-
lungen sind, hat das Versicherungsunternehmen auch 
die Art jeder dieser Zahlungen und die Art der Ver-
triebsvergütung, die die Angestellten des Versiche-
rungsunternehmens im Zusammenhang damit erhalten, 
offenzulegen. 

(3)  Beim Vertrieb von Produkten der Versicherungszweige ge-
mäß Z 1 bis 18 der Anlage A sind dem Versicherungsneh-
mer die Informationen gemäß Abs. 2 Z 1 bis 9 mittels eines 
standardisierten Informationsblatts zu Versicherungspro-
dukten auf Papier oder einem anderen dauerhaften Daten-
träger zur Verfügung zu stellen. Das Informationsblatt zu 
Versicherungsprodukten ist von demjenigen zu erstellen, 
der das Produkt konzipiert. Es muss 

1. ein kurz gehaltenes eigenständiges Dokument sein; 

2. auf eine Art und Weise präsentiert und aufgemacht 
sein, die klar und leicht lesbar ist, wobei Buchstaben in 
gut leserlicher Größe zu verwenden sind; 

3. auch als Schwarz-Weiß-Ausdruck oder -Fotokopie ge-
nauso gut lesbar sein, wenn es ursprünglich farbig ge-
staltet war; 

4. präzise sein und darf nicht irreführend sein; 

5. die Überschrift „Informationsblatt zu Versicherungspro-
dukten“ oben auf der ersten Seite aufweisen; 

6. eine Erklärung enthalten, dass die vollständigen vorver-
traglichen und vertraglichen Informationen über das 
Produkt in anderen Dokumenten erteilt werden. 

(4) Während der Laufzeit des Versicherungsvertrages ist der Ver-
sicherungsnehmer über Änderungen der Angaben gemäß 
Abs. 2 Z 3 und 8 zu informieren. 

(5) Die Informationspflicht gemäß Abs. 2 Z 11 besteht auch bei 
der Versicherung von Großrisiken, sofern es sich beim Versi-
cherungsnehmer um eine natürliche Person handelt. 

 

Fern-Finanzdienstleistungs-Gesetz (FernFinG) 

§5. Vertriebsinformationen 

(1)  Dem Verbraucher sind rechtzeitig vor der Abgabe seiner 
Vertragserklärung (Anbot oder Annahme) folgende Infor-
mationen, deren geschäftlicher Zweck unzweideutig 

erkennbar sein muss, in klarer und verständlicher, dem ver-
wendeten Fernkommunikationsmittel angepasster Art und 
Weise zur Verfügung zu stellen: 

1. über den Unternehmer: 

a) Name (Firma) und Hauptgeschäftstätigkeit des Unterneh-
mers, die geografische Anschrift seiner Niederlassung und 
jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwi-
schen den Vertragsparteien maßgeblich ist; 

b) Name (Firma) eines allfälligen Vertreters des Unternehmers 
in demjenigen Mitgliedstaat, in dem der Verbraucher seinen 
Wohnsitz hat, sowie die geografische Anschrift, die für die 
Geschäftsbeziehung zwischen dem Verbraucher und diesem 
Vertreter maßgeblich ist; 

c) wenn der Verbraucher mit einer anderen gewerblich tätigen 
Person als dem Unternehmer in Geschäftsbeziehung stehen 
soll, Name (Firma) dieser Person, die Eigenschaft, in der sie 
dem Verbraucher gegenüber tätig wird, sowie die geografi-
sche Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen 
dem Verbraucher und dieser Person maßgeblich ist; 

d) wenn der Unternehmer in das Firmenbuch oder ein ver-
gleichbares ausländisches öffentliches Register eingetragen 
ist, die Firmenbuchnummer und das Firmenbuchgericht 
oder das vergleichbare ausländische öffentliche Register 
und die in diesem Register verwendete Kennung und, 

e) soweit für die Tätigkeit des Unternehmers eine Zulassung 
erforderlich ist, Bezeichnung und Anschrift der zuständigen 
Aufsichtsbehörde; 

2. über die Finanzdienstleistung: 

a) eine Beschreibung der wesentlichen Merkmale der Finanz-
dienstleistung; 

b) den Gesamtpreis, den der Verbraucher dem Unternehmer 
für die Finanzdienstleistung schuldet, einschließlich aller da-
mit verbundenen Provisionen, Gebühren und Abgaben so-
wie aller über den Unternehmer abgeführten Steuern, oder, 
wenn kein genauer Preis angegeben werden kann, die 
Grundlage für seine Berechnung, die dem Verbraucher eine 
Überprüfung des Preises ermöglicht; 

c) gegebenenfalls einen Hinweis darauf, dass sich die Finanz-
dienstleistung auf Finanzinstrumente bezieht, die wegen ih-
rer spezifischen Merkmale oder der durchzuführenden Vor-
gänge mit speziellen Risiken behaftet sind oder deren Preis 
Schwankungen auf dem Finanzmarkt unterliegt, auf die der 
Unternehmer keinen Einfluss hat, sowie einen Hinweis da-
rauf, dass in der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge kein 
Indikator für künftige Erträge sind; 

d) einen Hinweis auf mögliche weitere Steuern oder Kosten, 
die nicht über den Unternehmer abgeführt oder von ihm in 
Rechnung gestellt werden; 

e) eine allfällige Beschränkung des Zeitraums, in dem die zur 
Verfügung gestellten Informationen gültig sind; 

f) Einzelheiten der Zahlung und der Erfüllung sowie 

g) alle besonderen zusätzlichen Kosten, die der Verbraucher 
für die Benutzung des Fernkommunikationsmittels zu 
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tragen hat, wenn solche zusätzliche Kosten in Rechnung 
gestellt werden; 

3. über den Fernabsatzvertrag: 

a) Bestehen oder Nichtbestehen eines Rücktrittsrechts nach 
§ 8, die Frist und Modalitäten für dessen Ausübung ein-
schließlich des Betrags, den der Verbraucher gegebenenfalls 
gemäß § 12 zu entrichten hat, sowie die Folgen der Nicht-
ausübung des Rechts; 

b) die Mindestlaufzeit des Vertrags, wenn dieser die Erbringung 
einer dauernden oder regelmäßig wiederkehrenden Finanz-
dienstleistung zum Inhalt hat; 

c) Angaben zum Recht der Parteien, den Vertrag auf Grund der 
Vertragsbedingungen zu kündigen, einschließlich aller Reu-
gelder oder sonstigen Belastungen, die in einem solchen Fall 
auferlegt werden; 

d) praktische Hinweise zur Ausübung des Rücktrittsrechts ein-
schließlich der Anschrift, an die die Rücktrittserklärung zu 
senden ist; 

e) das Recht, das der Unternehmer der Aufnahme von Bezie-
hungen zum Verbraucher vor Abschluss des Vertrags zu 
Grunde legt; 

f) beabsichtigte vertragliche Vereinbarungen über das auf den 
Vertrag anzuwendende Recht und über die gerichtliche Zu-
ständigkeit und 

g) Angaben darüber, in welchen Sprachen die Informationen 
und Vertragsbedingungen mitgeteilt werden, sowie darüber, 
welche Sprachen der Unternehmer für die Kommunikation 
mit dem Verbraucher mit dessen Zustimmung während der 
Laufzeit des Vertrags zu verwenden verspricht; 

4. über Rechtsbehelfe: 

a) Angaben über den Zugang des Verbrauchers zu außerge-
richtlichen Beschwerde- oder Schlichtungsverfahren und die 
Voraussetzungen für diesen Zugang sowie 

b) Angaben über das Bestehen eines Garantiefonds oder ande-
rer Entschädigungsregelungen, die nicht unter die Richtlinie 
94/19/EG über Einlagensicherungssysteme, ABl. Nr. L 135 
vom 31. Mai 1994, S. 5, und die Richtlinie 97/9/EG über Sys-
teme für die Entschädigung der Anleger, ABl. Nr. L 84 vom 
26. März 1997, S. 22, fallen. 

(2)  Die Informationen nach Abs. 1 müssen im Einklang mit je-
nem Recht stehen, dessen Anwendbarkeit auf den Vertrag 
im Falle seines Abschlusses anzunehmen ist. 

(3)  Sonstige Informationspflichten bleiben unberührt. 

(4) Abs. 1 Z 1, Z 2 lit. a und b, Z 3 lit. b, c, f und g sowie Z 4 
lit. a finden auf Zahlungsdienste (§ 1 Abs. 2 des Zahlungs-
dienstegesetzes 2018 – ZaDiG 2018, BGBl. I Nr. 17/2018) 
keine Anwendung. 

§8. Rücktrittsrecht 

(1)  Der Verbraucher kann vom Vertrag oder seiner Vertragser-
klärung bis zum Ablauf der in Abs. 2 genannten Fristen zu-
rücktreten. 

(2)  Die Rücktrittsfrist beträgt 14 Tage, bei Lebensversicherun-
gen im Sinn der Richtlinie 2009/138/EG betreffend die 

Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und Rückver-
sicherungstätigkeit (Solvabilität II) (Neufassung), ABl. Nr. L 
335 vom 17.12.2009 S. 1, zuletzt geändert durch die Richt-
linie 2014/51/EU, ABl. Nr. L 153 vom 22.05.2014 S. 1, und 
bei Fernabsatzverträgen über die Altersversorgung von Ein-
zelpersonen aber 30 Tage. Die Frist ist jedenfalls gewahrt, 
wenn der Rücktritt schriftlich oder auf einem anderen, dem 
Empfänger zur Verfügung stehenden und zugänglichen 
dauerhaften Datenträger erklärt und diese Erklärung vor 
dem Ablauf der Frist abgesendet wird. 

(3)  Die Rücktrittsfrist beginnt mit dem Tag des Vertragsab-
schlusses. Bei Lebensversicherungen (Abs. 2) beginnt die 
Frist mit dem Zeitpunkt, zu dem der Verbraucher über den 
Abschluss des Vertrags informiert wird. 

(4)  Hat aber der Verbraucher die Vertragsbedingungen und 
Vertriebsinformationen erst nach Vertragsabschluss erhal-
ten, so beginnt die Rücktrittsfrist mit dem Erhalt aller dieser 
Bedingungen und Informationen. 

(5)  Innerhalb der Rücktrittsfrist darf mit der Erfüllung des Ver-
trags erst nach ausdrücklicher Zustimmung des Verbrau-
chers begonnen werden. 

§12 FernFin 

(1) Tritt der Verbraucher nach § 8 zurück, so kann der Unterneh-
mer von ihm lediglich die unverzügliche Zahlung des Entgelts für 
die vertragsgemäß tatsächlich bereits erbrachte Dienstleistung 
verlangen. Der zu zahlende Betrag darf nicht höher sein, als es 
dem Anteil der bereits erbrachten Dienstleistungen im Verhältnis 
zum Gesamtumfang der vertraglich vereinbarten Dienstleistun-
gen entspricht. Der Unternehmer kann die Zahlung dieses Ent-
gelts nur verlangen, wenn er die Informationspflicht nach § 5 
Abs. 1 Z 3 lit. a erfüllt hat und wenn der Verbraucher dem Be-
ginn der Erfüllung des Vertrags vor Ende der Rücktrittsfrist aus-
drücklich zugestimmt hat. 

(2) Tritt der Verbraucher nach § 8 vom Vertrag zurück, so hat 

1. der Unternehmer dem Verbraucher unverzüglich, spätes-
tens aber binnen 30 Tagen ab Erhalt der Rücktrittserklä-
rung, jeden Betrag, den er von diesem vertragsgemäß er-
halten hat, abzüglich des in Abs. 1 genannten Betrags, zu 
erstatten; 

2. der Verbraucher unverzüglich, spätestens aber innerhalb 
von 30 Tagen ab Absendung der Rücktrittserklärung, 
dem Unternehmer von diesem erhaltene Geldbeträge 
und Gegenstände zurückzugeben 

 

Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 

Artikel 13 

Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen 
Daten bei der betroffenen Person 

(1)  Werden personenbezogene Daten bei der betroffenen Per-
son erhoben, so teilt der Verantwortliche der betroffenen 
Person zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten Folgendes 
mit: 

a) den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen 
sowie gegebenenfalls seines Vertreters; 
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b) gegebenenfalls die Kontaktdaten des Datenschutzbeauf-
tragten; 

c) die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verar-
beitet werden sollen, sowie die Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung; 

d) wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f 
beruht, die berechtigten Interessen, die von dem Verant-
wortlichen oder einem Dritten verfolgt werden; 

e) gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien von Emp-
fängern der personenbezogenen Daten und 

f) gegebenenfalls die Absicht des Verantwortlichen, die per-
sonenbezogenen Daten an ein Drittland oder eine inter-
nationale Organisation zu übermitteln, sowie das Vorhan-
densein oder das Fehlen eines Angemessenheitsbeschlus-
ses der Kommission oder im Falle von Übermittlungen ge-
mäß Artikel 46 oder Artikel 47 oder Artikel 49 Absatz 1 
Unterabsatz 2 einen Verweis auf die geeigneten oder an-
gemessenen Garantien und die Möglichkeit, wie eine Ko-
pie von ihnen zu erhalten ist, oder wo sie verfügbar sind. 

(2)  Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz 1 stellt der 
Verantwortliche der betroffenen Person zum Zeitpunkt der 
Erhebung dieser Daten folgende weitere Informationen zur 
Verfügung, die notwendig sind, um eine faire und transpa-
rente Verarbeitung zu gewährleisten: 

a) die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespei-
chert werden oder, falls dies nicht möglich ist, die Krite-
rien für die Festlegung dieser Dauer; 

b) das Bestehen eines Rechts auf Auskunft seitens des Ver-
antwortlichen über die betreffenden personenbezogenen 
Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf 
Einschränkung der Verarbeitung oder eines Wider-
spruchsrechts gegen die Verarbeitung sowie des Rechts 
auf Datenübertragbarkeit; 

c) wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe 
a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a beruht, das Beste-
hen eines Rechts, die Einwilligung jederzeit zu widerru-
fen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Ein-
willigung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung be-
rührt wird; 

d) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichts-
behörde; 

e) ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ge-
setzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für einen 
Vertragsabschluss erforderlich ist, ob die betroffene Per-
son verpflichtet ist, die personenbezogenen Daten bereit-
zustellen, und welche mögliche Folgen die Nichtbereit-
stellung hätte und 

f) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung 
einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 Absätze 1 und 4 
und - zumindest in diesen Fällen - aussagekräftige Infor-
mationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite 
und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Ver-
arbeitung für die betroffene Person. 

(3)  Beabsichtigt der Verantwortliche, die personenbezogenen 
Daten für einen anderen Zweck weiterzuverarbeiten als 
den, für den die personenbezogenen Daten erhoben wur-
den, so stellt er der betroffenen Person vor dieser Weiter-
verarbeitung Informationen über diesen anderen Zweck 

und alle anderen maßgeblichen Informationen gemäß Ab-
satz 2 zur Verfügung. 

(4)  Die Absätze 1, 2 und 3 finden keine Anwendung, wenn 
und soweit die betroffene Person bereits über die Informati-
onen verfügt. 

Artikel 14 

Informationspflicht, wenn die personenbezogenen Daten 
nicht bei der betroffenen Person erhoben wurden 

(1)  Werden personenbezogene Daten nicht bei der betroffenen 
Person erhoben, so teilt der Verantwortliche der betroffe-
nen Person Folgendes mit: 

a) den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen 
sowie gegebenenfalls seines Vertreters; 

b) zusätzlich die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftrag-
ten; 

c) die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verar-
beitet werden sollen, sowie die Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung; 

d) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet 
werden; 

e) gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien von Emp-
fängern der personenbezogenen Daten; 

f) gegebenenfalls die Absicht des Verantwortlichen, die per-
sonenbezogenen Daten an einen Empfänger in einem 
Drittland oder einer internationalen Organisation zu über-
mitteln, sowie das Vorhandensein oder das Fehlen eines 
Angemessenheitsbeschlusses der Kommission oder im 
Falle von Übermittlungen gemäß Artikel 46 oder Artikel 
47 oder Artikel 49 Absatz 1 Unterabsatz 2 einen Verweis 
auf die geeigneten oder angemessenen Garantien und 
die Möglichkeit, eine Kopie von ihnen zu erhalten, oder 
wo sie verfügbar sind. 

(2)  Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz 1 stellt der 
Verantwortliche der betroffenen Person die folgenden In-
formationen zur Verfügung, die erforderlich sind, um der 
betroffenen Person gegenüber eine faire und transparente 
Verarbeitung zu gewährleisten: 

a) die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespei-
chert werden oder, falls dies nicht möglich ist, die Krite-
rien für die Festlegung dieser Dauer; 

b) wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f 
beruht, die berechtigten Interessen, die von dem Verant-
wortlichen oder einem Dritten verfolgt werden; 

c) das Bestehen eines Rechts auf Auskunft seitens des Ver-
antwortlichen über die betreffenden personenbezogenen 
Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf 
Einschränkung der Verarbeitung und eines Widerspruchs-
rechts gegen die Verarbeitung sowie des Rechts auf Da-
tenübertragbarkeit; 

d) wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe 
a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a beruht, das Beste-
hen eines Rechts, die Einwilligung jederzeit zu widerru-
fen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Ein-
willigung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung be-
rührt wird; 

e) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichts-
behörde; 
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f) aus welcher Quelle die personenbezogenen Daten stam-
men und gegebenenfalls ob sie aus öffentlich zugängli-
chen Quellen stammen; 

g) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung 
einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 Absätze 1 und 4 
und - zumindest in diesen Fällen - aussagekräftige Infor-
mationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite 
und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Ver-
arbeitung für die betroffene Person. 

(3)  Der Verantwortliche erteilt die Informationen gemäß den 
Absätzen 1 und 2 

a) unter Berücksichtigung der spezifischen Umstände der 
Verarbeitung der personenbezogenen Daten innerhalb ei-
ner angemessenen Frist nach Erlangung der personenbe-
zogenen Daten, längstens jedoch innerhalb eines Monats, 

b) falls die personenbezogenen Daten zur Kommunikation 
mit der betroffenen Person verwendet werden sollen, 
spätestens zum Zeitpunkt der ersten Mitteilung an sie, 
oder, 

c) falls die Offenlegung an einen anderen Empfänger beab-
sichtigt ist, spätestens zum Zeitpunkt der ersten Offenle-
gung. 

(4)  Beabsichtigt der Verantwortliche, die personenbezogenen 
Daten für einen anderen Zweck weiterzuverarbeiten als 
den, für den die personenbezogenen Daten erlangt wur-
den, so stellt er der betroffenen Person vor dieser Weiter-
verarbeitung Informationen über diesen anderen Zweck 
und alle anderen maßgeblichen Informationen gemäß Ab-
satz 2 zur Verfügung. 

(5)  Die Absätze 1 bis 4 finden keine Anwendung, wenn und 
soweit 

a) die betroffene Person bereits über die Informationen ver-
fügt, 

b) die Erteilung dieser Informationen sich als unmöglich er-
weist oder einen unverhältnismäßigen Aufwand erfor-
dern würde; dies gilt insbesondere für die Verarbeitung 
für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, für 
wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke 
oder für statistische Zwecke vorbehaltlich der in Artikel 
89 Absatz 1 genannten Bedingungen und Garantien oder 
soweit die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannte 
Pflicht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser 
Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft beein-
trächtigt In diesen Fällen ergreift der Verantwortliche ge-
eignete Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freihei-
ten sowie der berechtigten Interessen der betroffenen 
Person, einschließlich der Bereitstellung dieser Informatio-
nen für die Öffentlichkeit, 

c) die Erlangung oder Offenlegung durch Rechtsvorschriften 
der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der Verant-
wortliche unterliegt und die geeignete Maßnahmen zum 
Schutz der berechtigten Interessen der betroffenen Per-
son vorsehen, ausdrücklich geregelt ist oder 

d) die personenbezogenen Daten gemäß dem Unionsrecht 
oder dem Recht der Mitgliedstaaten dem Berufsgeheim-
nis, einschließlich einer satzungsmäßigen Geheimhal-
tungspflicht, unterliegen und daher vertraulich behandelt 
werden müssen. 

Artikel 15 

Auskunftsrecht der betroffenen Person 

(1)  Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortli-
chen eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betref-
fende personenbezogene Daten verarbeitet werden; ist dies 
der Fall, so hat sie ein Recht auf Auskunft über diese perso-
nenbezogenen Daten und auf folgende Informationen: 

a) die Verarbeitungszwecke; 

b) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet 
werden; 

c) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegen-
über denen die personenbezogenen Daten offengelegt 
worden sind oder noch offengelegt werden, insbeson-
dere bei Empfängern in Drittländern oder bei internatio-
nalen Organisationen; 

d) falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbe-
zogenen Daten gespeichert werden, oder, falls dies nicht 
möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer; 

e) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Lö-
schung der sie betreffenden personenbezogenen Daten 
oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Ver-
antwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese 
Verarbeitung; 

f) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichts-
behörde; 

g) wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der be-
troffenen Person erhoben werden, alle verfügbaren Infor-
mationen über die Herkunft der Daten; 

h) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung 
einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 Absätze 1 und 4 
und - zumindest in diesen Fällen - aussagekräftige Infor-
mationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite 
und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Ver-
arbeitung für die betroffene Person. 

(2)  Werden personenbezogene Daten an ein Drittland oder an 
eine internationale Organisation übermittelt, so hat die be-
troffene Person das Recht, über die geeigneten Garantien 
gemäß Artikel 46 im Zusammenhang mit der Übermittlung 
unterrichtet zu werden. 

(3)  Der Verantwortliche stellt eine Kopie der personenbezoge-
nen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, zur Ver-
fügung. Für alle weiteren Kopien, die die betroffene Person 
beantragt, kann der Verantwortliche ein angemessenes Ent-
gelt auf der Grundlage der Verwaltungskosten verlangen. 
Stellt die betroffene Person den Antrag elektronisch, so sind 
die Informationen in einem gängigen elektronischen Format 
zur Verfügung zu stellen, sofern sie nichts anderes angibt. 

(4)  Das Recht auf Erhalt einer Kopie gemäß Absatz 1b darf die 
Rechte und Freiheiten anderer Personen nicht beeinträchti-
gen. 

Artikel 16 

Recht auf Berichtigung 

Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen 
unverzüglich die Berichtigung sie betreffender unrichtiger perso-
nenbezogener Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung der 
Zwecke der Verarbeitung hat die betroffene Person das Recht, 
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die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten 
- auch mittels einer ergänzenden Erklärung - zu verlangen. 

Artikel 17 

Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“) 

(1)  Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortli-
chen zu verlangen, dass sie betreffende personenbezogene 
Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortli-
che ist verpflichtet, personenbezogene Daten unverzüglich 
zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft: 

a) Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für 
die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wur-
den, nicht mehr notwendig. 

b) Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die 
sich die Verarbeitung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buch-
stabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a stützte, und 
es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung. 

c) Die betroffene Person legt gemäß Artikel 21 Absatz 1 Wi-
derspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine 
vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung 
vor, oder die betroffene Person legt gemäß Artikel 21 Ab-
satz 2 Widerspruch gegen die Verarbeitung ein. 

d) Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig 
verarbeitet. 

e) Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfül-
lung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unions-
recht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, 
dem der Verantwortliche unterliegt. 

f) Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf an-
gebotene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Ar-
tikel 8 Absatz 1 erhoben. 

(2)  Hat der Verantwortliche die personenbezogenen Daten öf-
fentlich gemacht und ist er gemäß Absatz 1 zu deren Lö-
schung verpflichtet, so trifft er unter Berücksichtigung der 
verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten 
angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um für 
die Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personenbe-
zogenen Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass 
eine betroffene Person von ihnen die Löschung aller Links 
zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder 
Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt 
hat. 

(3)  Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, soweit die Verarbeitung 
erforderlich ist 

a) zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung 
und Information; 

b) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Ver-
arbeitung nach dem Recht der Union oder der Mitglied-
staaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, 
oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentli-
chen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt 
erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde; 

c) aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit gemäß Artikel 9 Absatz 2 Buch-
staben h und i sowie Artikel 9 Absatz 3; 

d) für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wis-
senschaftliche oder historische Forschungszwecke oder 

für statistische Zwecke gemäß Artikel 89 Absatz 1, soweit 
das in Absatz 1 genannte Recht voraussichtlich die Ver-
wirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich 
macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder 

e) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen. 

Artikel 18 

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

(1)  Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortli-
chen die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, 
wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist: 

a) die Richtigkeit der personenbezogenen Daten von der be-
troffenen Person bestritten wird, und zwar für eine 
Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Rich-
tigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen, 

b) die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die betroffene 
Person die Löschung der personenbezogenen Daten ab-
lehnt und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der 
personenbezogenen Daten verlangt; 

c) der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für 
die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigt, die 
betroffene Person sie jedoch zur Geltendmachung, Aus-
übung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benö-
tigt, oder 

d) die betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbei-
tung gemäß Artikel 21 Absatz 1 eingelegt hat, solange 
noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des Ver-
antwortlichen gegenüber denen der betroffenen Person 
überwiegen. 

(2)  Wurde die Verarbeitung gemäß Absatz 1 eingeschränkt, so 
dürfen diese personenbezogenen Daten - von ihrer Speiche-
rung abgesehen - nur mit Einwilligung der betroffenen Per-
son oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidi-
gung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte 
einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus 
Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Union 
oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden. 

(3)  Eine betroffene Person, die eine Einschränkung der Verar-
beitung gemäß Absatz 1 erwirkt hat, wird von dem Verant-
wortlichen unterrichtet, bevor die Einschränkung aufgeho-
ben wird. 

Artikel 19 

Mitteilungspflicht im Zusammenhang mit der Berichtigung 
oder Löschung personenbezogener Daten oder der Ein-
schränkung der Verarbeitung 

Der Verantwortliche teilt allen Empfängern, denen personenbe-
zogenen Daten offengelegt wurden, jede Berichtigung oder Lö-
schung der personenbezogenen Daten oder eine Einschränkung 
der Verarbeitung nach Artikel 16, Artikel 17 Absatz 1 und Artikel 
18 mit, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit 
einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. Der Verant-
wortliche unterrichtet die betroffene Person über diese Empfän-
ger, wenn die betroffene Person dies verlangt. 
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Artikel 20 

Recht auf Datenübertragbarkeit 

(1)  Die betroffene Person hat das Recht, die sie betreffenden 
personenbezogenen Daten, die sie einem Verantwortlichen 
bereitgestellt hat, in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format zu erhalten, und sie hat das 
Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne 
Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die perso-
nenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, 
sofern 

a) die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß Artikel 6 
Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe 
a oder auf einem Vertrag gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buch-
stabe b beruht und 

b) die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren er-
folgt. 

(2)  Bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit 
gemäß Absatz 1 hat die betroffene Person das Recht, zu er-
wirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von ei-
nem Verantwortlichen einem anderen Verantwortlichen 
übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. 

(3)  Die Ausübung des Rechts nach Absatz 1 des vorliegenden 
Artikels lässt Artikel 17 unberührt. Dieses Recht gilt nicht für 
eine Verarbeitung, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe 
erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in 
Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwort-
lichen übertragen wurde. 

(4)  Das Recht gemäß Absatz 2 darf die Rechte und Freiheiten 
anderer Personen nicht beeinträchtigen. 

 

Abschnitt 4  

Widerspruchsrecht und automatisierte Entscheidungsfin-
dung im Einzelfall  

Artikel 21 

Widerspruchsrecht 

(1)  Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich 
aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die 
Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, 
die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben e oder f er-
folgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf 
diese Bestimmungen gestütztes Profiling. Der Verantwortli-
che verarbeitet die personenbezogenen Daten nicht mehr, 
es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für 
die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte 
und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die 
Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

(2)  Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um Direkt-
werbung zu betreiben, so hat die betroffene Person das 
Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung sie be-
treffender personenbezogener Daten zum Zwecke derarti-
ger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, so-
weit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. 

(3)  Widerspricht die betroffene Person der Verarbeitung für 
Zwecke der Direktwerbung, so werden die personenbezo-
genen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet. 

(4)  Die betroffene Person muss spätestens zum Zeitpunkt der 
ersten Kommunikation mit ihr ausdrücklich auf das in den 
Absätzen 1 und 2 genannte Recht hingewiesen werden; 
dieser Hinweis hat in einer verständlichen und von anderen 
Informationen getrennten Form zu erfolgen. 

(5)  Im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Infor-
mationsgesellschaft kann die betroffene Person ungeachtet 
der Richtlinie 2002/58/EG ihr Widerspruchsrecht mittels au-
tomatisierter Verfahren ausüben, bei denen technische Spe-
zifikationen verwendet werden. 

(6)  Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich 
aus ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die sie be-
treffende Verarbeitung sie betreffender personenbezogener 
Daten, die zu wissenschaftlichen oder historischen For-
schungszwecken oder zu statistischen Zwecken gemäß Arti-
kel 89 Absatz 1 erfolgt, Widerspruch einzulegen, es sei 
denn, die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im öffentli-
chen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich. 

Artikel 22 

Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich 
Profiling 

(1)  Die betroffene Person hat das Recht, nicht einer ausschließ-
lich auf einer automatisierten Verarbeitung - einschließlich 
Profiling - beruhenden Entscheidung unterworfen zu wer-
den, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie 
in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. 

(2)  Absatz 1 gilt nicht, wenn die Entscheidung 

a) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwi-
schen der betroffenen Person und dem Verantwortlichen 
erforderlich ist, 

b) aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mit-
gliedstaaten, denen der Verantwortliche unterliegt, zuläs-
sig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene Maß-
nahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten sowie 
der berechtigten Interessen der betroffenen Person ent-
halten oder 

c) mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person 
erfolgt. 

(3)  In den in Absatz 2 Buchstaben a und c genannten Fällen 
trifft der Verantwortliche angemessene Maßnahmen, um 
die Rechte und Freiheiten sowie die berechtigten Interessen 
der betroffenen Person zu wahren, wozu mindestens das 
Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens 
des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Stand-
punkts und auf Anfechtung der Entscheidung gehört. 

(4)  Entscheidungen nach Absatz 2 dürfen nicht auf besonderen 
Kategorien personenbezogener Daten nach Artikel 9 Absatz 
1 beruhen, sofern nicht Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a oder 
g gilt und angemessene Maßnahmen zum Schutz der 
Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der 
betroffenen Person getroffen wurden. 
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Kraftfahrgesetz 1967 (KFG 1967)  

§ 1. Anwendungsbereich 

(2) Von der Anwendung der Bestimmungen des II. bis XI.  Ab-
schnittes dieses Bundesgesetzes sind ausgenommen: 

c)  Kraftfahrzeuge, die bei einer kraftfahrsportlichen Veranstal-
tung und ihren Trainingsfahrten auf einer für den übrigen 
Verkehr gesperrten Straße verwendet werden, für die Dauer 
einer solchen Veranstaltung; 

§2.  Begriffsbestimmungen 

(1)  Im Sinne dieses Bundesgesetzes gilt als 

1. Kraftfahrzeug ein zur Verwendung auf Straßen be-
stimmtes oder auf Straßen verwendetes Fahrzeug, das 
durch technisch freigemachte Energie angetrieben wird 
und nicht an Gleise gebunden ist, auch wenn seine An-
triebsenergie Oberleitungen entnommen wird; 

2. Anhänger ein nicht unter Z 1 fallendes Fahrzeug, das 
nach seiner Bauart und Ausrüstung dazu bestimmt ist, mit 
Kraftfahrzeugen auf Straßen gezogen zu werden, oder 
mit einem Kraftfahrzeug auf Straßen gezogen wird; als 
leichter Anhänger gilt ein Anhänger mit einem höchsten 
zulässigen Gesamtgewicht von nicht mehr als 750 kg; 

3. Kraftwagen ein mehrspuriges Kraftfahrzeug mit mindes-
tens vier Rädern; zwei Räder mit einer gemeinsamen 
Nabe, Zwillingsräder, sind als ein Rad zu zählen; 

4. Kraftrad ein Kraftfahrzeug mit zwei Rädern oder ein Kraft-
fahrzeug mit drei Rädern, mit oder ohne Doppelrad; 

4a. dreirädriges Kraftfahrzeug ein mit drei symmetrisch ange-
ordneten Rädern ausgestattetes Kraftfahrzeug mit einem 
Motor und Hubraum von mehr als 50 cm3 bei innerer Ver-
brennung oder einer bauartbedingten Höchstgeschwin-
digkeit von mehr als 45 km/h; 

4b. vierrädriges Leichtkraftfahrzeug ein Kraftwagen der Klasse 
L6e im Sinne der Begriffsbestimmung gemäß Art. 4 Abs. 2 
lit. f der Verordnung (EU) Nr. 168/2013, ABl. L 60 vom 
2.3.2013, S. 52; 

4c. vierrädriges Kraftfahrzeug im Sinne der Verordnung (EU) 
Nr. 168/2013 ein Kraftwagen der Klasse L7e im Sinne der 
Begriffsbestimmung gemäß Art. 4 Abs. 2 lit. g der Verord-
nung (EU) Nr. 168/2013; 

5. Personenkraftwagen ein Kraftwagen (Z. 3), der nach 
seiner Bauart und Ausrüstung ausschließlich oder vorwie-
gend zur Beförderung von Personen bestimmt ist und au-
ßer dem Lenkerplatz für nicht mehr als acht Personen 
Plätze aufweist; 

6. Kombinationskraftwagen ein Kraftwagen (Z. 3), der 
nach seiner Bauart und Ausrüstung dazu bestimmt ist, 
wahlweise vorwiegend zur Beförderung von Personen 
oder vorwiegend zur Beförderung von Gütern verwendet 
zu werden, und außer dem Lenkerplatz für nicht mehr als 
acht Personen Plätze aufweist; 

7. Omnibus ein Kraftwagen (Z. 3), der nach seiner Bauart 
und Ausrüstung zur Beförderung von Personen bestimmt 
ist und außer dem Lenkerplatz für mehr als acht Personen 
Plätze aufweist; 

8. Lastkraftwagen ein Kraftwagen (Z 3), der nach seiner 
Bauart und Ausrüstung ausschließlich oder vorwiegend 
zur Beförderung von Gütern oder zum Ziehen von Anhä-
ngern auf für den Fahrzeugverkehr bestimmten Landflä-
chen bestimmt ist, auch wenn er in diesem Fall eine be-
schränkte Ladefläche aufweist, ausgenommen Sattelzug-
fahrzeuge; 

9. Zugmaschine ein Kraftwagen (Z. 3), der nach seiner Bau-
art und Ausrüstung ausschließlich oder vorwiegend zum 
Ziehen von Anhängern oder Geräten überwiegend auf 
nicht für den Fahrzeugverkehr bestimmten Landflächen 
oder zur Verwendung als Geräteträger bestimmt ist, auch 
wenn er eine beschränkte Ladefläche aufweist; 

10. Sattelkraftfahrzeug ein Sattelzugfahrzeug (Z. 11) mit ei-
nem so auf diesem aufliegenden Sattelanhänger (Z. 12), 
daß ein wesentlicher Teil seines Eigengewichtes oder, bei 
gleichmäßiger Verteilung der Ladung auf der Ladefläche, 
seines Gesamtgewichtes vom Sattelzugfahrzeug getragen 
wird; 

11. Sattelzugfahrzeug ein Kraftwagen, der nach seiner Bau-
art und Ausrüstung dazu bestimmt ist, einen Sattelanhä-
nger (Z. 12) so zu ziehen, daß ihn dieser mit einem we-
sentlichen Teil seines Eigengewichtes oder, bei gleichmäßi-
ger Verteilung der Ladung auf der Ladefläche, seines Ge-
samtgewichtes belastet; 

12. Sattelanhänger ein Anhänger, der nach seiner Bauart 
und Ausrüstung dazu bestimmt ist, so mit einem Sattel-
zugfahrzeug (Z. 11) gezogen zu werden, daß er dieses mit 
einem wesentlichen Teil seines Eigengewichtes oder, bei 
gleichmäßiger Verteilung der Ladung auf der Ladefläche, 
seines Gesamtgewichtes belastet; 

13. Gelenkkraftfahrzeug ein Fahrzeug, das sich aus zwei star-
ren Teilfahrzeugen zusammensetzt, die je für sich kein 
selbständiges Fahrzeug bilden und miteinander dauernd 
gelenkig verbunden sind; 

14. Motorfahrrad ein Kraftrad (Z 4) mit einer Bauartgeschwin-
digkeit von nicht mehr als 45 km/h, dessen Antriebsmotor, 
wenn er ein Hubkolbenmotor ist, einen Hubraum von 
nicht mehr als 50 cm3 hat, oder ein Fahrzeug der Klasse 
L1e (leichtes zweirädriges Kraftfahrzeug) im Sinne der Be-
griffsbestimmung gemäß Art. 4 Abs. 2 lit. a der Verord-
nung (EU) Nr. 168/2013; 

15. Motorrad ein nicht unter Z 14 fallendes einspuriges Kraft-
rad (Z 4) der Klasse L3e (zweirädriges Kraftrad) im Sinne 
der Begriffsbestimmung gemäß Artikel 4 Abs. 2 lit. c der 
Verordnung (EU) Nr. 168/2013;         15a.       Kleinmo-
torrad ein Motorrad (Z. 15) dessen Antriebsmotor, wenn 
er ein Hubkolbenmotor ist, einen Hubraum von nicht 
mehr als 50 cm3 hat; 

 
(Anm.: Z 15b aufgehoben durch BGBl. I Nr. 40/2016) 
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16. Motorrad mit Beiwagen ein Motorrad, das an der Seite 
mit einem zur Beförderung von Personen oder Gütern be-
stimmten Beiwagen fest verbunden ist; 

17. Motordreirad ein nicht unter Z 14 oder 16 fallendes 
Kraftrad (Z. 4) mit drei Rädern; 

 
(Anm.: Z 18 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 43/2013) 

19. Transportkarren ein Kraftfahrzeug, das nach seiner Bau-
art und Ausrüstung ausschließlich oder vorwiegend zur 
Beförderung von Gütern sowie in erster Linie zur Verwen-
dung innerhalb von Betriebsanlagen bestimmt ist; 

20. Motorkarren ein Kraftwagen mit einem höchsten zulässi-
gen Gesamtgewicht von nicht mehr als 7 000 kg mit einer 
Bauartgeschwindigkeit von nicht mehr als 40 km/h, der 
nach seiner Bauart und Ausrüstung dazu bestimmt ist, 
wahlweise als Lastkraftwagen oder als Zugmaschine, als 
Lastkraftwagen oder als selbstfahrende Arbeitsmaschine, 
als Zugmaschine oder als selbstfahrende Arbeitsmaschine 
oder als Lastkraftwagen, als Zugmaschine oder als selbst-
fahrende Arbeitsmaschine verwendet zu werden; 

21. selbstfahrende Arbeitsmaschine ein Kraftfahrzeug, das 
nach seiner Bauart und Ausrüstung ausschließlich oder 
vorwiegend zur Durchführung von nicht in der Beförde-
rung von Personen oder Gütern auf Straßen bestehenden 
Arbeitsvorgängen bestimmt ist; 

22. Anhänger-Arbeitsmaschine eine als Anhänger ausgebil-
dete Arbeitsmaschine, die nach ihrer Bauart und Ausrüs-
tung ausschließlich oder vorwiegend zur Durchführung 
von nicht in der Beförderung von Personen oder Gütern 
auf Straßen bestehenden Arbeitsvorgängen bestimmt ist; 

22a. Spezialkraftwagen ein Kraftwagen, der nicht unter Z 5, 6, 
7, 8, 9, 11, 19, 20, 21, 28a, 28b, 28c oder 28d fällt; 

23. Sonderkraftfahrzeug ein Kraftfahrzeug, das nicht oder 
nicht ausschließlich auf Rädern läuft sowie Einachszugma-
schinen, die mit einem anderen Fahrzeug oder Gerät so 
verbunden sind, dass sie mit diesem ein einziges Kraftfahr-
zeug bilden, sofern das Fahrzeug nicht unter eine der an-
deren Begriffsbestimmungen subsumiert werden kann; 

24. Ausgleichkraftfahrzeug ein Kraftfahrzeug, das durch 
angebrachte besondere Teile oder Vorrichtungen geeignet 
ist, die Körperbehinderung seines Lenkers beim Lenken 
des Fahrzeuges auszugleichen; 

25. Anhängewagen (Deichselanhänger oder Anhänger mit 
schwenkbarer Zugeinrichtung) ein Anhänger mit mindes-
tens zwei Achsen, davon mindestens einer gelenkten 
Achse, und einer (relativ zum Anhänger) senkrecht be-
weglichen Zugeinrichtung, die keine wesentliche Last auf 
das Zugfahrzeug überträgt (weniger als 100 daN). Ein an 
eine Nachläuferachse angekuppelter Sattelanhänger gilt 
als Anhängewagen; 

25a. Omnibusanhänger ein Anhänger, der nach seiner Bauart 
und Ausrüstung ausschließlich oder vorwiegend zur Beför-
derung von Personen bestimmt ist; 

26. Einachsanhänger ein Zentralachsanhänger mit einer 
Achse; 

26a. Nachläufer ein nicht unter Z 12 fallender Anhänger, der 
nach seiner Bauart und Ausrüstung dazu bestimmt ist, 
auch nur durch das Ladegut des Zugfahrzeuges gezogen 
zu werden; 

26b. Zentralachsanhänger ein Anhänger mit einer starren Zu-
geinrichtung, dessen Achse(n) nahe dem Schwerpunkt des 
(gleichmäßig beladenen) Fahrzeugs so angeordnet ist 
(sind), dass nur eine geringfügige statische vertikale Last, 
die 10% des Gesamtgewichts des Anhängers nicht über-
steigt, oder eine Belastung von 1000 daN auf das Zugfahr-
zeug übertragen wird, wobei der jeweils niedrigere Wert 
berücksichtigt wird; 

26c. Starrdeichselanhänger ein nicht unter Z 12, 25, 26 oder 
26b fallender Anhänger mit einer Achse oder Achsgruppe, 
bei dem die winkelbewegliche Verbindung zum Zugfahr-
zeug über eine Zugeinrichtung (Deichsel) erfolgt, die nicht 
frei beweglich mit dem Fahrgestell verbunden ist und des-
halb eine statische vertikale Last übertragen kann, und 
nach seiner Bauart ein Teil seines Gesamtgewichtes von 
dem Zugfahrzeug getragen wird; 

26d. land- oder forstwirtschaftlicher Anhänger (Richtlinie 
2003/37/EG) ein gezogenes land- oder forstwirtschaftli-
ches Fahrzeug, das im wesentlichen zur Beförderung von 
Lasten und zur Ankupplung an eine Zugmaschine beim 
Einsatz in der Land- oder Forstwirtschaft bestimmt ist; 
dazu gehören auch Anhänger, deren Ladung teilweise 
vom Zugfahrzeug getragen wird; unter den Begriff „land- 
oder forstwirtschaftlicher Anhänger“ fallen auch Fahr-
zeuge, die an eine Zugmaschine angekuppelt werden und 
dauerhaft mit einem Gerät ausgerüstet sind, wenn das 
Verhältnis zwischen der technisch zulässigen Gesamt-
masse und der Leermasse dieses Fahrzeugs 3,0 oder mehr 
beträgt und wenn das Fahrzeug nicht dafür ausgelegt ist, 
Materialien zu behandeln; 

26e. gezogenes auswechselbares Gerät ein Fahrzeug zum Ein-
satz in der Land- oder Forstwirtschaft, das dazu bestimmt 
ist, von einer Zugmaschine gezogen zu werden, und das 
die Funktion der Zugmaschine verändert oder erweitert, 
dauerhaft mit einem Gerät ausgerüstet oder für die Bear-
beitung von Materialien ausgelegt ist; es kann auch mit ei-
ner Ladeplattform ausgestattet sein, die für die Aufnahme 
der zur Ausführung der Arbeiten erforderlichen Geräte 
und Vorrichtungen sowie für die zeitweilige Lagerung der 
bei der Arbeit erzeugten oder benötigten Materialien aus-
gelegt und gebaut ist; das Verhältnis zwischen der tech-
nisch zulässigen Gesamtmasse in beladenem Zustand und 
der Leermasse dieses Fahrzeugs beträgt weniger als 3,0; 

27. Sonderanhänger ein Anhänger, der nicht oder nicht aus-
schließlich auf Rädern läuft; 

28. Feuerwehrfahrzeug ein Kraftfahrzeug oder ein Anhä-
nger, die nach ihrer Bauart und Ausrüstung ausschließlich 
oder vorwiegend zur Verwendung für Feuerwehren be-
stimmt sind; 
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28a. Wohnmobil ein Fahrzeug der Klasse M1 mit besonderer 
Zweckbestimmung, das so konstruiert ist, dass es die Un-
terbringung von Personen erlaubt und mindestens die fol-
gende Ausrüstung umfasst: 

 - Tisch und Sitzgelegenheiten, 

 - Schlafgelegenheiten, die tagsüber auch als Sitze dienen 
können, 

 - Kochgelegenheiten und 

 - Einrichtungen zur Unterbringung von Gepäck und sonsti-
gen Gegenständen. 

 

Diese Ausrüstungsgegenstände sind im Wohnbereich fest 
anzubringen, mit Ausnahme des Tisches, der leicht ent-
fernbar sein kann; 

28b. beschussgeschütztes Fahrzeug ein Fahrzeug zum Schutz 
der beförderten Insassen oder Güter, das kugelsicher ge-
panzert ist; 

28c. Krankenwagen ein Kraftfahrzeug der Klasse M zur Beför-
derung Kranker oder Verletzter, das zu diesem Zweck ent-
sprechend ausgerüstet ist; 

28d. Leichenwagen ein Kraftfahrzeug zur Beförderung von Lei-
chen, das zu diesem Zweck entsprechend ausgerüstet ist. 

29. Mannschaftstransportfahrzeug ein Kraftwagen oder 
ein Anhänger, die nach ihrer Bauart und Ausrüstung aus-
schließlich oder vorwiegend zur Beförderung von Mann-
schaften für den Einsatz bestimmt sind und außer dem 
Lenkerplatz für mehr als acht Personen Plätze aufweisen; 

30. Kraftwagenzug ein Kraftwagen mit einem Anhänger mit 
einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 
750 kg oder mit mehr als einem Anhänger; Sattelkraft-
fahrzeuge und Gelenkkraftfahrzeuge gelten jedoch nicht 
als Kraftwagenzüge; 

30a. Gewicht oder Last eine Größe von der Art der Masse ge-
mäß § 2 Abs. 1 Z 2 des Maß- und Eichgesetzes 1950, 
BGBl. Nr. 152/1950; 

31. Eigengewicht das Gewicht eines vollständig ausgestatte-
ten, betriebsbereiten, auf waagrechter, ebener Fahrbahn 
stehenden Fahrzeuges ohne Ladung, bei Kraftfahrzeugen 
einschließlich des vollgefüllten Kraftstoffbehälters oder der 
als Kraftquelle bestimmten Akkumulatorenbatterie; für 
Fahrzeuge, die den in den Betriebserlaubnisrichtlinien defi-
nierten Klassen angehören, hat der Bundesminister für 
Verkehr, Innovation und Technologie die Art und Weise 
der Bestimmung des Eigengewichtes durch Verordnung 
festzulegen; 

 
(Anm.: Z 31a aufgehoben durch Z 5, BGBl. I Nr. 9/2017) 

32. Gesamtgewicht das Gewicht des fahrbereiten Fahrzeuges 
samt der Ladung, dem Lenker und allen gleichzeitig beför-
derten Personen; das Gesamtgewicht eines Anhängers, 
ausgenommen Sattelanhänger und Starrdeichselanhänger; 
ergibt sich aus der von der Achse oder den Achsen des an 

das Zugfahrzeug angekuppelten beladenen Anhängers 
auf die Fahrbahn übertragenen Last; 

32a. Höchstgewicht das vom Erzeuger angegebene höchste 
technisch mögliche Gesamtgewicht des Fahrzeuges; 

33. höchstes zulässiges Gesamtgewicht das höchste Ge-
samtgewicht, das ein bestimmtes Fahrzeug erreichen darf; 

33a. zulässiges Gesamtgewicht der Wert, den das Gesamtge-
wicht eines Fahrzeuges unter bestimmten Verwendungs-
bedingungen nicht überschreiten darf; 

33b. Höchste zulässige Anhängelast ist das größte tatsächliche 
Gewicht eines an ein Kraftfahrzeug anzukuppelnden An-
hängers, mit dem das Kraftfahrzeug in den Mitgliedstaa-
ten der EU zugelassen oder in Betrieb genommen werden 
kann. Bei Zentralachsanhängern, Starrdeichselanhängern 
oder Sattelanhängern ist die höchste zulässige Anhänge-
last das tatsächliche Gewicht des Anhängers abzüglich der 
tatsächlichen Stützlast am Kupplungspunkt; die Belastung 
des Kupplungspunktes muß vom Hersteller angegeben 
werden. Die höchste zulässige Anhängelast darf die tech-
nisch zulässige Anhängelast, angegeben vom Hersteller 
des Fahrzeuges, nicht übersteigen; 

34. Achslast die Summe aller auf eine waagrechte, ebene 
Fahrbahn wirkenden Radlasten einer Achse oder zweier 
Achsen mit einem Radstand bis zu 1 m. Unter „Räder ei-
ner Achse“ sind die Räder eines Fahrzeuges zu verstehen, 
die symmetrisch oder im wesentlichen symmetrisch zur 
Längsmittelebene des Fahrzeuges liegen; Achsen von Rä-
dern, die ausschließlich der Stützung des Fahrzeuges die-
nen, gelten nicht als Achsen im Sinne dieses Bundesgeset-
zes; 

34a. Achshöchstlast die vom Erzeuger angegebene höchste 
technisch mögliche Achslast einer Achse; 

35. höchste zulässige Achslast die höchste Achslast, die mit 
einem bestimmten Fahrzeug auf eine waagrechte, ebene 
Fahrbahn übertragen werden darf; 

35a. Sattellast die bei einem auf waagrechter, ebener Fahr-
bahn stehenden Sattelkraftfahrzeug vom Sattelanhänger 
auf das Sattelzugfahrzeug übertragene lotrechte Last; 

35b. höchste zulässige Sattellast die höchste Sattellast, die 
auf ein bestimmtes Sattelzugfahrzeug übertragen werden 
darf oder die ein bestimmter Sattelanhänger übertragen 
darf; 

36. höchste zulässige Belastung das höchste zulässige Ge-
samtgewicht, vermindert um das Eigengewicht; 

37. höchste zulässige Nutzlast das höchste Gewicht, das 
die Ladung eines bestimmten Fahrzeuges erreichen darf; 

37a. Bauartgeschwindigkeit die Geschwindigkeit, hinsichtlich 
der auf Grund der Bauart des Fahrzeuges dauernd ge-
währleistet ist, daß sie auf gerader, waagrechter Fahrbahn 
bei Windstille nicht überschritten werden kann; 
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37b. landwirtschaftliches Fahrzeug ein Fahrzeug, das zur 
Verwendung im Rahmen eines land- und forstwirtschaftli-
chen Betriebes bestimmt ist; 

37c. Wendekreis der Kreis, den der äußerste Punkt eines mit 
größtem Einschlag der Lenkvorrichtung fahrenden Fahr-
zeuges beschreibt; 

38. Heeresfahrzeug ein Kraftfahrzeug oder ein Anhänger, 
die zur Verwendung im Bereich des Bundesheeres oder 
der Heeresverwaltung bestimmt sind; 

39. Langgutfuhr die Beförderung von Ladungen 

a) mit Kraftfahrzeugen, wenn 

aa) die Länge des Kraftfahrzeuges samt der Ladung 
14 m übersteigt oder 

bb) die Ladung um mehr als ein Viertel der Länge 
des Kraftfahrzeuges über dessen hintersten 
Punkt hinausragt; 

b) mit Kraftfahrzeugen mit Anhängern, wenn 

aa) die Länge des letzten Anhängers samt der La-
dung 14 m übersteigt, 

bb) die Ladung des letzten Anhängers um mehr als 
ein Viertel der Länge des Anhängers über dessen 
hintersten Punkt hinausragt oder 

cc) der letzte Anhänger ein Nachläufer (Z. 26a) ist 
und die Ladung um mehr als ein Fünftel ihrer 
Länge über den hintersten Punkt des Nachläu-
fers hinausragt; 

40. Kombinierter Verkehr die Güterbeförderung 

a) vom Absender zum nächstgelegenen technisch geeig-
neten Verladebahnhof oder innerhalb eines Umkreises 
von höchstens 150 km Luftlinie zu einem Verladeha-
fen mit Kraftfahrzeugen auf der Straße (Vorlaufver-
kehr), 

b) vom Verladebahnhof oder Verladehafen zum Entlade-
bahnhof oder Entladehafen in einem Kraftfahrzeug, 
einem Anhänger oder deren Wechselaufbauten oder 
in einem Container von mindestens 6 m Länge, je-
doch mit einer maximalen Gesamtlänge von nicht 
mehr als 45 Fuß, mit der Eisenbahn oder mit einem 
See- oder Binnenschiff und 

c) vom nächstgelegenen technisch geeigneten Entlade-
bahnhof oder von einem innerhalb eines Umkreises 
von höchstens 150 km Luftlinie gelegenen Entladeha-
fen zum Empfänger mit Kraftfahrzeugen auf der 
Straße (Nachlaufverkehr). 

 

Die Güterbeförderung auf der Straße erfolgt nur dann im 
Vorlauf- oder Nachlaufverkehr, wenn sie auf der kürzesten 
verkehrsüblichen, transportwirtschaftlich zumutbaren und 
nach den kraftfahrrechtlichen und straßenpolizeilichen 
Vorschriften zulässigen Route durchgeführt wird. Der Ver- 
oder Entladebahnhof bzw. –hafen kann in einem anderen 

Mitgliedstaat gelegen sein, wenn dieser näher liegt als der 
nächstgelegene technisch geeignete Ver- oder Entlade-
bahnhof bzw. -hafen im Bundesgebiet. 

41. Luftfederung ein Federungssystem dessen Federwirkung 
zu mindestens 75% durch pneumatische Vorrichtungen 
erzeugt wird; 

42. Fahrzeug nach Schaustellerart ein Fahrzeug für die Ver-
wendung im Schaustellergewerbe, das mit fest am Fahr-
zeug montierten Geräten oder Aufbauten ausgestattet ist; 

43. historisches Fahrzeug ein erhaltungswürdiges, nicht zur 
ständigen Verwendung bestimmtes Fahrzeug, 

a) mit Baujahr 1955 oder davor, oder 

b) das älter als 30 Jahre ist und in die vom Bundesminis-
ter für Verkehr, Innovation und Technologie appro-
bierte Liste der historischen Fahrzeuge eingetragen ist 
(§ 131b); 

44. klimatisiertes Fahrzeug ein Fahrzeug, dessen feste oder 
abnehmbare Aufbauten besonders für die Beförderung 
von Gütern in temperaturgeführtem Zustand ausgerüstet 
sind und dessen Seitenwände einschließlich der Wärme-
dämmung mindestens 45 mm dick sind; 

45. unteilbare Ladung eine Ladung, die für die Zwecke der Be-
förderungen auf der Straße nicht ohne unverhältnismäßig 
hohe Kosten oder Schadensrisiken in zwei oder mehr Ein-
zelladungen geteilt werden kann und die auf Grund ihrer 
Abmessungen oder Massen nicht von einem Fahrzeug, 
das in jeder Hinsicht den Vorschriften dieses Bundesgeset-
zes entspricht, befördert werden kann; als unteilbar gelten 
auch 

a) zu einer unteilbaren Ladung gehörende Ballastge-
wichte und Zubehör, sofern dieses 10% des Gewich-
tes der unteilbaren Ladung nicht überschreitet, 

b) das Ballastgewicht von Kränen; 

46. Fahrgestell ein unvollständiges Fahrzeug im Sinne des 
Art. 3 der Richtlinie 2007/46/EG oder des Art. 2 der Richt-
linie 2003/37/EG; 

47. Fahrzeug mit alternativem Antrieb ein Kraftfahrzeug, das 
ganz oder teilweise mit einem alternativen Kraftstoff an-
getrieben wird und nach der Richtlinie 2007/46/EG geneh-
migt wurde; als alternativer Kraftstoff gilt ein Kraftstoff 
oder eine Kraftquelle, der oder die zumindest teilweise als 
Ersatz für Erdöl als Energieträger für den Verkehrssektor 
dient und zur Reduzierung der CO2-Emissionen beitragen 
und die Umweltverträglichkeit des Verkehrssektors erhö-
hen kann; dazu zählt: 

a) Strom in allen Arten von Elektrofahrzeugen, 

b) Wasserstoff, 

c) Erdgas, einschließlich Biomethan, gasförmig (kompri-
miertes Erdgas – CNG) und flüssig (Flüssigerdgas – 
LNG), 
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d) Flüssiggas (LPG) 

e) mechanische Energie aus bordeigenen Speichern. 

(Anm.: Abs. 2 aufgehoben durch Z 8, BGBl. I Nr. 9/2017). 

§36. Allgemeines 

Kraftfahrzeuge und Anhänger außer Anhängern, die mit Motor-
fahrrädern gezogen werden, dürfen unbeschadet der Bestim-
mungen der §§ 82, 83 und 104 Abs. 7 über die Verwendung 
von Kraftfahrzeugen und Anhängern mit ausländischem Kenn-
zeichen und von nicht zugelassenen Anhängern auf Straßen mit 
öffentlichem Verkehr nur verwendet werden, wenn 

a)  sie zum Verkehr zugelassen sind (§§ 37 bis 39) oder mit 
ihnen behördlich bewilligte Probe- oder Überstellungsfahrten 
(§§ 45 und 46) durchgeführt werden, 

b) sie das behördliche Kennzeichen (§ 48) führen, 

c)  bei der Zulassung oder Bewilligung einer Probe- oder Über-
stellungsfahrt vorgeschriebene Auflagen erfüllt werden, 

d)  für sie die vorgeschriebene Kraftfahrzeug-Haftpflichtversiche-
rung (§ 59) oder Haftung (§ 62) besteht und 

e)  bei den der wiederkehrenden Begutachtung (§ 57a) unterlie-
genden zum Verkehr zugelassenen Fahrzeugen, soweit sie 
nicht unter § 57a Abs. 1b fallen, eine den Vorschriften ent-
sprechende Begutachtungsplakette (§ 57a Abs. 5 und 6) am 
Fahrzeug angebracht ist. 

§37. Zulassung 

(1)  Kraftfahrzeuge und Anhänger sind auf Antrag und, soweit 
dies erforderlich ist, unter Vorschreibung entsprechender 
Auflagen zum Verkehr zuzulassen, wenn die im Abs. 2 an-
geführten Voraussetzungen erfüllt sind. Bei der Zulassung 
ist auch auszusprechen, welches Kennzeichen gemäß § 48 
das Fahrzeug zu führen hat. 

(2)  Kraftfahrzeuge und Anhänger dürfen nur zugelassen wer-
den, wenn der Antragsteller glaubhaft macht, dass er der 
rechtmäßige Besitzer des Fahrzeuges ist oder das Fahrzeug 
auf Grund eines Abzahlungsgeschäftes im Namen des 
rechtmäßigen Besitzers innehat, wenn er seinen Haupt-
wohnsitz oder Sitz, bei Antragstellern ohne Sitz im Bundes-
gebiet eine Betriebsstätte im Bundesgebiet hat oder bei 
Miete des Fahrzeuges aus einem anderen EU-Mitgliedstaat, 
jedenfalls der Mieter seinen Hauptwohnsitz oder Sitz im 
Bundesgebiet hat, wenn er eine Erklärung über die beab-
sichtigte Verwendungsbestimmung des Fahrzeuges abgibt 
und wenn er folgende Nachweise erbringt: 

a) bei der erstmaligen Zulassung den entsprechenden Geneh-
migungsnachweis für das Fahrzeug (Typenschein bei Fahr-
zeugen mit nationaler Typengenehmigung, gültige Überein-
stimmungsbescheinigung oder Datenauszug aus der Geneh-
migungsdatenbank bei Fahrzeugen mit EG-Betriebserlaub-
nis, Bescheid über die Einzelgenehmigung bei einzeln ge-
nehmigten Fahrzeugen), bei Fahrzeugen, die unter aufschie-
benden Bedingungen genehmigt wurden, eine Bescheini-
gung der Genehmigungsbehörde darüber, dass diese Bedin-
gungen erfüllt sind, bei Fahrzeugen, die bereits in einem an-
deren Mitgliedstaat zugelassen waren, zusätzlich – sofern 
vorhanden – die Zulassungsbescheinigung im Sinne der 

Richtlinie 1999/37/EG, in der Fassung der Richtlinie 
2003/127/EG, bei neuerlicher Zulassung das bei der letzten 
Zulassung hergestellte Fahrzeug-Genehmigungsdokument; 

b) eine Versicherungsbestätigung für das Fahrzeug gemäß § 61 
Abs. 1; dies gilt jedoch nicht für Fahrzeuge, die gemäß § 59 
Abs. 2 von der Versicherungspflicht ausgenommen sind; 

c) bei beabsichtigter Verwendungsbestimmung des Fahrzeuges 
zur gewerbsmäßigen Beförderung oder zur gewerbsmäßi-
gen Vermietung ohne Beistellung eines Lenkers eine Bestäti-
gung der zuständigen gesetzlichen Interessenvertretung 
über das Vorliegen der Berechtigung zu dieser Verwendung; 

d) bei der erstmaligen Zulassung eines Fahrzeuges für Diploma-
ten eine Bestätigung des Bundesministeriums für europäi-
sche und internationale Angelegenheiten über die völker-
rechtliche Steuerbefreiung; 

 

(Anm.: lit. e aufgehoben durch BGBl. I Nr. 57/2007) 

f) bei rechtmäßigem Besitz auf Grund eines Bestandvertrages 
eine Zustimmungserklärung des Bestandgebers zur bean-
tragten Zulassung; 

g) bei einer Erklärung über die beabsichtigte Verwendungsbe-
stimmung des Fahrzeuges im Sinne des § 54 Abs. 3 lit. b 
oder c, Abs. 3a lit. b oder c oder Abs. 3b die entsprechende 
vom Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten für 
den Antragsteller ausgestellte Legitimationskarte; 

h) bei den der wiederkehrenden Begutachtung unterliegenden 
Fahrzeugen das letzte für das Fahrzeug ausgestellte Gutach-
ten gemäß § 57a Abs. 4, sofern bereits eine wiederkehrende 
Begutachtung fällig geworden ist und das Gutachten noch 
nicht in der Begutachtungsplakettendatenbank gemäß 
§ 57c gespeichert ist. Wenn in den Fällen des § 28a Abs. 6 
oder des § 28b Abs. 1 und 5 das erforderliche positive Gut-
achten gemäß § 57a durch den Nachweis eines positiven Er-
gebnisses einer technischen Untersuchung im Sinne der 
Richtlinie 2014/45/EU ersetzt worden ist, so ist dieser Nach-
weis vorzulegen und anzuerkennen, sofern noch keine wei-
tere wiederkehrende Begutachtung fällig geworden ist. Im 
Falle einer Miete des Fahrzeuges aus einem anderen EU-Mit-
gliedstaat ist das in dem jeweiligen Mitgliedstaat zuletzt aus-
gestellte Prüfgutachten vorzulegen, sofern bereits eine wie-
derkehrende Begutachtung fällig geworden ist. 

(2a)  Die erstmalige Zulassung in Österreich darf nur vorgenom-
men werden, wenn ein Genehmigungsdatensatz für das 
Fahrzeug in der Genehmigungsdatenbank vorhanden ist 
und keine Zulassungssperre in der Datenbank eingetragen 
ist. Weitere Zulassungen dürfen nur vorgenommen werden, 
wenn keine Zulassungssperre in der Genehmigungsdaten-
bank oder der Zulassungsevidenz eingetragen ist. Eine erst-
malige Zulassung in Österreich auf Basis von Typendaten 
darf nur bei Vorlage eines gültigen Typenscheins oder einer 
gültigen Übereinstimmungsbescheinigung vorgenommen 
werden. Ist in der Genehmigungsdatenbank kein Genehmi-
gungsdatensatz und kein Typendatensatz vorhanden, ist 
das Zulassungsverfahren zu unterbrechen und der Antrag-
steller hat die Eingabe der Genehmigungsdaten oder der 
Typendaten in die Genehmigungsdatenbank nach den in 
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den §§ 28a, 28b, 30 oder 30a vorgeschriebenen Verfahren 
zu veranlassen. 

(2b)  Im Zuge der Zulassung wird eine Bestätigung über die Zu-
lassung, in die auch die Anzahl der bisherigen Zulassungs-
besitzer eingetragen wird, ausgedruckt und mit dem vorge-
legten Genehmigungsnachweis für das Fahrzeug zum Fahr-
zeug-Genehmigungsdokument verbunden. 

(2c)  Wird der Verlust des Genehmigungsdokumentes glaubhaft 
gemacht so hat die Zulassungsstelle bei Fahrzeugen, deren 
Daten vollständig in der Genehmigungsdatenbank enthal-
ten sind, einen aktuellen Datenausdruck aus der Genehmi-
gungsdatenbank herzustellen und mit einer neuerlich aus-
gedruckten Bestätigung über die Zulassung gemäß Abs. 2b 
zu einem Duplikat-Genehmigungsdokument zu verbinden. 
Bei Fahrzeugen, deren Daten nicht vollständig in der Ge-
nehmigungsdatenbank enthalten sind, ist vom jeweiligen 
Aussteller des bisherigen Genehmigungsnachweises ein 
Duplikat dieses Nachweises herzustellen und von der Zulas-
sungsstelle mit einer neuerlich ausgedruckten Bestätigung 
über die Zulassung gemäß Abs. 2b zu einem Duplikat-Ge-
nehmigungsdokument zu verbinden. Das Duplikat-Geneh-
migungsdokument ist als solches zu bezeichnen und es ist 
jeweils anzugeben, um das wievielte Duplikat es sich han-
delt. 

(3)  Fahrzeuge, die unter der Bedingung genehmigt wurden, 
daß sie nur unter einer bestimmten Auflage zugelassen 
werden, dürfen nur unter dieser Auflage zugelassen wer-
den. Fahrzeuge, die gemäß § 43 Abs. 4 lit. b wegen Verle-
gung des dauernden Standortes in den örtlichen Wirkungs-
bereich einer anderen Behörde abgemeldet wurden, dürfen 
erst zugelassen werden, wenn der bisherige Zulassungs-
schein und die bisherigen Kennzeichentafeln gemäß § 43 
Abs. 1 abgeliefert wurden. Sattelzugfahrzeuge und Sattel-
anhänger dürfen nur gesondert zugelassen werden. 

(Anm.: Abs. 4 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 117/2005) 

§38. Vorübergehende Zulassung 

(1)  Kraftfahrzeuge und Anhänger sind auf Antrag für die Dauer 
von höchstens einem Jahr vorübergehend zuzulassen, wenn 
der Antragsteller seinen Hauptwohnsitz, seine Hauptnieder-
lassung oder seinen Sitz nicht im Bundesgebiet hat und die 
im § 37 Abs. 2 angeführten Unterlagen und Nachweise 
ordnungsgemäß erbracht sind. 

(2)  Bei einem Antrag auf vorübergehende Zulassung von Fahr-
zeugen, die in das Bundesgebiet eingebracht wurden, gilt, 
sofern keine Bedenken hinsichtlich der Verkehrs- und Be-
triebssicherheit des Fahrzeuges bestehen, als Nachweis ge-
mäß § 37 Abs. 2 lit. a auch ein Dokument, aus dem zu er-
sehen ist, dass das Fahrzeug oder die Type, der das Fahr-
zeug angehört, im Ausland genehmigt ist, oder die Feststel-
lung auf Grund einer besonderen Überprüfung gemäß § 56 
Abs. 1, dass das Fahrzeug verkehrs- und betriebssicher ist. 

(3)  Vorübergehend zugelassene Fahrzeuge dürfen nicht zur ge-
werbsmäßigen Beförderung verwendet werden. 

§39. Eingeschränkte Zulassung 

(1)  Fahrzeuge, die unter der Bedingung genehmigt wurden, 
dass sie nur auf bestimmten Arten von Straßen verwendet 

werden, dürfen nur für bestimmte Straßenzüge dieser Art 
(Routen) zugelassen werden; bei dieser Zulassung sind, so-
weit dies insbesondere im Hinblick auf örtliche Gegebenhei-
ten erforderlich ist, die entsprechenden Auflagen vorzu-
schreiben. Dies gilt auch für Fahrzeuge mit einer EG-Be-
triebserlaubnis, deren Abmessungen die in § 4 Abs. 6 fest-
gesetzten Höchstgrenzen überschreiten. Fahrzeuge zur Gü-
terbeförderung, bei denen lediglich das höchste zulässige 
Gesamtgewicht oder die höchsten zulässigen Achslasten 
oder beide die im § 4 Abs. 7, 7a und 8 angeführten Höchst-
grenzen übersteigen, sind gemäß § 37 zuzulassen und die 
Beschränkung der Zulassung auf bestimmte Straßenzüge ist 
bedingt für den Fall auszusprechen, dass das Fahrzeug ganz 
oder teilweise beladen ist und durch die Beladung die je-
weiligen Höchstgrenzen überschritten werden, bei Fahrzeu-
gen für die Benützung von Straßen im Vorlauf- und Nach-
laufverkehr auf die Dauer der Verwendung für diese Zwe-
cke; dies gilt sinngemäß auch für Fahrzeuge, an denen ge-
mäß § 28 Abs. 6 Streu- oder Schneeräumgeräte angebracht 
werden dürfen und deren größte Breite nur bei angebrach-
tem Gerät die im § 4 Abs. 6 Z 2 angeführte oder die durch 
Verordnung für Schneeräumgeräte festgelegte Höchst-
grenze übersteigt. 

(2)  Bei Fahrzeugen, die nach dem Abs. 1 zugelassen sind, muss 
neben der vorderen und hinteren Kennzeichentafel, bei 
Kraftwagenzügen neben der vorderen Kennzeichentafel des 
Zugfahrzeuges und der hinten am letzten Anhänger ange-
brachten Kennzeichentafel je eine kreisrunde gelbe Tafel 
mit mindestens 20 cm Durchmesser, schwarzem Rand und 
dem lateinischen Buchstaben „R“ in dauernd gut lesbare 
und unverwischbarer schwarzer Schrift vollständig sichtbar 
angebracht sein. Wenn die Verwendung von Fahrzeugen, 
an denen gemäß § 28 Abs. 6 Streu- oder Schneeräumge-
räte angebracht werden dürfen, nicht der eingeschränkten 
Zulassung unterliegt, sind die Tafeln zu entfernen oder ab-
zudecken. 

(3)  Kraftfahrzeuge und Anhänger dürfen gemäß Abs. 1 auch 
zugelassen werden, wenn der Antragsteller glaubhaft 
macht, dass der nach § 37 Abs. 2 Antragsberechtigte der 
Antragstellung zustimmt. 

§43. Abmeldung 

(1)  Die Zulassung eines Kraftfahrzeuges oder Anhängers er-
lischt, wenn der Zulassungsbesitzer das Fahrzeug bei der 
Behörde abgemeldet hat, in deren örtlichem Wirkungsbe-
reich das Fahrzeug zugelassen ist oder in deren örtlichem 
Wirkungsbereich er seinen Aufenthalt hat. Bei der Abmel-
dung sind der Zulassungsschein und die Kennzeichentafeln 
abzuliefern. Sollte bei einer Abmeldung mit Chipkartenzu-
lassungsbescheinigung diese noch nicht zugestellt worden 
sein, so ist sie nach Erhalt unverzüglich entwerten zu lassen. 
Die Ablieferung begründet keinen Anspruch auf Entschädi-
gung. Bei Fahrzeugen, die zur Verwendung zur gewerbs-
mäßigen Beförderung oder zur gewerbsmäßigen Vermie-
tung ohne Beistellung eines Lenkers bestimmt waren, hat 
die Behörde die zuständige gesetzliche Interessenvertretung 
von der Abmeldung zu verständigen. 

(1a)  Kraftfahrzeuge der Klasse M1 oder N1 und dreirädrige 
Kraftfahrzeuge unter Ausschluss von dreirädrigen Krafträ-
dern, die endgültig aus dem Verkehr gezogen werden, dür-
fen nur abgemeldet werden, wenn für sie ein 
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Verwertungsnachweis, der einer Verordnung über die Ab-
fallvermeidung, Sammlung und Behandlung von Altfahr-
zeugen nach § 14 Abs. 1 des Abfallwirtschaftsgesetzes 
2002, BGBl. I Nr. 102/2002, entspricht, bei der Behörde 
oder Zulassungsstelle vorgelegt wurde. Dabei ist das Fahr-
zeug-Genehmigungsdokument mit abzugeben und von der 
Behörde oder Zulassungsstelle zu vernichten oder zu ent-
werten und wieder auszufolgen. Der Antragsteller hat der 
Behörde oder Zulassungsstelle zu erklären, ob das Fahrzeug 
endgültig aus dem Verkehr gezogen wird. Die Vernichtung 
oder Entwertung des Fahrzeug-Genehmigungsdokumentes 
ist in die Genehmigungsdatenbank einzutragen. 

(1b)  Die Gemeinschaftseinrichtung der zum Betrieb der Kraft-
fahrzeug-Haftpflichtversicherung berechtigten Versicherer 
hat dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Um-
welt und Wasserwirtschaft in elektronischer Form halbjähr-
lich Daten der Abmeldung derjenigen Kraftfahrzeuge der 
Klasse M1 oder N1 und der dreirädrigen Kraftfahrzeuge un-
ter Ausschluss von dreirädrigen Krafträdern zu übermitteln, 
die innerhalb von sechs Monaten nicht wieder zugelassen 
wurden. 

(2)  Wurde das Fahrzeug abgemeldet und der Zulassungsschein 
und die Kennzeichentafeln abgeliefert (Abs. 1) oder ihr Ver-
lust oder Untergang glaubhaft gemacht, so ist der Behörde, 
sofern nicht zwingende entgegenstehende Gründe glaub-
haft gemacht werden, das Fahrzeug-Genehmigungsdoku-
ment zur Einsichtnahme vorzulegen. Die Behörde hat auf 
diesem die Abmeldung und den Tag der Abmeldung zu be-
stätigen. Als Tag der Abmeldung gilt der Tag der Abliefe-
rung des Zulassungsscheines und der Kennzeichentafeln 
oder der Tag, an dem ihr Verlust oder Untergang glaubhaft 
gemacht wurde. Außer in den Fällen des Abs. 1a, § 44 Abs. 
1 lit. a und lit. d, § 44 Abs. 2 lit. a und lit. e und wenn bei 
Leasingfahrzeugen das Fahrzeug-Genehmigungsdokument 
nicht vorgelegt wird, ist die Abmeldung oder die Aufhe-
bung der Zulassung auf dem Zulassungsschein zu vermer-
ken und der Zulassungsschein dem Antragsteller wieder 
auszufolgen; dies ist nicht erforderlich, wenn die Abmel-
dung und die neuerliche Zulassung des Fahrzeuges im Zuge 
der gleichen Amtshandlung erfolgen. Bei der Abmeldung 
eines Fahrzeuges mit Chipkartenzulassungsbescheinigung 
Teil I, wird diese mittels Lochung entwertet. Auf der Zulas-
sungsbescheinigung Teil II wird die Abmeldung bestätigt. 
Beide Teile sind dem Antragsteller, außer in den oben ge-
nannten Fällen, wieder auszufolgen. 

(2a)  Ist für ein Fahrzeug eine besondere Überprüfung gemäß § 
56 angeordnet, und wird dieses Fahrzeug abgemeldet, so 
ist auf der Zulassungsbescheinigung Teil II der Vermerk an-
zubringen, dass bei einer neuerlichen Zulassung eine posi-
tive Überprüfung gemäß § 56 vorgelegt werden muss. 

(3)  Das Kennzeichen ist auf Antrag des Zulassungsbesitzers 
längstens sechs Monate, gerechnet vom Tage der 

1. Abmeldung oder 

2. Ummeldung auf ein Wechselkennzeichen 

3. Zuweisung eines Wunschkennzeichens 

an freizuhalten und dem Antragsteller für ein Fahrzeug zu-
zuweisen, wenn er dies vor Ablauf von sechs Monaten be-
antragt. 

(4)  Der Zulassungsbesitzer hat sein Fahrzeug abzumelden, 
wenn 

a) das Fahrzeug nicht mehr zur Verwendung auf Straßen 
mit öffentlichem Verkehr bestimmt ist, 

b) er den dauernden Standort des Fahrzeuges in den örtli-
chen Wirkungsbereich einer anderen Behörde verlegt hat, 

c) er nicht der rechtmäßige Besitzer oder, bei Fahrzeugen, 
die der Zulassungsbesitzer auf Grund eines Abzahlungs-
geschäftes im Namen des Besitzers innehatte (§ 37 Abs. 
2), nicht mehr Inhaber des Fahrzeuges ist; die Pflicht zur 
Abmeldung des Fahrzeuges entfällt bei Zulassungsbesit-
zern, die das Fahrzeug in Bestand gegeben haben und 
keine Zustimmungserklärung zu einer vom Bestandneh-
mer beantragten Zulassung abgegeben haben (§ 37 Abs. 
2 lit. f), oder 

d) die vorgeschriebene Kraftfahrzeug-Haftpflichtversiche-
rung für das Fahrzeug nicht besteht, beendet ist oder ihre 
Versicherungssummen die vorgeschriebenen Mindest-
summen nicht erreichen. 

(5)  Wenn der Zulassungsbesitzer eines Fahrzeuges, das er auf 
Grund eines Abzahlungsgeschäftes im Namen des Besitzers 
innehatte (§ 37 Abs. 2) oder das er als Bestandnehmer in-
nehatte, nicht mehr Inhaber des Fahrzeuges ist und dieses 
nicht gemäß Abs. 4 lit. c abgemeldet hat, darf auch der je-
weilige Besitzer das Fahrzeug abmelden, sofern er glaubhaft 
macht, daß er der rechtmäßige Besitzer ist. 

(6)  Ist der Zulassungsbesitzer gestorben, so hat der zur Vertre-
tung des Nachlasses Berufene die Behörde vom Tode des 
Zulassungsbesitzers zu verständigen. 

(7)  Ist der Zulassungsbesitzer eine juristische Person, eine Perso-
nengesellschaft des Handelsrechtes oder eine Genossen-
schaft, die aufgelöst oder beendigt worden ist, so haben 
die Abwickler die Behörde von der Auflösung oder Beendi-
gung zu verständigen. 

(8)  Bei Unternehmenszusammenlegungen oder Unternehmen-
sumgründungen, die nach dem Umgründungssteuergesetz, 
BGBl. Nr. 699/1991, abgewickelt werden, ist keine Ab- und 
Neuanmeldung der auf die jeweiligen Unternehmen zuge-
lassenen Fahrzeuge vorzunehmen, sondern die Zulassungs-
stellen haben auf Antrag eine Korrektur der Datensätze in 
der Zulassungsevidenz durchzuführen und einen neuen Zu-
lassungsschein auszustellen, wenn sich dadurch keine Än-
derung der örtlichen Zuständigkeit ergibt. 

§48. Kennzeichen 

(1)  Für jedes Kraftfahrzeug und jeden Anhänger ist, unbescha-
det der Bestimmungen der Abs. 2 und 3, bei der Zulassung 
(§§ 37 bis 39) ein eigenes Kennzeichen, bei der Bewilligung 
von Überstellungsfahrten ein eigenes Überstellungskennzei-
chen (§ 46 Abs. 2) zuzuweisen. Außer dem zugewiesenen 
Kennzeichen darf jedoch auch ein zweites, noch nicht für 
ein anderes Fahrzeug zugewiesenes Kennzeichen, ein Deck-
kennzeichen, zugewiesen werden für Fahrzeuge, 

1. 

die für Fahrten des Bundespräsidenten, der Präsidenten des 
Nationalrates, des Vorsitzenden des Bundesrates, der 
Mitglieder der Bundesregierung, der Staatssekretäre, 
der Mitglieder der Volksanwaltschaft, der Mitglieder 
der Landesregierungen, der Präsidenten der Landtage, 
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der Mitglieder der Landesvolksanwaltschaften, des Prä-
sidenten des Rechnungshofes oder der Präsidenten und 
Vizepräsidenten des Verfassungsgerichtshofes, des Ver-
waltungsgerichtshofes sowie des Obersten Gerichtsho-
fes verwendet werden, 

2. 

die zur Verwendung im Bereich des öffentlichen Sicherheits-
dienstes, der Finanzverwaltung, der Strafvollzugsver-
waltung, des Bundesheeres oder der Finanzstrafbehör-
den bestimmt sind, 

3. 
die für Fahrten der Missionschefs ausländischer diplomati-

scher Vertretungsbehörden bestimmt sind. 

(1a)  Auf Antrag des Bundesministeriums für Inneres dürfen 
Deckkennzeichen auch zur Verwendung für ausländische 
Polizeifahrzeuge, die nicht in Österreich zugelassen sind, zu-
gewiesen werden. Von ausländischen Sicherheitsbehörden 
auf Grund von zwischenstaatlichen Vereinbarungen zur 
Verfügung gestellte Kennzeichen (Deckkennzeichen) dürfen 
vorübergehend von im Inland zugelassenen Fahrzeugen des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes verwendet werden. 

(2)  Bei der Zulassung von je zwei oder drei Fahrzeugen dessel-
ben Antragstellers ist auf Antrag für diese Fahrzeuge ein 
einziges Kennzeichen, ein Wechselkennzeichen, zuzuwei-
sen, sofern die Fahrzeuge in dieselbe der im § 3 Abs. 1 Z 1, 
2 oder 4 angeführten Obergruppen fallen und sofern Kenn-
zeichentafeln desselben Formates und derselben Ausgestal-
tung auf allen in Betracht kommenden Fahrzeugen verwen-
det werden können. Das Wechselkennzeichen darf zur sel-
ben Zeit nur auf einem der Fahrzeuge geführt werden. 

(3)  Mit der Erteilung der Bewilligung zur Durchführung von 
Probefahrten sind auf Antrag ein oder mehrere Probefahrt-
kennzeichen für Probefahrten mit Kraftwagen, mit Krafträ-
dern, nur mit Motorfahrrädern, mit Anhängern oder mit al-
len Arten von Fahrzeugen zuzuweisen (§ 45 Abs. 4). Ein mit 
einer Bewilligung zugewiesenes Probefahrtkennzeichen darf 
erst nach Erlöschen dieser Bewilligung mit einer anderen 
Bewilligung zugewiesen werden. 

(4)  Die Kennzeichen müssen aus lateinischen Buchstaben und 
arabischen Ziffern bestehen. Das Kennzeichen muss mit ei-
nem oder zwei Buchstaben als Bezeichnung der Behörde, in 
deren örtlichem Wirkungsbereich das Fahrzeug zugelassen 
ist, beginnen. Bei Kennzeichen für die im § 40 Abs. 1 ange-
führten Fahrzeuge kann die Bezeichnung der Behörde ent-
fallen. Das Kennzeichen hat weiters, sofern es kein Deck-
kennzeichen gemäß Abs. 1 ist, bei Fahrzeugen, die zur Ver-
wendung im Bereiche des öffentlichen Sicherheitsdienstes, 
der Finanzverwaltung, der Strafvollzugsverwaltung oder der 
Post bestimmt sind, sowie bei Heeresfahrzeugen und bei 
den im § 54 Abs. 3 und Abs. 3a lit. a und b angeführten 
Fahrzeugen an Stelle der Bezeichnung der Behörde die Be-
zeichnung des sachlichen Bereiches zu enthalten. Der Be-
zeichnung der Behörde, oder, wenn diese entfällt, des sach-
lichen Bereiches, hat das Zeichen zu folgen, unter dem das 
Fahrzeug bei der Behörde vorgemerkt ist. 

(5)  Durch Verordnung sind die Bezeichnung der Behörde und 
die sachlichen Bereiche, das System der Zeichen, unter de-
nen die Fahrzeuge bei der Behörde vorzumerken sind 
(Abs. 4), und, soweit dies erforderlich ist, der Zeitpunkt, bis 
zu dem die bisher geführten Kennzeichen gegen 

Kennzeichen eines neu festgesetzten Systems ausgetauscht 
sein müssen, festzusetzen. Der Bundesminister für Verkehr, 
Innovation und Technologie kann durch Verordnung bis 
zum 31. März 1989 Vormerkzeichen festsetzen, die für 
Fahrzeuge einer besonderen Verwendungsbestimmung vor-
behalten sind; in diesem Fall muß ein derartiges Vormerk-
zeichen einem Fahrzeug mit einer solchen Verwendungsbe-
stimmung zugewiesen werden; auf solche Fahrzeuge ist 
§ 48a nicht anwendbar. Wenn der Bundesminister für Ver-
kehr, Innovation und Technologie für Fahrzeuge einer be-
sonderen Verwendungsbestimmung keine besondere Ver-
ordnung erlassen hat, steht dieses Recht der Behörde zu. 
Dieselben Kennzeichenserien dürfen nur je für Kraftwagen, 
für Krafträder außer Motorfahrrädern und für Motorfahrrä-
der festgesetzt werden. Für zugelassene Fahrzeuge, für vo-
rübergehend zugelassene Fahrzeuge, für Überstellungsfahr-
ten und für Probefahrten dürfen nicht dieselben Kennzei-
chenserien festgesetzt werden. 

 

§52. Hinterlegung des Zulassungsscheines und der Kenn-
zeichentafeln 

(1)  Der Zulassungsbesitzer kann den Zulassungsschein und die 
Kennzeichentafeln für sein Fahrzeug für eine bestimmte, ein 
Jahr nicht überschreitende Zeit bei der Behörde, in deren 
örtlichem Wirkungsbereich das Fahrzeug zugelassen ist, hin-
terlegen. Sollte bei einer Hinterlegung mit Chipkartenzulas-
sungsbescheinigung diese noch nicht zugestellt worden 
sein, kann vorerst durch Abgabe der befristeten Papieraus-
fertigung sowie der Kennzeichentafeln hinterlegt werden. 
Nach Erhalt der Chipkartenzulassungsbescheinigung hat der 
Zulassungsbesitzer diese jedoch unverzüglich ebenfalls zu 
hinterlegen. Durch die Hinterlegung wird die Zulassung des 
Fahrzeuges zum Verkehr (§ 36) nicht berührt; sie erlischt je-
doch, wenn der Zulassungsbesitzer nicht vor Ablauf eines 
Jahres nach der Hinterlegung den Antrag auf Ausfolgung 
des Zulassungsscheines und der Kennzeichentafeln gestellt 
oder neuerlich ihre Hinterlegung verfügt hat. 

(2) Der Zulassungsschein und die Kennzeichentafeln dürfen nach 
ihrer Hinterlegung (Abs. 1) wieder ausgefolgt werden, 
wenn zu der zuletzt in der zentralen Zulassungsevidenz 
(§ 47 Abs. 4a) erfassten Versicherungsbestätigung kein Wi-
derruf erfolgt ist. In diesem Fall ist eine neue Versicherungs-
bestätigung vorzulegen. 

§59. Versicherungspflicht für Kraftfahrzeuge und Anhä-
nger mit inländischem Kennzeichen 

(1)  Eine den Vorschriften des Kraftfahrzeug-Haftpflichtversiche-
rungsgesetzes 1994, BGBl. Nr. 651/1994 (KHVG 1994), in 
der jeweils geltenden Fassung entsprechende Kraftfahr-
zeug-Haftpflichtversicherung, auf die österreichisches Recht 
anzuwenden ist, muß bei einem zum Betrieb dieses Versi-
cherungszweiges in Österreich berechtigten Versicherer be-
stehen 

a) für Kraftfahrzeuge und Anhänger, die zum Verkehr zuge-
lassen sind (§§ 37 bis 39), 

b) für Probefahrten (§ 45), 

c) für Überstellungsfahrten (§ 46). 
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(2)  Fahrzeuge im Besitz des Bundes, der Länder, der Gemeinde-
verbände, der Ortsgemeinden mit mehr als 50 000 Einwoh-
nern, der von diesen Gebietskörperschaften unter ihrer Haf-
tung betriebenen Unternehmungen sowie Fahrzeuge von 
Verkehrsunternehmungen im ausschließlichen Eigentum 
des Bundes sind von der im Abs. 1 angeführten Versiche-
rungspflicht ausgenommen. Diese Fahrzeugbesitzer haben 
bei Schäden, für die ohne die eingeräumte Ausnahme eine 
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung zu bestehen hätte, 
für Personen, die mit ihrem Willen beim Betriebe des Fahr-
zeuges tätig sind, in gleicher Weise und in gleichem Um-
fang einzutreten wie ein Haftpflichtversicherer bei Bestehen 
einer den Vorschriften des KHVG 1994 in der jeweils gel-
tenden Fassung entsprechenden Kraftfahrzeug-Haftpflicht-
versicherung. Diese Verpflichtung entfällt, wenn die befrei-
ten Fahrzeugbesitzer eine Kraftfahrzeug-Haftpflichtversiche-
rung abgeschlossen haben. 

(3)  Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technolo-
gie hat der Europäischen Kommission und den für das 
Kraftfahrwesen zuständigen obersten Behörden der ande-
ren EWR-Vertragsstaaten mitzuteilen, 

1. welche Arten von Fahrzeugen nicht der Versicherungs-
pflicht gemäß Abs. 1 unterliegen, 

2. welche Kategorien von Rechtsträgern gemäß Abs. 2 ers-
ter Satz von der Versicherungspflicht für die in ihrem Be-
sitz befindlichen Fahrzeuge ausgenommen sind und wel-
che Folgen sich daraus gemäß Abs. 2 zweiter und dritter 
Satz für den Ersatz von mit solchen Fahrzeugen verur-
sachten Schäden ergeben. 

§61. Überwachung der Versicherung 

(1)  Der Versicherer hat dem Versicherungsnehmer auf Verlan-
gen binnen fünf Tagen nach der Übernahme der Verpflich-
tung aus einer vorgeschriebenen Kraftfahrzeug-Haftpflicht-
versicherung (§ 59) eine Bestätigung über die Übernahme 
dieser Verpflichtungen, die Versicherungsbestätigung, kos-
tenlos elektronisch oder in Papierform auszustellen. 

(1a)  Die Versicherungsbestätigung hat folgende Mindestanga-
ben zu enthalten: 

1. Name des ausstellenden Versicherers, 

2. Nummer der Versicherungsbestätigung, 

3. Hinweis auf die Anwendung österreichischen Rechts 

4. Gültigkeitsbeginn und 

5. Ausstellungsdatum. 

Eine in die zentrale Deckungsevidenz aufgenommene Versiche-
rungsbestätigung ist nur zu berücksichtigen, sofern im 
Zeitpunkt der nach Einlangen und Gültigkeitsbeginn er-
folgten Reihung nicht mehr als ein Jahr vergangen ist. 
Liegt der Gültigkeitsbeginn jedoch vor dem Ausstellungs-
datum, so läuft diese Frist ab dem Ausstellungsdatum. 
§ 20 Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungsgesetz 1994 
bleibt unberührt. 

(2)  Die Behörde hat den Versicherer, dessen Versicherungsbe-
stätigung (Abs. 1) ihr vorgelegt worden ist, unter Angabe 
des zugewiesenen Kennzeichens, zu verständigen von 

a) der Zulassung des Fahrzeuges, 

b) der Zuweisung eines anderen Kennzeichens, 

c) 

der Abmeldung des Fahrzeuges oder der Aufhebung der Zu-
lassung, sofern der Versicherer nicht eine Anzeige ge-
mäß Abs. 4 erstattet hat. In der Verständigung sind die 
Merkmale der Versicherungsbestätigung sowie im Falle 
der lit. a die in ihr enthaltenen Daten mit dem in den 
Zulassungsschein eingetragenen Wortlaut anzuführen. 

Im Falle der Zulassung durch Zulassungsstellen (§§ 40a und 
40b) trifft diese Verpflichtung die Zulassungsstellen, ent-
fällt jedoch bei Tätigwerden für ihre eigenen Versiche-
rungsnehmer. 

(3)  Ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, 
weil der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Prä-
mie (§ 38 Abs. 1 des Versicherungsvertragsgesetzes, BGBl. 
Nr. 2/1959) nicht rechtzeitig gezahlt hat oder weil der Versi-
cherungsnehmer nach Ablauf einer ihm gemäß § 39 Abs. 1 
des Versicherungsvertragsgesetzes bestimmten Zahlungs-
frist mit der Zahlung einer Folgeprämie für die für das Fahr-
zeug vorgeschriebene Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung 
oder geschuldeter Zinsen oder Kosten im Verzug ist, so 
kann er dies der Gemeinschaftseinrichtung unter Angabe 
des Kennzeichens anzeigen. Diese hat die Anzeige zu erfas-
sen (§ 47 Abs. 4b) und im Namen der Behörde, in deren 
örtlichem Wirkungsbereich das Fahrzeug zugelassen ist, den 
Zulassungsbesitzer über die drohende Aufhebung der Zulas-
sung zu informieren. 

(4)  Der Versicherer hat jeden Umstand, der das Nichtbestehen 
oder die Beendigung der für ein Fahrzeug vorgeschriebenen 
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung zur Folge hat, der 
Gemeinschaftseinrichtung der zum Betrieb der Kraftfahr-
zeug-Haftpflichtversicherung berechtigten Versicherer mit-
zuteilen. Diese hat diesen Umstand, sofern nicht ein ande-
rer haftender Versicherer in der zentralen Deckungsevidenz 
(§ 47 Abs. 4b) gespeichert ist, der Behörde, in deren örtli-
chem Wirkungsbereich das Fahrzeug zugelassen ist, unter 
Angabe des Kennzeichens anzuzeigen. Diese Anzeige löst 
die in § 24 Abs. 2 des Kraftfahrzeug-Haftpflichtversiche-
rungsgesetzes 1994 angeführte Frist von drei Monaten aus. 
Das gleiche gilt, wenn die Versicherungssummen die vorge-
schriebenen Mindestsummen nicht erreichen. Die Anzeige 
ist jedoch nicht erforderlich, wenn die Behörde den Versi-
cherer von der Abmeldung des Fahrzeuges oder von der 
Aufhebung der Zulassung verständigt hat (Abs. 2). Die Ver-
ständigung des Versicherers durch die Behörde ersetzt die 
Anzeige des Versicherers hinsichtlich ihrer Wirkung auf den 
Beginn der im § 24 Abs. 2 des Kraftfahrzeug-Haftpflichtver-
sicherungsgesetzes 1994 angeführten Frist von drei Mona-
ten. 

(5)  Ist zu erwarten, daß der Versicherer in Ansehung des Drit-
ten von der Verpflichtung zur Leistung frei wird (§ 24 
Abs. 2 des Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungsgeset-
zes 1994), so sind bei Gefahr im Verzug, unbeschadet der 
Bestimmungen des § 44 Abs. 1 lit. c über die Aufhebung 
der Zulassung, der Zulassungsschein und die Kennzeichen-
tafeln unverzüglich abzunehmen. 



- 26 - 

(6)  Die Bestimmungen der Abs. 2 bis 5 gelten für die Bewilli-
gung zur Durchführung von Probe- oder Überstellungsfahr-
ten (§§ 45 und 46) sinngemäß. 

 

§83. Ziehen ausländischer Anhänger mit inländischen 
Kraftfahrzeugen 

Anhänger mit ausländischem Kennzeichen dürfen mit Kraftfahr-
zeugen mit inländischem Kennzeichen nur gezogen werden, 
wenn an ihnen hinten eine Kennzeichentafel gemäß § 49 Abs. 3 
angebracht und das ausländische Kennzeichen durch diese 
Kennzeichentafel verdeckt ist. Hiedurch werden die zollrechtli-
chen Vorschriften nicht berührt. 

 

 

Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungsgesetz 1994 
(KHVG 1994) idF KraftVerÄG 2023 

§9. 

(1)  Der Versicherer hat, unbeschadet einer darüber hinausge-
henden Vereinbarung, in jedem Versicherungsfall Versiche-
rungsleistungen bis zu dem sich aus den folgenden Bestim-
mungen ergebenden Betrag zu erbringen (gesetzliche Versi-
cherungssumme). 

(2)  Vorbehaltlich der Abs. 5 und 6 ist die gesetzliche Versiche-
rungssumme eine Pauschalversicherungssumme, die Perso-
nen-schäden und Sachschäden umfasst. 

(3)  Die Pauschalversicherungssumme beträgt 

1. für Omnibusse mit nicht mehr als 19 Plätzen (Sitz- und 
Steh-plätzen) außer dem Lenkerplatz sowie Lastkraftwa-
gen mit mehr als acht, jedoch nicht mehr als 19 Plätzen 
außer dem Lenkerplatz 15 580 000 Euro, 

2. für Omnibusse und Lastkraftwagen mit mehr als 19 Plät-
zen für je weitere angefangene fünf Plätze zusätzlich      
3 900 000 Euro, 

3. für Omnibusanhänger mit nicht mehr als zehn Plätzen 
7 790 000 Euro und für je weitere angefangene fünf 
Plätze zusätzlich 3 900 000 Euro, 

4. für alle anderen Fahrzeuge 7 790 000 Euro. 

(4)  Innerhalb der Pauschalversicherungssumme sind jedenfalls 

1. alle Personenschäden 

a) bei Omnibussen mit nicht mehr als 19 Plätzen (Sitz- 
und Stehplätzen) außer dem Lenkerplatz sowie Last-
kraftwagen mit mehr als acht, jedoch nicht mehr als 
19 Plätzen außer dem Lenkerplatz bis zu               
14 240 000 Euro, 

b) bei Omnibussen und Lastkraftwagen mit mehr als 
19 Plätzen für je weitere angefangene fünf Plätze 
bis zu 3 900 000 Euro, 

c) bei Omnibusanhängern mit nicht mehr als zehn 
Plätzen bis zu 6 450 000 Euro und für je weitere an-
gefangene fünf Plätze zusätzlich bis zu 3 900 000 
Euro, 

d) bei allen anderen Fahrzeugen bis zu 6 450 000 
Euro, 

2. alle Sachschäden bis zu 1 340 000 Euro 

 voll zu decken. 

(5)  Zusätzlich zur Pauschalversicherungssumme beträgt die ge-
setzliche Versicherungssumme für bloße Vermögenschäden 
80 000 Euro. 

(6)  Für Fahrzeuge, mit denen gefährliche Güter gemäß den in § 
2 Z 1 des Gefahrgutbeförderungsgesetzes, BGBl. I Nr. 
145/1998, angeführten Vorschriften befördert werden und 
die gemäß diesen Vorschriften zu kennzeichnen sind, be-
trägt die gesetzliche Versicherungssumme 

1. für die Tötung oder Verletzung einer Person 7 790 000 
Euro, 

2. für die Tötung oder Verletzung mehrerer Personen     
15 580 000 Euro, 

3. für Sachschäden insgesamt 15 580 000 Euro, 

4. für bloße Vermögenschäden 80 000 Euro. 

§ 11. Rechtsstellung der mitversicherten Personen  

(2)    Die mitversicherten Personen können ihre Ansprüche selb-
ständig geltend machen. § 75 Abs. 2 des Versicherungsver-
tragsgesetzes 1958, BGBl. Nr. 2/1959, ist nicht anzuwen-
den. 

§14. Laufzeit 

(1)  Der Versicherungsvertrag endet, wenn er 

1. mit einem Monatsersten, 0 Uhr, begonnen hat, ein Jahr 
nach diesem Zeitpunkt, 

2. zu einem anderen Zeitpunkt begonnen hat, mit dem 
nächstfolgenden Monatsersten, 0 Uhr, nach Ablauf eines 
Jahres, 

 es sei denn, es wurde eine kürzere Laufzeit als ein Jahr ver-
einbart. 

(2)  Der Versicherungsvertrag verlängert sich um jeweils ein 
Jahr, wenn er nicht spätestens einen Monat vor Ablauf 
schriftlich gekündigt worden ist. Beträgt die Laufzeit weni-
ger als ein Jahr, so endet der Vertrag, ohne dass es einer 
Kündigung bedarf. 

§21. Anspruchsverzicht 

 (1)  Verzichtet der Versicherungsnehmer rechtswirksam auf An-
sprüche auf Ersatz von Mietkosten eines Ersatzfahrzeuges 
einschließlich eines Taxis und des Verdienstentganges we-
gen der Nichtbenützbarkeit des Fahrzeuges, die ihm gegen 
Personen zustehen, die durch einen Haftpflichtversiche-
rungsvertrag für ein unter § 59 Abs. 1 KFG 1967 fallendes 
Fahrzeug versichert sind, so gebührt ihm ein Nachlass von 
20 vH von der vereinbarten Prämie. 

(2)  Die Rechtswirksamkeit des Verzichts gemäß Abs. 1 wird 
nicht dadurch gehindert, dass der Verzicht sich nicht auf 
Ansprüche körperbehinderter Lenker von Ausgleichskraft-
fahrzeugen oder von Personen- oder Kombinationskraftwa-
gen erstreckt, die entsprechend einer Auflage oder Be-
schränkung in einer gemäß § 5 Abs. 5 Führerscheingesetz 
(FSG) wegen einer Behinderung im Sinn des § 6 Abs. 1 Z 3 
oder 5 Führerscheingesetz-Gesundheitsverordnung (FSG-
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GV), eingeschränkt erteilten Lenkberechtigung umgebaut 
worden sind. 

(3)  Der Verzicht gemäß Abs. 1 ist nur rechtswirksam, wenn 

1. sich der Versicherungsnehmer verpflichtet, auch die mit-
versicherten Personen zum Verzicht auf die gleichen Er-
satzansprüche zu veranlassen, 

2. sich der Verzicht auch auf die Ansprüche gegen den ent-
schädigungspflichtigen Versicherten erstreckt, soweit die-
sem ein Deckungsanspruch aus dem Versicherungsver-
trag zusteht. 

(4)  Hat der geschädigte Versicherungsnehmer einen Verzicht 
gemäß Abs. 1 nicht geleistet, so steht dem Versicherer des 
Schädigers im Schadenfall der Ersatz seiner durch die Abgel-
tung der in Abs. 1 angeführten Ansprüche entstandenen 
Aufwendungen durch den Versicherer des Geschädigten 
zu. 

§24. Rechte des geschädigten Dritten 

(1)  Ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung dem 
Versicherungsnehmer gegenüber ganz oder teilweise frei, 
so bleibt gleichwohl seine Verpflichtung in Ansehung des 
Dritten bestehen. 

(2)  Ein Umstand, der das Nichtbestehen oder die Beendigung 
des Versicherungsverhältnisses zur Folge hat, wirkt in Anse-
hung des Dritten erst nach Ablauf von drei Monaten, nach-
dem der Versicherer diesen Umstand gemäß § 61 Abs. 4 
KFG 1967 angezeigt hat. Das gleiche gilt, wenn das Versi-
cherungsverhältnis durch Zeitablauf endet. Der Lauf der 
Frist beginnt nicht vor der Beendigung des Versicherungs-
verhältnisses. 

(3)  Die Leistungspflicht des Versicherers beschränkt sich auf 
den den Vorschriften dieses Bundesgesetzes entsprechen-
den Umfang. Sie besteht nicht, insoweit ein anderer Haft-
pflichtversicherer zur Leistung verpflichtet ist. 

(4)  Soweit der Versicherer den Dritten auf Grund des Abs. 1 
oder 2 befriedigt, geht die Forderung des Dritten gegen 
den Versicherungsnehmer auf ihn über. Der Übergang kann 
nicht zum Nachteil des Dritten geltend gemacht werden. 

(5)  Die §§ 158c und 158f des Versicherungsvertragsgesetzes 
1958 sind nicht anzuwenden. 

 

„qualifizierte elektronische Signatur“ 

Art. 3. Z. 12 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 23.07.2014 über 
elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für 
elektronische Transaktionen im Binnenmarkt (ABl L 257, 
Seite 73 vom 28.08.2014 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten die folgenden Begriffs-
bestimmungen: 

1. „Elektronische Identifizierung“ ist der Prozess der Verwen-
dung von Personenidentifizierungsdaten in elektronischer 
Form, die eine natürliche oder juristische Person oder eine 

natürliche Person, die eine juristische Person vertritt, ein-
deutig repräsentieren. 

2. „Elektronisches Identifizierungsmittel“ ist eine materielle 
und/oder immaterielle Einheit, die Personenidentifizierungs-
daten enthält und zur Authentifizierung bei Online-Diens-
ten verwendet wird. 

3. „Personenidentifizierungsdaten“ sind ein Datensatz, der es 
ermöglicht, die Identität einer natürlichen oder juristischen 
Person oder einer natürlichen Person, die eine juristische 
Person vertritt, festzustellen. 

4. „Elektronisches Identifizierungssystem“ ist ein System für 
die elektronische Identifizierung, in dessen Rahmen natürli-
chen oder juristischen Personen oder natürlichen Personen, 
die juristische Personen vertreten, elektronische Identifizie-
rungsmittel ausgestellt werden. 

5. „Authentifizierung“ ist ein elektronischer Prozess, der die 
Bestätigung der elektronischen Identifizierung einer natürli-
chen oder juristischen Person oder die Bestätigung des Ur-
sprungs und der Unversehrtheit von Daten in elektronischer 
Form ermöglicht. 

6. „Vertrauender Beteiligter“ ist eine natürliche oder juristi-
sche Person, die auf eine elektronische Identifizierung oder 
einen Vertrauensdienst vertraut. 

7. „Öffentliche Stelle“ bezeichnet einen Staat, eine Gebiets-
körperschaft, eine Einrichtung des öffentlichen Rechts oder 
einen Verband, der aus einer oder mehreren dieser Körper-
schaften oder Einrichtungen des öffentlichen Rechts be-
steht, oder eine private Einrichtung, die von mindestens ei-
ner dieser Körperschaften, Einrichtungen oder Verbände 
mit der Erbringung von öffentlichen Dienstleistungen be-
auftragt wurde, wenn sie im Rahmen dieses Auftrags han-
delt. 

8. „Einrichtung des öffentlichen Rechts“ ist eine Einrichtung 
nach Artikel 2 Absatz 1 Nummer 4 der Richtlinie 
2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
(15). 

9. „Unterzeichner“ ist eine natürliche Person, die eine elektro-
nische Signatur erstellt. 

10. „Elektronische Signatur“ sind Daten in elektronischer Form, 
die anderen elektronischen Daten beigefügt oder logisch 
mit ihnen verbunden werden und die der Unterzeichner 
zum Unterzeichnen verwendet. 

11. „Fortgeschrittene elektronische Signatur“ ist eine elektroni-
sche Signatur, die die Anforderungen des Artikels 26 erfüllt. 

12. „Qualifizierte elektronische Signatur“ ist eine fortgeschrit-
tene elektronische Signatur, die von einer qualifizierten 
elektronischen Signaturerstellungseinheit erstellt wurde und 
auf einem qualifizierten Zertifikat für elektronische Signatu-
ren beruht. 

13. „Elektronische Signaturerstellungsdaten“ sind eindeutige 
Daten, die vom Unterzeichner zum Erstellen einer elektroni-
schen Signatur verwendet werden. 

14. „Zertifikat für elektronische Signaturen“ ist eine elektroni-
sche Bescheinigung, die elektronische Signaturvalidierungs-
daten mit einer natürlichen Person verknüpft und die 
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mindestens den Namen oder das Pseudonym dieser Person 
bestätigt. 

15. „Qualifiziertes Zertifikat für elektronische Signaturen“ ist 
ein von einem qualifizierten Vertrauensdiensteanbieter aus-
gestelltes Zertifikat für elektronische Signaturen, das die 
Anforderungen des Anhangs I erfüllt. 

16. „Vertrauensdienst“ ist ein elektronischer Dienst, der in der 
Regel gegen Entgelt erbracht wird und aus Folgendem be-
steht: 

a) Erstellung, Überprüfung und Validierung von elektroni-
schen Signaturen, elektronischen Siegeln oder elektroni-
schen Zeitstempeln, und Diensten für die Zustellung 
elektronischer Einschreiben sowie von diese Dienste be-
treffenden Zertifikaten oder 

b) Erstellung, Überprüfung und Validierung von Zertifikaten 
für die Website-Authentifizierung oder 

c) Bewahrung von diese Dienste betreffenden elektroni-
schen Signaturen, Siegeln oder Zertifikaten. 

17. „Qualifizierter Vertrauensdienst“ ist ein Vertrauensdienst, 
der die einschlägigen Anforderungen dieser Verordnung er-
füllt. 

18. „Konformitätsbewertungsstelle“ ist eine Stelle im Sinne der 
Begriffsbestimmung in Artikel 2 Nummer 13 der Verord-
nung (EG) Nr. 765/2008, die gemäß jener Verordnung als 
zur Durchführung der Konformitätsbewertung qualifizierter 
Vertrauensdiensteanbieter und der von ihnen erbrachten 
qualifizierten Vertrauensdienste befähigte Stelle akkreditiert 
worden ist. 

19. „Vertrauensdiensteanbieter“ ist eine natürliche oder juristi-
sche Person, die einen oder mehrere Vertrauensdienste als 
qualifizierter oder nichtqualifizierter Vertrauensdienstean-
bieter erbringt. 

20. „Qualifizierter Vertrauensdiensteanbieter“ ist ein Vertrau-
ensdiensteanbieter, der einen oder mehrere qualifizierte 
Vertrauensdienste erbringt und dem von der Aufsichtsstelle 
der Status eines qualifizierten Anbieters verliehen wurde. 

21. „Produkt“ bezeichnet Hardware, Software oder spezifische 
Komponenten von Hard- oder Software, die zur Erbringung 
von Vertrauensdiensten bestimmt sind. 

22. „Elektronische Signaturerstellungseinheit“ ist eine konfigu-
rierte Software oder Hardware, die zum Erstellen einer 
elektronischen Signatur verwendet wird. 

23. „Qualifizierte elektronische Signaturerstellungseinheit“ ist 
eine elektronische Signaturerstellungseinheit, die die Anfor-
derungen des Anhangs II erfüllt. 

24. „Siegelersteller“ ist eine juristische Person, die ein elektroni-
sches Siegel erstellt. 

25. „Elektronisches Siegel“ sind Daten in elektronischer Form, 
die anderen Daten in elektronischer Form beigefügt oder lo-
gisch mit ihnen verbunden werden, um deren Ursprung 
und Unversehrtheit sicherzustellen. 

26. „Fortgeschrittenes elektronisches Siegel“ ist ein elektroni-
sches Siegel, das die Anforderungen des Artikels 36 erfüllt. 

27. „Qualifiziertes elektronisches Siegel“ ist ein fortgeschritte-
nes elektronisches Siegel, das von einer qualifizierten 

elektronischen Siegelerstellungseinheit erstellt wird und auf 
einem qualifizierten Zertifikat für elektronische Siegel be-
ruht. 

28. „Elektronische Siegelerstellungsdaten“ sind eindeutige Da-
ten, die vom Siegelersteller zum Erstellen eines elektroni-
schen Siegels verwendet werden. 

29. „Zertifikat für elektronische Siegel“ ist eine elektronische 
Bescheinigung, die elektronische Siegelvalidierungsdaten 
mit einer juristischen Person verknüpft und den Namen die-
ser Person bestätigt. 

30. „Qualifiziertes Zertifikat für elektronische Siegel“ ist ein von 
einem qualifizierten Vertrauensdiensteanbieter ausgestelltes 
Zertifikat für elektronische Siegel, das die Anforderungen 
des Anhangs III erfüllt. 

31. „Elektronische Siegelerstellungseinheit“ ist eine konfigu-
rierte Software oder Hardware, die zum Erstellen eines 
elektronischen Siegels verwendet wird. 

32. „Qualifizierte elektronische Siegelerstellungseinheit“ ist eine 
elektronische Siegelerstellungseinheit, die die Anforderun-
gen des Anhangs II sinngemäß erfüllt. 

33. „Elektronischer Zeitstempel“ bezeichnet Daten in elektroni-
scher Form, die andere Daten in elektronischer Form mit ei-
nem bestimmten Zeitpunkt verknüpfen und dadurch den 
Nachweis erbringen, dass diese anderen Daten zu diesem 
Zeitpunkt vorhanden waren. 

34. „Qualifizierter elektronischer Zeitstempel“ ist ein elektroni-
scher Zeitstempel, der die Anforderungen des Artikels 42 
erfüllt. 

35. „Elektronisches Dokument“ ist jeder in elektronischer Form, 
insbesondere als Text-, Ton-, Bild- oder audiovisuelle Auf-
zeichnung gespeicherte Inhalt. 

36. „Dienst für die Zustellung elektronischer Einschreiben“ ist 
ein Dienst, der die Übermittlung von Daten zwischen Drit-
ten mit elektronischen Mitteln ermöglicht und einen Nach-
weis der Handhabung der übermittelten Daten erbringt, da-
runter den Nachweis der Absendung und des Empfangs der 
Daten, und der die übertragenen Daten vor Verlust, Dieb-
stahl, Beschädigung oder unbefugter Veränderung schützt. 

37. „Qualifizierter Dienst für die Zustellung elektronischer Ein-
schreiben“ ist ein Dienst für die Zustellung elektronischer 
Einschreiben, der die Anforderungen des Artikels 44 erfüllt. 

38. „Zertifikat für die Website-Authentifizierung“ ist ein Zertifi-
kat, das die Authentifizierung einer Website ermöglicht und 
die Website mit der natürlichen oder juristischen Person ver-
knüpft, der das Zertifikat ausgestellt wurde. 

39. „Qualifiziertes Zertifikat für die Website-Authentifizierung“ 
ist ein von einem qualifizierten Vertrauensdiensteanbieter 
ausgestelltes Zertifikat für Website-Authentifizierung, das 
die Anforderungen des Anhangs IV erfüllt. 

40. „Validierungsdaten“ sind Daten, die zur Validierung einer 
elektronischen Signatur oder eines elektronischen Siegels 
verwendet werden. 

41. „Validierung“ ist der Prozess der Überprüfung und Bestäti-
gung der Gültigkeit einer elektronischen Signatur oder ei-
nes elektronischen Siegels. 
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Beerdigungskostenverordnung 2016  

(BGBl II Nr. 172/2015 idF BGBl II Nr. 161/2020)   

§1. 

Der Höchstbetrag für gewöhnliche Beerdigungskosten im Sinne 
des § 159 des Versicherungsvertragsgesetzes – VersVG, BGBl. 
Nr. 2/1959, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 51/2018, beträgt 15 000 Euro. Beerdigungskosten im Sinne 
dieser Bestimmung setzen sich zusammen aus den Kosten eines 
Begräbnisses und den Kosten eines Grabmals. 

 

 
Alternative-Streitbeilegung-Gesetz – AStG 

Informationspflichten für Unternehmer 

§ 19.  

(1) Ein Unternehmer hat die Verbraucher über die AS-Stelle oder 
die AS-Stellen in Kenntnis zu setzen, von der oder denen er er-
fasst wird, sofern er sich verpflichtet oder verpflichtet ist, diese 
Stellen zur Beilegung von Streitigkeiten mit Verbrauchern einzu-
schalten. Diese Information hat Angaben zur Website-Adresse 
der betreffenden AS-Stelle oder AS-Stellen zu enthalten. 

(2) Die in Abs. 1 genannten Informationen hat der Unternehmer, 
sofern vorhanden, auf seiner Website und gegebenenfalls in den 
allgemeinen Geschäftsbedingungen in klarer, verständlicher und 
leicht zugänglicher Weise anzuführen. 

(3) Können der Unternehmer und der Verbraucher in einer Strei-
tigkeit keine Einigung erzielen, so hat der Unternehmer den Ver-
braucher auf Papier oder einem anderen dauerhaften Datenträ-
ger auf die für ihn zuständige AS-Stelle oder zuständigen AS-
Stellen hinzuweisen. Der Unternehmer hat zugleich anzugeben, 
ob er an einem Verfahren teilnehmen wird. 

 

Verordnung (EG) Nr. 593/2008 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 17. Juni 2008 über das 
auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende 
Recht (Rom I) 

 

Versicherungsverträge  

Artikel 7  

(1) Dieser Artikel gilt für Verträge nach Absatz 2, unabhängig da-
von, ob das gedeckte Risiko in einem Mitgliedstaat belegen ist, 
und für alle anderen Versicherungsverträge, durch die Risiken ge-
deckt werden, die im Gebiet der Mitgliedstaaten belegen sind. Er 
gilt nicht für Rückversicherungsverträge.  

(2) Versicherungsverträge, die Großrisiken im Sinne von Artikel 5 
Buchstabe d der Ersten Richtlinie 73/239/EWG des Rates vom 24. 
Juli 1973 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften betreffend die Aufnahme und Ausübung der Tätigkeit 
der Direktversicherung (mit Ausnahme der Lebensversicherung) 
decken, unterliegen dem von den Parteien nach Artikel 3 der 
vorliegenden Verordnung gewählten Recht.  
Soweit die Parteien keine Rechtswahl getroffen haben, unterliegt 
der Versicherungsvertrag dem Recht des Staats, in dem der 

Versicherer seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Ergibt sich aus 
der Gesamtheit der Umstände, dass der Vertrag eine offensicht-
lich engere Verbindung zu einem anderen Staat aufweist, ist das 
Recht dieses anderen Staates anzuwenden.  

(3) Für Versicherungsverträge, die nicht unter Absatz 2 fallen, 
dürfen die Parteien nur die folgenden Rechte im Einklang mit Ar-
tikel 3 wählen:  

a) das Recht eines jeden Mitgliedstaats, in dem zum Zeitpunkt 
des Vertragsschlusses das Risiko belegen ist;  

b) das Recht des Staates, in dem der Versicherungsnehmer sei-
nen gewöhnlichen Aufenthalt hat;  

c) bei Lebensversicherungen das Recht des Mitgliedstaats, dessen 
Staatsangehörigkeit der Versicherungsnehmer besitzt;  

d) für Versicherungsverträge, bei denen sich die gedeckten Risi-
ken auf Schadensfälle beschränken, die in einem anderen Mit-
gliedstaat als dem Mitgliedstaat, in dem das Risiko belegen ist, 
eintreten können, das Recht jenes Mitgliedstaats;  

e) wenn der Versicherungsnehmer eines Vertrags im Sinne dieses 
Absatzes eine gewerbliche oder industrielle Tätigkeit ausübt oder 
freiberuflich tätig ist und der Versicherungsvertrag zwei oder 
mehr Risiken abdeckt, die mit dieser Tätigkeit in Zusammenhang 
stehen und in unterschiedlichen Mitgliedstaaten belegen sind, 
das Recht eines betroffenen Mitgliedstaats oder das Recht des 
Staates des gewöhnlichen Aufenthalts des Versicherungsneh-
mers.  

Räumen in den Fällen nach den Buchstaben a, b oder e die be-
treffenden Mitgliedstaaten eine größere Wahlfreiheit bezüglich 
des auf den Versicherungsvertrag anwendbaren Rechts ein, so 
können die Parteien hiervon Gebrauch machen.  

Soweit die Parteien keine Rechtswahl gemäß diesem Absatz ge-
troffen haben unterliegt der Vertrag dem Recht des Mitglied-
staats, in dem zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses das Risiko 
belegen ist.  

(4) Die folgenden zusätzlichen Regelungen gelten für Versiche-
rungsverträge über Risiken, für die ein Mitgliedstaat eine Versi-
cherungspflicht vorschreibt:  

a) Der Versicherungsvertrag genügt der Versicherungspflicht nur, 
wenn er den von dem die Versicherungspflicht auferlegenden 
Mitgliedstaat vorgeschriebenen besonderen Bestimmungen für 
diese Versicherung entspricht. Widerspricht sich das Recht des 
Mitgliedstaats, in dem das Risiko belegen ist, und dasjenige des 
Mitgliedstaats, der die Versicherungspflicht vorschreibt, so hat 
das letztere Vorrang.  

b) Ein Mitgliedstaat kann abweichend von den Absätzen 2 und 3 
vorschreiben, dass auf den Versicherungsvertrag das Recht des 
Mitgliedstaats anzuwenden ist, der die Versicherungspflicht vor-
schreibt.  

(5) Deckt der Vertrag in mehr als einem Mitgliedstaat belegene 
Risiken, so ist für die Zwecke von Absatz 3 Unterabsatz 3 und 
Absatz 4 der Vertrag als aus mehreren Verträgen bestehend an-
zusehen, von denen sich jeder auf jeweils nur einen Mitgliedstaat 
bezieht.  

(6) Für die Zwecke dieses Artikels bestimmt sich der Staat, in dem 
das Risiko belegen ist, nach Artikel 2 Buchstabe d der Zweiten 
Richtlinie 88/357/EWG des Rates vom 22. Juni 1988 zur Koordi-
nierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die 
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Direktversicherung (mit Ausnahme der Lebensversicherung) und 
zur Erleichterung der tatsächlichen Ausübung des freien Dienst-
leistungsverkehrs und bei Lebensversicherungen ist der Staat, in 
dem das Risiko belegen ist, der Staat der Verpflichtung im Sinne 
von Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe g der Richtlinie 2002/83/EG. 

 

BG über die Entschädigung von Verkehrsopfern (Ver-
kehrsopfer-Entschädigungsgesetz – VOEG) idF Kraft-
VerÄG 2023 

 

Entschädigung bei nicht versicherungspflichtigen 
Fahrzeugen 

§ 6.  

(1) Der Fachverband hat Entschädigung für Personen- und Sach-
schäden zu leisten, die im Inland durch ein Fahrzeug im Sinne 
des Abs. 2 verursacht wurden, das 

1. nicht versicherungspflichtig im Sinne des KFG 1967 ist oder 

2. seinen gewöhnlichen Standort nach Art. 1 Z 4 der Richtli-
nie 2009/103/EG über die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung 
und die Kontrolle der entsprechenden Versicherungspflicht, ABl. 
Nr. L 263 vom 07. 10. 2009, S. 11, in der Fassung der Richtlinie 
(EU) 2021/2118, ABl. Nr. L 430 vom 02. 12. 2021, S. 1, in einem 
anderen EWR-Vertragsstaat hat und nach Art. 5 dieser Richtlinie 
nicht der Versicherungspflicht unterliegt. 

 

(2) Als Fahrzeug im Sinne dieser Bestimmung gelten 

1. jedes Kraftfahrzeug, das ausschließlich maschinell an Land an-
getrieben wird, jedoch nicht auf Schienen fährt, mit 

a) einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von 
mehr als 25 km/h oder 

b) einem maximalen Nettogewicht von mehr als 25 kg 
und einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von 
mehr als 14 km/h, 

2. jeder Anhänger, der mit einem unter Z 1 genannten Fahrzeug 
zu verwenden ist, unabhängig davon, ob er angekuppelt oder ab-
gekuppelt ist. 

Unbeschadet der Z 1 und der Z 2 gelten Rollstühle, die ausschließ-
lich für den Gebrauch durch Menschen mit körperlichen Behinde-
rungen bestimmt sind, nicht als Fahrzeuge im Sinne dieser Bestim-
mung. Als Fahrzeuge im Sinne dieser Bestimmung gelten auch 
Fahrzeuge im Sinne des § 1 Abs. 2a KFG 1967. 

 

(3) Der Fachverband hat Leistungen nach Abs. 1 so zu erbringen, 
als ob ihnen ein Schadenersatzanspruch des Verkehrsopfers und 
das Bestehen einer Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung im 
Rahmen der in den kraftfahrrechtlichen Bestimmungen festge-
setzten Versicherungspflicht zugrunde lägen. Der Fachverband 
kann gegen einen Entschädigungsanspruch nicht einwenden, 
dass ein Haftpflichtiger Ersatz zu leisten habe, oder dass ein 
Haftpflichtversicherer einzutreten habe, wenn dieser seine De-
ckungspflicht bestreitet. 

(4) Der Geschädigte ist nach Abs. 1 nicht zu entschädigen, wenn 

1. das Fahrzeug im Unfallzeitpunkt nicht so verwendet wurde, 
wie es seiner Funktion als Beförderungsmittel entspricht, 

unabhängig von den Merkmalen des Fahrzeugs und unabhängig 
von dem Gelände, auf dem das Fahrzeug verwendet wird, und 
der Tatsache, ob es sich in Bewegung befindet oder nicht oder 

2. das Fahrzeug bei einer Motorsportveranstaltung oder -aktivität 
in einem abgegrenzten Gebiet mit Zugangsbeschränkungen ver-
wendet wird und der Veranstalter der Aktivität oder eine andere 
Partei eine alternative Versicherung oder Garantie abgeschlossen 
hat, die den Schaden für Dritte, einschließlich Zuschauern und an-
deren Umstehenden, aber nicht notwendigerweise den Schaden 
für die teilnehmenden Fahrer und ihre Fahrzeuge abdeckt oder 

3. der Schaden durch einen Unfall von einem in § 1 Abs. 2 lit. b 
KFG 1967 angeführten Fahrzeug, das nicht zur Verwendung auf 
öffentlichen Straßen zugelassen ist, im für die Öffentlichkeit auf-
grund einer rechtlichen oder physischen Beschränkung nicht zu-
gänglichen Bereich zwischen in den Arbeitsbetrieb eingebunde-
nen Personen herbeigeführt wird oder 

4. das Fahrzeug gemäß § 59 Abs. 2 KFG 1967 von der Versiche-
rungspflicht ausgenommen ist. 
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